
SANIERUNG IM WALD | 2
Freiwillige haben den Vitaparcours  
in Kindhausen wieder aufgefrischt.

FRIGO IM «IN DER AU» | 3
In Volketswil ist seit Ende April 
ein öffentlicher Kühlschrank in Betrieb.

GV IN DER KUSPO | 17
Auch in dieser Ausgabe: alle Details  
zur Juni-Gemeindeversammlung.

ANZEIGEN

FOKUS GEMEINDE

Feuerwerksverbot tritt in Kraft
In Volketswil ist lärmiges 
Feuerwerk ab sofort ganz­
jährig verboten, auch am  
1. August und an Silvester.

An der Gemeindeversammlung 
vom 12. Dezember 2025 sprachen 
sich die über 400 Stimmberechtig­
ten deutlich für die Einzelinitiative 
«Verbot von lärmigem Feuerwerk» 
aus. Die Initiative verlangte ein 
ganzjähriges Verbot von lärmigem 
Feuerwerk, mit Ausnahmen nur mit 
Bewilligung.

Entsprechend dem Initiativtext 
wurde die Polizeiverordnung der 
Gemeinde Volketswil wie folgt an- 
gepasst: Art. 13 Feuerwerk. Abs. 1 Das 
Abbrennen von lärmigem Feuer­
werk ist verboten. Abs. 2 Das Abbren­
nen von lärmigem Feuerwerk kann 
in Ausnahmefällen bewilligt wer­
den. Bereits bisher war lärmiges Feu­
erwerk lediglich in der Nacht vom 
1. auf den 2. August sowie in der 
Nacht vom 31. Dezember auf den  
1. Januar erlaubt. Ab sofort ist das 
Abbrennen von lärmigem Feuer­

werk neu ganzjährig verboten, also 
auch am 1. August und zu Silvester. 

Was gilt als  
lärmiges Feuerwerk?
Als lärmiges Feuerwerk gelten unter 
anderem Böller, Knallkörper, Rake­
ten, Chinaböller, Kugelblitze oder 
Superknallkörper, Bombenrohre 
und Thunder-Artikel. Weiterhin er­
laubt sind geräuscharme Feuer­
werkskörper wie Wunderkerzen, 
Vulkane, bengalische Lichter, Fa­
ckeln, römische Lichter und Sonnen. 
Beim Kauf im Fachhandel empfiehlt 
es sich, gezielt nach leisem Feuer­
werk zu fragen.

Gründe für das Verbot
Raketen, Böller und weitere lärmige 
Feuerwerkskörper belasten viele 

Menschen, insbesondere ältere und 
gesundheitlich beeinträchtigte Per­
sonen. Zudem verursachen sie Stress 
und Ängste bei Haus- und Wild­
tieren. Lärmiges Feuerwerk führt zu 
Umweltbelastungen durch Fein­
staub und chemischen Rückständen.

In Ausnahmefällen ist das Ab­
brennen eines lärmigen Feuerwerks 
weiterhin möglich. Notwendig ist 
jedoch eine vorgängige Bewilligung 
durch die Abteilung Sicherheit der 
Gemeinde.

Ähnliche Regelungen  
in anderen Gemeinden
Neben Volketswil haben bereits 
zahlreiche weitere Schweizer Ge­
meinden vergleichbare Regelungen 
beschlossen. Auch in Fällanden, 
Schwerzenbach und Wangen-Brüt­
tisellen gilt seit 2025 ein Verbot von 
lärmigem Feuerwerk. Ebenso wird 
das Thema auf Bundesebene mit  
der eidgenössischen Volksinitiative 
«Für eine Einschränkung von Feuer­
werk» und dem indirekten Gegen­
vorschlag diskutiert.�  
� Gemeinderat Volketswil

Keine Knallerei mehr erlaubt.� BILD ZVG

POLIZEIMELDUNG

Mann zielte mit  
Waffe auf Personen
Am Mittwochabend, 29. April, hat die 
Meldung über eine bewaffnete Per­
son in Volketswil einen grossen Ein­
satz der Polizei ausgelöst. Die Person 
konnte in ihrer Wohnung verhaftet 
und die Waffe sichergestellt werden.

Die Kantonspolizei Zürich erhielt 
kurz nach 17.30 Uhr die Meldung, 
dass eine Person vom Balkon einer 
Wohnung am Rütiweg mit einer 
Waffe auf Personen ziele. Mehrere 
Patrouillen der Kantonspolizei, 
unterstützt von den Kommunalpoli­
zeien Uster, Dübendorf, Region 
Pfäffikon sowie Illnau-Effretikon, 
rückten nach Volketswil aus. 

Motiv noch unbekannt
Vor Ort nahmen Spezialisten der 
Kantonspolizei mit der bezeichne­
ten Person Kontakt auf. Um 20.20 
Uhr verhafteten die Einsatzkräfte 
den 48-jährigen Schweizer und stell­
ten in Zusammenarbeit mit dem Fo­
rensischen Institut Zürich (FOR) in 
der Wohnung diverse Schusswaffen 
sicher. Das genaue Motiv, das zum 
Vorfall geführt hat, ist Gegenstand 
von Ermittlungen. � (red.)
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FREIZEITANGEBOTE

Vitaparcours Kindhausen frisch saniert
Unter kundiger Leitung von 
Daniel Leimgruber machten 
der Dorfverein Kindhausen 
und der Werkhof Volketswil 
auch dieses Jahr den Vita­
parcours Kindhausen fit für 
die neue Saison.

Es ist Samstag, 18. April, und ein 
traumhafter Frühlingstag erwacht. 
Eine Schar gut gelaunter Mitglieder 
des Dorfvereins Kindhausen und 
Mitarbeitende des Werkhofs versam-
meln sich am Treffpunkt oberhalb 
des Schwimmbades Waldacher, 
denn die jährliche Sanierung des Vi­
taparcours in Kindhausen steht an.

Jährlicher Unterhalt  
mit vielen helfenden Händen
Daniel Leimgruber, pensionierter 
Zimmermann und passionierter 
Handwerker, organisiert seit Jahren 
diese Sanierungsarbeiten zusam­
men mit dem Werkhof Volketswil. 
Nach einer herzlichen Begrüssung 
stärkte man sich mit Kaffee und Gip­
feli für die anstehenden Arbeiten.

Die Bodenflächen der insgesamt 
14 Posten des Vitaparcours sind ab­

wechselnd mit Holzschnitzel oder 
Splitt bedeckt. Aufgrund der regen 
Nutzung müssen diese Bodenflä­

chen jährlich instand gestellt wer­
den. Die Arbeiten bei den Splittflä­
chen übernahm das Team des Werk­

hofs Volketswil – dieses Jahr erst- 
mals mit tatkräftiger Unterstützung 
durch Katrin Schneider, Bereichslei­
terin Tiefbau.

50 Kubikmeter Holzschnitzel 
verteilen
Die Hauptarbeit fiel beim Neubestü­
cken der Verbindungswege durch 
den Wald an. Nach rund einem Jahr 
sind die Holzschnitzel verfault und 
müssen erneuert werden. Mit Hilfe 
von zwei grossen Traktoren und 
Ladewagen von Marco und Willi 
Oechsli wurden rund 50 Kubikmeter 
Schnitzel verteilt. Dank der vielen 
helfenden Hände konnten diese Ar­
beiten an einem halben Tag abge­
schlossen werden.

Zum Abschluss und als Danke­
schön genossen die Helferinnen und 
Helfer einen gemütlichen Grillzmit­
tag bei Daniel Leimgruber. Die Abtei­
lung Tiefbau und Werke dankt Da­
niel Leimgruber und dem Dorfver­
ein Kindhausen herzlich für den un­
ermüdlichen Einsatz zugunsten des 
Vitaparcours in Kindhausen. Ein sol­
ches Engagement ist in der heutigen 
Zeit alles andere als selbstverständ­
lich und wird sehr geschätzt.� (e,)

Hier wird die Laufbahn mit neuen Holzschnitzeln belegt.� BILD ZVG

FREIZEITANGEBOTE

Active City Volketswil: 63 kostenlose 
Sportkurse ohne Anmeldung
Seit 4. Mai laden die Ge­
meinde und die Gesundheits­
stiftung Radix wieder zu 
Outdoor-Bewegung für alle 
ein. Acht Wochen lang kann 
Bootcamp, Yoga, Everdance 
und vieles mehr kostenlos 
und ohne Voranmeldung 
ausprobiert werden.

Sport und Spass für alle, gemeinsam 
draussen aktiv sein, kostenlos und 
ohne Anmeldung: Das ist Active City 
Volketswil. Seit 4. Mai und bis 26. 
Juni werden in Zusammenarbeit mit 
lokalen Sportvereinen und Sportan­
bietenden 63 attraktive, kostenlose 
und professionell begleitete Sport- 
und Bewegungskurse angeboten. 
Die Outdoor-Kurse finden in Volkets­
wil bei fast jedem Wetter bei der 
Laufbahn des Kultur- und Sportzen­
trums Gries (Kuspo) statt. 

Mitmachen können alle
Das Angebot richtet sich an Volkets­
wilerinnen und Volketswiler, an Fir­
men und deren Mitarbeitende, an 
Junge und Junggebliebene. Auch 
Auswärtige sind herzlich willkom­
men. Mitmachen können alle, das 
Fitnesslevel spielt keine Rolle und 
Vorkenntnisse sind nicht erforder­
lich. Von bekannten Sportarten bis 
zu neuen Fitnesstrends ist für alle 
etwas dabei: Everdance®, Bootcamp, 

Boxen, Strong Nation®, Qi Gong, 
Yoga, Hula Hoop, Pilates und Fun­
tone®. 

Breite Trägerschaft
Der Bereich Prävention der Ge­
meinde Volketswil organisiert das 
Sportförderprojekt gemeinsam mit 
der Schweizerischen Gesundheits­
stiftung Radix bereits zum fünften 
Mal. Unterstützt wird Active City Vol­
ketswil von nationalen Partnern, 

dem Sportamt des Kantons Zürich 
als Hauptpartner und der Raiffeisen­
bank Zürich Flughafen als Haupt­
sponsor.

Programm anschauen
Das vollständige Programm mit al­
len Kursen, Daten und Zeiten finden 
Sie online. Einfach reinschauen, 
Lieblingskurse aussuchen und 
gleich einplanen. Oder gleich für 
den Whatsapp-Informationschat an­
melden, um tägliche Aktualitäten zu 
erhalten. Wir freuen uns auf Sie!
activecity.ch/volketswil � (e.)

Bis Ende Juni können draussen wieder diverse Sportarten ausprobiert werden.� BILD ZVG

 

Whatsapp-Chat 

 

Website  
Active City 
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Volketswil hat jetzt zwei Frigos
Daniela Frigo war über 30 Jahre lang die einzige Frigo in der Gemeinde. Nun teilt sie ihren Namen mit einem  
öffentlichen Kühlschrank beim GZ In der Au, der Lebensmittelverschwendung den Kampf ansagt.

Tobias Stepinski

Das Thema Foodwaste scheint die 
Volketswilerinnen und Volketswiler 
zu interessieren. Rund fünfzig Perso-
nen versammelten sich Ende April 
bei der Bushaltestelle beim Gemein-
schaftszentrum In der Au, um der 
Eröffnung des neuen «Madame 
Frigo» beizuwohnen. 

Sandra Zimmermann, Sachbear-
beiterin Abfall und Assistentin der 
Abteilungsleitung, hat das Projekt 
vor Ort initiiert. Sie begrüsste die An-
wesenden und zeigte sich sichtbar 
erfreut über die Umsetzung. «Das 
Thema ‹Abfallvermeidung› liegt mir 
persönlich am Herzen, und ich 
hoffe, dass der Kühlschrank von der 
Bevölkerung rege genutzt wird», 
sagte sie und zeigte stolz auf den 
grossen grünen Schrank, in dem 
sich ein kleiner Kühlschrank sowie 
weitere Abteile für Brot und Gemüse 
befinden.

Für die ganze Bevölkerung
Hinter dem Kühlschrank steht der 
nationale Verein «Madame Frigo», 
der schweizweit über 185 solcher 
Standorte betreibt. Die Gemeinde 
Volketswil unterstützt das Vorhaben, 
der lokale Betrieb wird durch freiwil-
lige Patinnen und Paten getragen. 
Vorsteherin Tiefbau und Werke Karin 
Ayar (parteilos) zeigte sich ebenfalls 
begeistert vom raschen Zustande-
kommen. «Es ist wichtig, dass wir 
ganz schnell zu diesem Kühlschrank 
gekommen sind, und man sieht, 
dass es die Leute interessiert», sagte 
die Gemeinderätin.

Der Kühlschrank stehe ausdrück-
lich allen offen, sagt die Gemeinde-
rätin weiter. Das Angebot richte sich 
an die gesamte Bevölkerung, das 
Thema «Foodwaste» gehe schliess-

lich alle an, so Ayar. Sie selbst wohne 
in der Nähe und werde den Kühl-
schrank regelmässig nutzen: «Wenn 
ich vorbeilaufe, schaue ich, ob etwas 
drin ist, was ich brauchen könnte.» 
Mit Blick auf den Hintergrund des 
Projekts wurde sie deutlich: «Wenn 
ich etwas nicht mag, ist es die Weg-
werfkultur.» 

Fast 3 Millionen Tonnen Abfälle
Das Konzept ist einfach: Wer zu Hause 
Lebensmittel hat, die nicht mehr ge-
braucht werden, bringt sie in den 
Kühlschrank. Wer etwas davon brau-
chen kann, nimmt es mit – ohne An-
meldung, ohne Bezahlung.  Der Ver-
ein und die freiwilligen Betreuerin-
nen und Betreuer kontrollieren den 
Kühlschrank regelmässig, prüfen die 

Lebensmittel und sorgen für Sauber-
keit.  (Mehr dazu siehe Box)

Warum es solche Kühlschränke 
überhaupt braucht, erläuterte Erika 
Ruff, Foodsharing-Botschafterin im 
Zürcher Oberland. In der Schweiz fie-
len jedes Jahr rund 2,8 Millionen Ton-
nen Lebensmittelabfälle an. «Wenn 

man das in Lastwagen abfüllen 
würde, gäbe es eine Kolonne von Zü-
rich bis nach Madrid», sagte sie. Food-
waste entstehe zwar überall – in der 
Landwirtschaft, im Handel und in 
der Verarbeitung. «Doch der grösste 
Teil wird in den Haushalten produ-
ziert», sagte Ruff. Man gehe einkau-
fen, habe Hunger und packe den Wa-
gen voll. Zu Hause werde dann weg-
geworfen, was älter sei.

Patin mit passendem Namen
Eine besondere Geschichte verbin-
det sich mit der frischgebackenen 
Patin des Kühlschrankes. Daniela 
Frigo lebt seit 34 Jahren in Volketswil 
und hat von der Eröffnung über die 
«Volketswiler Nachrichten» erfah-
ren. «Ich habe gedacht, bis jetzt bin 
ich die einzige Madame Frigo in die-
ser Gemeinde», sagte sie schmun-
zelnd. Mit dem Verein selbst habe sie 
keine Verbindung, der Name sei rei-
ner Zufall. Spontan habe sie sich ent-
schlossen, das Projekt als Patin zu 
unterstützen. «Ich finde es einfach 
eine supergute Sache», so Frigo. 
Einen Wunsch hat sie für die ersten 
Wochen und Monate: «Ich hoffe 
ganz fest, dass der Kühlschrank von 
Vandalen verschont bleibt.»

So funktioniert Madame Frigo 
Die öffentlichen Kühlschränke ste-
hen allen als Tauschplattform zur 
Verfügung. Wer übrige, noch ge-
niessbare Lebensmittel hat, kann 
sie zum Frigo bringen – und im Ge-
genzug selbst Produkte mitnehmen.

Erlaubt sind: Obst, Gemüse und 
Brot sowie verschlossene Produkte, 
die höchstens das Mindesthaltbar-
keitsdatum, nicht aber das Ver-
brauchsdatum erreicht haben.

Nicht erlaubt sind: Fleisch, Fisch, 
Alkohol sowie bereits geöffnete 
oder verarbeitete Produkte wie 
etwa gekochte Speisen.

Ein Team von Freiwilligen aus 
dem Quartier betreut den Kühl-
schrank, übernimmt die hygieni-
sche Pflege und kontrolliert regel-
mässig die Inhalte. Jede Nutzerin 
und jeder Nutzer ist aufgefordert, 
den Frigo sauber zu hinterlassen. 

Die Benutzung erfolgt eigenverant-
wortlich; weder die Betreuenden 
noch der Verein Madame Frigo 
übernehmen eine Haftung.

Der neue Standort befindet sich 
bei der Bushaltestelle beim Ge-
meinschaftszentrum In der Au in 
Volketswil und ist rund um die Uhr 
zugänglich. Eine Übersicht aller 
Standorte in der Schweiz ist auf  
madamefrigo.ch zu finden.�

Ich hoffe ganz fest, dass 
der Kühlschrank von Van-
dalen verschont bleibt.» 

Daniela Frigo 
Volketswilerin und Patin des neuen  

Madame Frigo

 
Zu unserem Video: 
www.youtube.com

Von links: Patin Daniela Frigo, Gemeinderätin Karin Ayar, die Freiwilligen Mark und Chantal sowie Foodsharing-Botschafterin Erika 
Ruff bei der Eröffnung des neuen «Madame Frigo» beim GZ In der Au. Der Kühlschrank ist rund um die Uhr zugänglich.� BILD TS.
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GEMEINDENEWS
Gemeinderat Volketswil

Gemeindereferendum gegen die Änderung 
des Lehrpersonalgesetzes (LPG)
Der Gemeinderat hat das Gemeindere-
ferendum gegen den Beschluss des 
Kantonsrates vom 2. März 2026 über 
die Änderung des Lehrpersonalgesetzes 
(LPG), Anpassung des neu definierten 
Berufsauftrags (Vorlage 5966), ergrif-
fen. Die Anpassung des neu definierten 
Berufsauftrags ist für alle Gemeinden 
mit grossen finanziellen Auswirkungen 
verbunden. Aus diesem Grund wird ver-
langt, dass der Beschluss des Kantons-
rates dem Volk zur Abstimmung unter-
breitet wird. Der Beschluss des 
Gemeinderats betreffend Ergreifen des 
Gemeindereferendums wird ab dem 
8.  Mai 2026 auf www.volketswiler-
nachrichten.ch veröffentlicht (Beginn 
Rekursfrist) und kann ab diesem Zeit-
punkt auch online unter www.volkets-
wil.ch oder bei der Verwaltungsleitung, 
Zentralstrasse 21, 8604 Volketswil, 
eingesehen werden.

Chimlibach: Verabschiedung des 
Gewässerraums zuhanden der
öffentlichen Auflage
Gemäss der kantonalen Hochwasser-
schutzverordnung sind die Gemeinden 
für die Festlegung des Gewässerraums 
an Gewässern von lokaler Bedeutung 
im Siedlungsgebiet zuständig. Da der 
Gewässerraum entlang des Chimli-
bachs bisher nicht festgelegt ist, gilt 
ein provisorischer Gewässerraum. Die-
ser ist jedoch überdimensioniert und 
behindert die bauliche Entwicklung 
stark. Um den Gewässerraum definitiv 
festzulegen und eine einheitliche Be-
trachtung über die Gemeindegrenzen 
hinweg zu gewährleisten, beauftragten 
die Ge-meinden Volketswil und 
Schwerzenbach die Basler Hofmann 
AG, Zürich, einen Entwurf für die Fest-
legung eines minimalen Gewässer-
raums auszuarbeiten. Der vorgeschla-
gene Gewässerraum deckt den 
Hochwasserschutz ab und berücksich-
tigt weitere Kriterien wie Re-naturie-
rung oder den Natur- und Landschafts-
schutz. Das kantonale Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft (Awel) hat 
den Entwurf bereits geprüft und frei-
gegeben. Der Gemeinderat verabschie-
det den Entwurf des Gewässerraums 
zuhanden der öffentlichen Auflage vom 
8. Mai bis 7. Juli 2026. Anschliessend 
prüft der Kanton allfällige Einwendun-
gen und setzt danach den Gewässer-
raum verbindlich fest. 

Bauabrechnungen
Der Gemeinderat hat folgende Bauab-
rechnungen genehmigt:

• Kanalsanierung 2025 mit Gesamtkos-
ten von CHF 113 231.35 mit einer 
Kreditunterschreitung von CHF 
18 768.65.
• Sanierung der Kombischächte 2025 
mit Gesamtkosten von CHF 89 279.50 
mit einer Kreditunterschreitung von 
CHF 7720.50.
• Sanierung der Sonderbauwerke 
Etappe 2025 mit Gesamtkosten von 
CHF 182 797.40 mit einer Kreditunter-
schreitung von CHF 2202.60.

Inspektion beim Betreibungs- 
und Gemeindeammannamt
Das Betreibungsinspektorat des Kantons 
Zürich hat am 9. April 2026 beim Be-
treibungs- und Gemeindeammannamt 
Volketswil eine Inspektion durchgeführt. 
Der Inspektionsbericht hält fest, dass die 
Geschäfte termingerecht und ordnungs-
gemäss abgewickelt werden. Der Ge-
meinderat hat den Inspektionsbericht 
zur Kenntnis genommen und bedankt 
sich beim Gemeindeammann und Be-
treibungsbeamten sowie den Mitarbei-
tenden für die sehr gute Arbeit.

Geschwindigkeitskontrolle
Die Gemeindepolizei Volketswil hat am 
8. April 2026 an der Eichholzstrasse in 
Volketswil eine Geschwindigkeitskont-
rolle durchgeführt. Es wurden gesamt-
haft 396 Fahrzeuge gemessen, wovon 
6  zu schnell unterwegs waren.

Personelles
Milla Winterberg, Lernende Jahrgang 
2023–2026, wird per 1. Juli 2026 ihre 
Stelle als Zivilstands- und Bestattungs-
beamtin (100 Prozent) antreten. Ge-
meinderat und Gemeindeverwaltung 
wünschen Milla Winterberg für ihre 
neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg.
Fabian Rast, Materialwart und Schutz-
raumkontrolleur (100 Prozent), wird die 
Gemeindeverwaltung Volketswil per 
31.  Juli 2026 verlassen. Gemeinderat 
und Gemeindeverwaltung danken Fa-
bian Rast für die geleisteten Dienste 
und wünschen ihm für die Zukunft alles 
Gute.

Der neue Gewässerplan für den Chimli-
bach liegt nun öffentlich auf.� BILD TSP

VERSCHÖNERUNGSVEREIN 

Einladung zur GV und zum Jahresausflug
Am Mittwoch, 27. Mai, findet im Pfar-
reisaal Bruder Klaus an der Feldhof-
strasse 25 die 71. Generalversamm-
lung des Verschönerungsvereins 
statt. Beginn ist um 19 Uhr. Anmel-
dungen bis 17. Mai an: René Bleicher, 
079 630 66 71, oder E-Mail: r.blei-
cher@bluewin.ch. Am Samstag, 
27. Juni, findet zudem der Vereins-
ausflug statt. Dieses Mal geht’s ins 
Zugerland. Auf dem Programm zur 
Auswahl stehen eine Stadtführung in 

Zug, eine Kirschtorten-Führung in 
der Confiserie Speck oder eine freie 
Besichtigung der Stadt. Das Mittages-
sen wird im Landgasthof Breitfeld in 
Risch eingenommen, danach geht die 
Fahrt weiter nach Oberägeri für Kaf-
fee und Kuchen. 

Der Ausflug ist nur für Mitglieder 
des Verschönerungsvereins. Anmel-
dungen bis 12. Juni per E-Mail an Alex 
Meyer (mit Angabe Programm-
punkt): meyers@freesurf.ch.� (e.)
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EEiinnwweeiihhuunngg ssaanniieerrttee SSppiieellpplläättzzee uunndd

LLEEDD--BBeelleeuucchhttuunngg

MMiittttwwoocchh,, 2277.. MMaaii 22002266 –– GGrriieessppaarrkk

Die Spielplätze im Griespark sind saniert, die Fussballplätze mit

neuer LED-Beleuchtung ausgestattet. Dies feiern wir gemeinsam

mit einem grossen Fest für die ganze Familie am

MMiittttwwoocchh,, 2277.. MMaaii 22002266,, iimm GGrriieessppaarrkk.

PPrrooggrraammmm

AAbb 1144..0000 UUhhrr Bubble Soccer, Kinderschminken, Ballon-

künstler, Riesenseifenblasen, Bienenhotel

basteln und weitere Highlights

AAbb 1177..0000 UUhhrr Ansprache von Gemeinderat und

Liegenschaftenvorstand Michael Läubli,

Wurst vom Grill, Glacé und Getränke

EEiinnee AAnnmmeelldduunngg iisstt nniicchhtt eerrffoorrddeerrlliicchh. Bei unsicherem Wetter

informieren wir auf volketswil.ch und den Social-Media-Kanälen

der Gemeinde.

Wir freuen uns auf zahlreiche kleine und grosse Gäste!

Das Sportamt des Kantons Zürich unterstützt das Projekt «Ersatz Spielfeld-

beleuchtung der Sportanlagen Gries» mit einem Beitrag von CHF 77'000.00

aus dem kantonalen Sportfonds.

Das Förderprogramm LEDforFOOT unterstützt das Projekt «Ersatz Spielfeld-

beleuchtung der Sportanlagen Gries» mit einem Beitrag von CHF 37'100.00.

Gemeindeverwaltung Volketswil
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EEiinnwweeiihhuunngg ssaanniieerrttee SSppiieellpplläättzzee uunndd

LLEEDD--BBeelleeuucchhttuunngg
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zum Selberpflücken in Hegnau
Geniessen Sie die Natur und erleben Sie Pfingstrosen auf über 3000m² Fläche.
Das Angebot besteht aus qualitativ hochwertigen Sorten in grosser Vielfalt.
Entdecken Sie ein Blumenfeld, wie es in der Region einzigartig ist.

VorAbfahrt Pflückinfo beachten: www.floristikfeld.ch
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	� KIRCHEN-AGENDA

Evangelisch-reformierte 
Kirchgemeinde Volketswil
www.ref-volketswil.ch

Im Anschluss an die Gottesdienste 
findet jeweils der Kirchenkaffee im 
Sigristenhaus statt.

SAMSTAG, 9. MAI
18 Uhr
NachKonf-Event 
(Unterwegs in Rümlang)
Sozialdiakon Peter Baldini

SONNTAG, 10. MAI
10 Uhr, Kirche
Gottesdienst zum Muttertag 
mit Gospelchor
Gospels & more Volketswil, 
Philip Hirsiger, Dirigent 
Emanuele Jannibelli, Orgel
Pfarrer Tobias Günter

DIENSTAG, 12. MAI
10.15 Uhr, VitaFutura, In der Au
Stubete
Pfarrer Tobias Günter

DIENSTAG, 12. MAI 
12 Uhr, Kirchgemeindehaus, 
Zwinglisaal
Ü65-Zmittag
Abmeldung bis Samstag, 9. Mai, an
Elsbeth Bächtold, Tel. 044 945 47 25

MITTWOCH, 13. MAI
19 Uhr, Atlantis, Schulhausstrasse 23
Roundabout youth – für Mädchen ab 12
Leitung: Anouk Zaugg

DONNERSTAG, 14. MAI
8.30 bis 18 Uhr, Treffpunkt 
Kirchgemeindehaus
Auffahrtsausflug 
nach Mettmenstetten und in den 
Tierpark Goldau
Pfarrer Roland Portmann

SONNTAG, 17. MAI
10 Uhr, Kirche
Gottesdienst mit 2.-Klass-Unti
Pfarrer Andreas Bertram
Katechetin Gaby Schibler
Emanuele Jannibelli, Orgel

DIENSTAG, 19. MAI
10 Uhr; Sigristenhaus, Chilegass 8
Gesprächskreis
Moderation: Pfarrer Tobias Günter

MITTWOCH, 20. MAI
10 Uhr, Kirche
Singe mit de Chliine
Jasmin Beck und Team

19 Uhr, Kirche
Taizé-Feier
Pfarrer Tobias Günter
Diana Pál, Klavier

19 Uhr, Atlantis, Schulhausstrasse 23
Roundabout youth – für Mädchen ab 12
Leitung: Anouk Zaugg

SONNTAG, 24. MAI
10 Uhr, Kirche
Pfingstgottesdienst mit Abendmahl
und Tauferinnerung
Pfarrer Roland Portmann
Matthias Baumgartner, Trompete
Diana Pál, Orgel

Amtswochen:
12. bis 15. Mai 2026
Pfarrer Tobias Günter
19. bis 22. Mai 2026
Pfarrer Andreas Bertram

Katholische Pfarrei 
Bruder Klaus
www.pfarrei-volketswil.ch

SAMSTAG, 9. MAI
18.15 Uhr
Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
mit Tarzisius Pfiffner

SONNTAG, 10. MAI
10.45 Uhr
Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
mit Tarzisius Pfiffner

18 Uhr
Italienische Messfeier

MONTAG, 11. MAI
19.30 Uhr, im Pfarreisaal
Probe des Kirchenchores

MITTWOCH, 13. MAI
19 Uhr, im Atlantis
Roundabout – Streetdance
für junge Frauen von 12 bis 20 Jahren

DONNERSTAG, 14. MAI – AUFFAHRT
10.45 Uhr
Wortgottesdienst mit Zeno Cavigelli
Solist: Matthias Arter, Oboe

FREITAG, 15. MAI
9.30 Uhr, im Pfarreisaal
Oase zum Thema «Die spannende
Ehe von Kirche und Kunst»

18 Uhr, im Raum 2
Bibelgesprächsrunde mit Zeno Cavigelli

SAMSTAG, 16. MAI
18.15 Uhr
Eucharistiefeier mit Marcel Frossard

SONNTAG, 17. MAI
10.45 Uhr
Eucharistiefeier mit Marcel Frossard

18 Uhr
Italienische Messfeier

MONTAG, 18. MAI
19.30 Uhr, im Pfarreisaal
Probe des Kirchenchores

DIENSTAG, 19. MAI
10.15 Uhr, In der Au
Gottesdienst mit Tarzisius Pfiffner

19 Uhr
Firmweg 2026 – Projektarbeit: 
Bibelwerkstatt

MITTWOCH, 20. MAI
15 Uhr
Chinderchile: Für Kinder zwischen 
3 und 8 Jahren

19 Uhr, im Atlantis
Roundabout – Streetdance
für junge Frauen von 12 bis 20 Jahren

DONNERSTAG, 21. MAI
10 Uhr
Wortgottesdienst mit Kommunionfeier
mit Tarzisius Pfiffner

19 Uhr
Firmweg 2026 – Projektarbeit: 
Bibelwerkstatt

TODESFÄLLE

Am 19. April 2026 ist in Volketswil ver-
storben:
Otto Weilenmann
geboren am 25. Juni 1937, von Illnau-
Effretikon ZH, Volketswil ZH, wohnhaft 
gewesen in Volketswil.
Die Beisetzung findet im engsten 
Familienkreis statt. Die Abdankung 
findet am Mittwoch, 27. Mai 2026, um 
14.30 Uhr in der ref. Kirche Volketswil 
statt.

Am 21. April 2026 ist in Volketswil ver-
storben:
Ida Gertrud Kretz
geboren am 11. September 1935, von 
Schongau LU, wohnhaft gewesen in 
Volketswil.
Die Beisetzung findet im engsten Fa-
milienkreis statt.

Am 22. April 2026 ist in Volketswil 
verstorben:
Gertrud Leemann-Widmer
geboren am 5. Juli 1940, von Kloten 
ZH, wohnhaft gewesen in Volketswil.
Die Beisetzung findet im engsten Fa-
milienkreis statt.

Am 26. April 2026 ist in Zürich ver-
storben:
Urs Hany
geboren am 1. Oktober 1955, von Nie-
derhasli ZH, Winterthur ZH, wohnhaft 
gewesen in Volketswil.
Die Beisetzung findet im engsten Fa-
milienkreis statt.

BIBLIOTHEK VOLKETSWIL

Gratis-Comic-Tag  
in der Bibliothek 
Morgen Samstag, 9. Mai, können 
Kinder und Jugendliche in der Bib-
liothek Volketswil kostenlose Co-
mics mitnehmen.

Ob Star Wars, Avatar oder die 
Schlümpfe: Am Samstag, 9. Mai 2026, 
findet der Gratis-Comic-Tag 2026 
statt – auch in der Bibliothek Volkets-
wil. 22 kunterbunte Comic-Lesepro-
ben von Verlagen wie Carlsen, 
Loewe, Panini, Cross Cult und weite-
ren warten darauf, von neugierigen 
Kids und Teens entdeckt zu werden. 
Pro Kind und Jugendlicher wird ein 
Comic-Band verschenkt.
Wer sein Wunschcomic nicht findet 
oder wenn dieses bereits verschenkt 
ist, wird in der Bibliothek Volketswil 
trotzdem fündig. Das ganze Jahr hin-
weg stehen mehr als 1500 Comics, 
Graphic Novels und Mangas zur Aus-
leihe zur Verfügung.

Der Gratis-Comic-Tag findet seit 
2010 jährlich statt. Buchhandlun-
gen, Comicläden und Bibliotheken 
in der Schweiz, in Deutschland und 
in Österreich verschenken an die-
sem Tag Comics mit dem Ziel, die 
Freude am Lesen zu wecken und Kin-
der sowie Jugendliche für die Welt 
der Comics zu begeistern. � (e.)

Samstag, 9. Mai, von 10 bis 14 Uhr,  
Bibliothek Volketswil

KIRCHLICHES

Gospels im 
Gottesdienst
Wer kennt den Muttertag nicht? 
Man möchte die eigene Mutter über-
raschen und verwöhnen, gleichzei-
tig aber nicht Klischees nachlaufen 
und dabei heuchlerisch wirken. 
Wann ist «Handanlegen» angebracht 
und wann ist Zeit für Musse und Ent-
spannung? 

In meiner Predigt über den neu-
testamentlichen Text Luk. 10,38–42 
am Sonntag, 10. Mai, um 10 Uhr in 
der reformierten Kirche themati-
siere ich diese Frage auf der Grund-
lage der Verhaltensweisen von Maria 
und Marta und denke darüber nach, 
inwiefern wir modernen Menschen 
immer noch an Rollenbildern hän-
gen. 

Zudem wird uns der Gospelchor 
«Gospels and more Volketswil» unter 
der musikalischen Leitung von Phi-
lip Hirsiger mit poppigen Klängen 
beglücken. Wir freuen uns auf Ihr 
Kommen. Ihre evangelisch-refor-
mierte Kirche Volketswil und Pfarrer 
Tobias Günter.� (e.)

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich 
an das Bestattungsamt Volketswil. 

Telefon 044 910 21 00
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	� KURSE GEMEINSCHAFTSZENTRUM
Sanfter Tanz mit 
orientalischen Elementen
Dieser Tanzkurs ist orientalisch inspi-
riert und fördert das Körpergefühl mit-
tels sanfter Bewegungen. Typische 
orientalische Elemente wie Hüftak-
zente, sanfte Schulterbewegungen und 
kreisende Armbewegungen fliessen 
harmonisch ineinander. Die Hände ma-
len feine Linien in die Luft, die Arme 
schwingen in weichen Bögen und der 
Körper folgt dem Rhythmus wie eine 
Welle dem Meer. 
Mi, 27.5. bis 8.7.2026 (7×)
19.10 bis 20.10 Uhr
Kurskosten CHF 154.00

Pilates – Workout mit Angi
Ziel dieses Workouts ist die Kräftigung 
des Körpers vom Zentrum aus. Dabei 
bringst du deinen Körper ins Gleich-
gewicht, verbesserst deine Beweglich-
keit, kräftigst deine tiefe Bauch- und 
Rückenmuskulatur und optimierst 
deine Körperhaltung. 
GZ In der Au
Di, 19.5. bis 7.7.2026 (je 8×)
Gruppe 1  18.00 bis 19.00 Uhr
Gruppe 2  19.15 bis 20.15 Uhr
Kurskosten CHF 192.00 pro Kurs

QA Kindhausen 
Mo, 18.5. bis 6.7.2026 (7×)
17.30 bis 18.30 Uhr
Kurskosten CHF 168.00

The Culture Sessions 
English Songs
Kannst du schon recht gut Englisch 
und liebst oder interessierst dich für 
England? In diesem Kurs hören wir 
traditionelle und moderne englische 
Songs, diskutieren Texte und deren 
Themen, und – warum nicht – singen 
den einen oder anderen Song zusam-
men. Gerne darfst du deinen Wunsch-
Song mitbringen. Ab Level Intermedi-
ate/Advanced (A2).
Sa, 30.5.2026
10.00 bis 12.30 Uhr
Kurskosten CHF 70.00

Schnitzen für alle
Das Schnitzen erweckt die Sinne und 
erwärmt das Herz. Arbeite dich Span 
um Span vorwärts, bis du unter Anlei-
tung des Kursleiters deine eigenen 
Motive schnitzt. Tauche in eine Welt 
voller Überraschungen ein.
Do/Fr, 25./26.6.2026 (2×)
9.00 bis 16.00 Uhr
Kurskosten CHF 290.00
zzgl. Material CHF 40.00

Momo-Workshop 
Tibetische Küche
Die saftigen Teigtaschen aus Tibet sind 
weltweit beliebt! Du lernst, wie man 
Momos richtig zubereitet. Es werden 
eine Rindfleischfüllung und eine vege-
tarische Variante gezeigt.
So, 28.6.2026
10.00 bis 13.00 Uhr
Kurskosten CHF 75.00
zzgl. CHF 25.00 Material

The Culture Sessions 
Poetry, Short and Simple
Kannst du schon recht gut Englisch 
und liebst oder interessierst dich für 
England? In diesem Kurs tauchen wir 
in die englische Creative-Writing-Tradi-
tion ein und wecken deine Kreativität. 
Mithilfe einfacher Methoden lesen, 
schreiben und teilen wir Kurzgedichte 
auf Englisch – von Haiku und Diamant 
über 5W bis zu Group und Bio. Es 
muss sich gar nicht reimen, um wun-
derschön und poetisch zu sein! Ab 
Level Intermediate/Advanced (A2)
Sa, 11.7.2026
10.00 bis 12.30 Uhr
Kurskosten CHF 70.00

Ton an, Alltag aus 
Keramik-Workshop
Ganz ohne Druck und Vorkenntnisse 
kannst du an diesem Abend im gemüt-
lichen Atelier deine Hände in Ton tau-
chen und erleben, wie aus einfachen 
Handgriffen Unikate werden. Ob Scha-
len, Becher oder Vasen, mit Unterstüt-
zung der Kursleitung gelingen dir deine 
Unikate.
Mo, 8./20.6.2026 (2×)
19.00 bis 22.00 Uhr
Kurskosten CHF 180.00
zzgl. Brand/Glasur CHF 25.00/kg Ton

Anmeldungen sind für alle Kurse 
erforderlich.

Gemeinschaftszentrum Kurse
In der Au 1, 8604 Volketswil
www.volketswil.ch/kursprogramm
gemzen@volketswil.ch
Telefon 044 910 20 70
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Ein Reglement 
für 40 000 Franken
Gemeindenews, VoNa, 24. April 2026

Das gültige Wasserversorgungsreg-
lement aus dem Jahr 2008 erfüllt 
die heutigen Anforderungen offen-
bar nicht mehr. Obwohl unsere 
Gemeindeverwaltung über eine 
professionelle Kommunikationsab-
teilung verfügt, schafft sie es nicht, 
mit wenigen Worten zu erklären, 
was nicht mehr zeitgemäss ist.
Von jedem Primarschüler erwartet 
man, dass er in einem Aufsatz mit 
klaren Worten sagen kann, worum 
es eigentlich geht. 
Klar sind hingegen die Kosten von 
40 000 Franken für die Ausarbei-
tung eines modernisierten Regle-
mentes. Obwohl unsere Stadtver-
waltung ausgebildete Juristen 
beschäftigt – früher genügte ein 
guter KV-Abschluss –, wird die Auf-
gabe ausgelagert. Statt alles neu zu 
erfinden, könnte man auch das 
bestehende Reglement einer ähn-
lich gelagerten Gemeinde überneh-
men und damit zeigen, dass Effi-
zienz und Sparsamkeit Tatsachen 
und nicht leere Phrasen sind. 
� Heinz Bertschinger, Gutenswil

AUS DEN PARTEIEN

SVP Volketswil mit Informationsanlass 
zur «Keine 1o-Millionen-Schweiz»-Initiative
Die SVP Volketswil lädt zu einem In-
formationsanlass zur bevorstehen-
den Abstimmung vom 14. Juni über 
die Nachhaltigkeitsinitiative ein. 
Dieser findet heute Freitagabend, 8. 
Mai, um 19.30 Uhr im Gemeinschafts-
zentrum In der Au statt. Referent ist  
Nationalrat Martin Haab. Diese Vor-
lage zählt zu den bedeutendsten Ab-
stimmungen der Schweiz in den 
letzten Jahren, ja eigentlich die 
wichtigste seit Jahrzehnten. Sie be-
trifft zentrale Fragen unserer Gesell-
schaft, unseres Zusammenlebens, 

unserer Gesellschaft und unserer 
Umwelt – und damit die Zukunft von 
uns allen. Nationalrat Martin Haab 
wird wichtige Informationen und 
Argumente zur Initiative darlegen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit, sich aus 
erster Hand zu informieren und an 
der anschliessenden Diskussion teil-
zunehmen, und nehmen Sie 
Freunde und Bekannte mit. Und vor 
allem: Legen Sie am Sonntag, 14. 
Juni, ein Ja in die Urne. Schützen wir, 
was wir lieben! Wir freuen uns auf 
Ihr Kommen.�Vorstand SVP Volketswil

AUS DEN PARTEIEN

Jetzt das Datum für das SVP-Waldhüttenfest  reservieren
Am Sonntag, 7. Juni, findet ab 15 Uhr 
das traditionelle Waldhüttenfest der 
SVP Volketswil in der Waldhütte Heg-
nau statt. Die Besucherinnen und Be-
sucher erwartet ein gemütlicher An-
lass mit Salat, Kuchen, Risotto sowie 
Wurst und Brot – alles zusammen für 
nur 25 Franken. Für Kinder unter 
12  Jahren kostenlos. Als Gastredne-
rin dürfen wir Nationalrätin Barbara 
Steinemann begrüssen. Sie wird zur 
Nachhaltigkeitsinitiative referieren, 

über welche die Schweizer Stimmbe-
rechtigten am 14. Juni 2026 abstim-
men. Die Vorlage ist für die Schweiz 
von grosser Bedeutung, weil unser 
Land in vielen Bereichen an seine Ka-
pazitätsgrenzen stösst – sei es beim 
Wohnraum, beim Strassennetz, im 
öffentlichen Verkehr oder auch auf 
dem Arbeitsmarkt. Diese Probleme 
werden durch die masslose Zuwan-
derung zusätzlich verschärft. Auch 
das Argument des Fachkräfte

mangels greift aus Sicht der Gegner 
nicht: Von den heute netto über 
80 000 Zuwanderern arbeitet rund 
die Hälfte gar nicht, und von den Er-
werbstätigen ist nur etwa jede fünfte 
Person in einer Branche mit Fach-
kräftemangel tätig. Anmeldungen 
können bereits heute via info@svp-
volketswil.ch entgegengenommen 
werden. Weitere Informationen 
zum Anlass folgen in einer späteren 
Ausgabe.� SVP Volketswil
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AAccttiivvee CCiittyy VVoollkkeettsswwiill –– kkoosstteennlloossee

BBeewweegguunnggssaannggeebboottee ffüürr aallllee FFiittnneesssslleevveellss

Zwischen 4. Mai und 26. Juni 2026 lädt die Active City Volketswil

von Montag bis Freitag zu vielfältigen Outdoor-Sport- und

Bewegungsangeboten ein – gratis und ohne Anmeldung.

MMiittmmaacchheenn uunndd aauusspprroobbiieerreenn
– Bootcamp

– Boxen

– Everdance®

– Funtone®

– Hula Hoop

– Qi Gong

– Pilates

– STRONG Nation®

– Yoga

Die Kurse finden bei der Laufbahn

des Kultur- und Sportzentrums Gries

(KUSPO) statt.

Egal, ob Sie sich bereits regelmässig bewegen oder etwas Neues

ausprobieren möchten, kommen Sie vorbei und machen Sie in

Ihrem Tempo mit. Wir freuen uns auf Sie!

MMeehhrr eerrffaahhrreenn
www.activecity.ch/volketswil WhatsApp-Info-Chat

Gemeindeverwaltung Volketswil

vvoollkkeettsswwiill..cchh

wivo.ch

Komm vorbei beimWiVo*Afterwork – dem Treffpunkt für
alle, die nach der Arbeit Lust auf Austausch, neue
Kontakte und einen entspannten Abend haben. Bring
dein Team und deine Freunde mit!

Jetzt
anme

lden!

wivo
.ch27. Mai 2026, 17-20 Uhr

Novita Engineering
Industriestr. 28, 8604 Volketswil

Termin

&

gute Laune

Feierabend,
WiVo Afterwork

F
k

Drinks
Komm
vorbei!

,

Scannen Sie mich
und sehen Sie sich unsere
aktuellen Stellenangebote an

#dassindwir

Wir suchen Sie!
Werden Sie Teil unseres

Teams

AAcchhttuunngg SScchhiieessssggeeffaahhrr

Es wird an folgenden Daten scharf geschossen:

MMiittttwwoocchh,, 1133.. MMaaii 22002266
Schiessplatz: Hegnau
Schützenverein: Volketswil
Anlass: Training/Vancouver 1
Zeit: 18.00-20.00 Uhr

MMiittttwwoocchh,, 1133.. MMaaii 22002266
Schiessplatz: Hard
Schützenverein: Gutenswil
Anlass: Freiwillige Übung
Zeit: 18.00-20.00 Uhr

FFrreeiittaagg,, 1155.. MMaaii 22002266
Schiessplatz: Hard
Schützenverein: Gutenswil
Anlass: Freiwillige Übung
Zeit: 17.00-20.00 Uhr

Das gefährdete Gebiet darf aus Sicherheitsgründen nicht betreten
werden. Bei Missachtung wird jede Haftung abgelehnt.

Gemeindeverwaltung Volketswil
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www.activecity.ch/volketswil WhatsApp-Info-Chat

Gemeindeverwaltung Volketswil

vvoollkkeettsswwiill..cchh



SAMARITERVEREIN

Ein kleiner Moment – ein  ganzes Leben
Am Montag, 11. Mai, lädt der Samari-
terverein Volketswil zur Blutspende-
aktion im Kultur- und Sportzentrum 
Gries ein. Zwischen 16  und 20 Uhr 
haben Sie die Möglichkeit, mit einer 
einfachen Geste Grosses zu bewir-
ken. Nach der Spende wartet ein klei-
ner Imbiss als Zeichen des Dankes. 

Blutspenden ist mehr als ein kur-
zer Termin im Kalender – es ist ein 
Geschenk an Menschen, die oft keine 
andere Hoffnung haben. Ob nach 
einem Unfall, bei einer schweren 
Krankheit oder während einer Ope-
ration: In der Schweiz werden täg-
lich rund 700 Blutspenden benötigt. 

Hinter jeder einzelnen steht ein 
Mensch, der auf Hilfe angewiesen 
ist. Gleichzeitig geht die Spendenbe-
reitschaft im Kanton Zürich leicht 
zurück. Umso wichtiger ist es, dass 
wir gemeinsam Verantwortung 
übernehmen. Denn manchmal rei-
chen wenige Minuten, um einem an-
deren Menschen eine Zukunft zu 
schenken. Damit jede Spende sicher 
ist, wird vor Ort der Fragebogen zur 
Blutspende ausgefüllt. Alle wichti-
gen Informationen zur Teilnahme 
und Vorbereitung finden Sie unter 
www.ichspendeblut.ch
� Samariterverein Volketswil

AAuuflflaaggee BBaauupprroojjeekkttee vvoomm 88.. MMaaii ––

2288.. MMaaii 22002266

EEiicchhssttrraassssee 3322,, 88660044 VVoollkkeettsswwiill

Bauherrschaft: Jill und Mario Wäspi, Wangenstrasse 2a, 8604

Volketswil

Projektverfasserin: Agensa AG, Pünten 5, 8602 Wangen bei

Dübendorf

Projekt: Abbruch Bestandesbaute, Neubau Einfamilienhaus,

Kat.-Nr.: 2498, Vers.-Nr.: 1090 (Abbruch), Wohnzone

zweigeschossig (W2/30)

BBeeii IInndduussttrriieessttrraassssee 11,, ZZiimmiikkoonn,, 88660044 VVoollkkeettsswwiill

Bauherrschaft: Salt Mobile SA i.V. Swiss Infra Services AG,

Thurgauerstrasse 136, 8152 Opfikon

Projekt: Umbau der bestehenden Mobilfunkanlage,

Kat.-Nr.: 7516, bei Vers.-Nr.: 1650, Industriezone mit mittlerer

Ausnützung (Ib)

Die Pläne liegen während der 20-tägigen Auflagefrist auf und

können während den Schalteröffnungszeiten oder nach

telefonischer Vereinbarung bei der Gemeindeverwaltung,

Abteilung Hochbau, eingesehen werden. Erfolgt die

Ausschreibung in mehreren Publikationsorganen, so gilt das

Datum der letzten Ausschreibung.

Während der Planauflage können Baurechtsentscheide

schriftlich bei der zuständigen Baubehörde eingefordert

werden. Wer das Begehren nicht innert dieser Frist stellt, hat

das Rekursrecht verwirkt. Die Rekursfrist läuft ab Zustellung

des Entscheids. Für die Zustellung baurechtlicher Entscheide

kann eine Kanzleigebühr erhoben werden.

Publikation gemäss §§ 6 und 314 Planungs- und Baugesetz

(PBG).
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NACHRUF

Urs Hany verstorben
Mit grosser Bestürzung und Trauer 
hat Die Mitte Volketswil vom Hin­
schied ihres Mitglieds Urs Hany 
Kenntnis erhalten. Urs Hany hat die 
Ortspartei nach seinem Zuzug nach 
Volketswil mit grossem Einsatz und 
politischem Wissen unterstützt. Der 
von ihm organisierte Besuch im 
Bundeshaus in Bern bleibt unver­
gesslich. Als ehemaliger Nationalrat, 
Kantonsrat, Gemeinderat in Nieder­
hasli und Kantonalparteipräsident 
hat Urs Hany die Geschicke unserer 
Partei über viele Jahre hinweg mit 
Engagement, Weitsicht und grosser 
Verlässlichkeit geprägt. Sein Einsatz 
für unsere Werte wird uns lange in 
Erinnerung bleiben. In Gedanken 
sind wir bei der Trauerfamilie und 
seinen Angehörigen.
� Die Mitte Volketswil

LESERBRIEF�    

Madame Frigo

Wissen Sie, warum ein Bushäus­
chen Glaswände hat? Klar, wegen 
Wind und Wetter! Aber ebenso, um 
zu sehen, ob der Bus kommt. Das 
habe ich bis jetzt sitzend auf dem 
angebrachten Bänkli gemacht. 
Damit ist nun Schluss. Statt auf den 
kommenden Bus blicke ich auf eine 
grüne Wand. Das ist Madame Frigo. 
Deren Sinn und Zweck sehe ich als 
alte Frau, die mit einer Einkaufs­
liste einkauft, eigentlich nicht ein. 
Aber ich muss ja nicht mehr alles 
verstehen. Eines aber weiss ich: 
Unsere Bushaltestelle heisst «In der 
Au» und nicht Gemeinschaftszen­
trum! Das wissen natürlich die 
betroffenen Damen und Herren 
nicht. Sie fahren halt nicht mit dem 
ÖV. Darum steht Madame Frigo auf 
einem Parkplatz.
� Gertrud Bertschi, Volketswil

MARKTPLATZ

Sagenhaft im Volkiland: Mythen, Rätsel und Schoggitaler
Bis zum 19. Mai wird das 
Volkiland zur stimmungs­
vollen Bühne für Schweizer 
Sagen und Legenden. Kinder 
tauchen in eine geheimnis­
volle Welt voller Mythen, 
Abenteuer und überraschen­
der Geschichten ein.

Am Samstag, 16. Mai, von 10 bis 
15 Uhr sorgt ein sagenhafter Gnom 
im 1. OG des Volkilands für magische 

Erlebnisse für die ganze Familie. 
Stündlich warten Highlights wie Sa­
generzählungen, ein Sagenquiz mit 
Sofortpreisen und ein Armbrust­
stand. Dazu gibt es Ballonfiguren, 
Sagentanz mit Polonaise und Zau­
bertricks voller Spass und Staunen.

Wo steckt Flöckli?
Im Mittelpunkt der Geschichte steht 
das Geisslein Flöckli, das plötzlich 
verschwunden ist. Gemeinsam mit 
Lena und Max machen sich die Kin­
der auf die Suche und lösen dabei 

fünf Rätsel rund um Schweizer Sa­
gen und Mythen. Wer Flöckli wohl­
behalten zurückbringt, darf sich am 
Schluss über einen süssen Schoggi­
taler freuen.

Mit der Spielkarte gewinnen
Mit der persönlichen Spielkarte kön­
nen Besucherinnen und Besucher 
einmal pro Tag mitspielen und 
Preise im Gesamtwert von über 
70 000 Franken gewinnen. 

Als Hauptpreis winkt ein E-Auto 
des Typs JAC E30X City im Wert von 

16 989 Franken. Darüber hinaus lo­
cken Überraschungspakete sowie 
Tausende Sofortpreise und Rabatt­
gutscheine. � (pd.) 

Schweizer Sagen, Rätsel  
und Mitmachmomente im Volkiland.�BILD PD
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RRüücckksscchhnniitttt vvoonn BBääuummeenn uunndd SSttrrääuucchheerrnn

Die Gemeinde Volketswil bittet alle Grundstücksbesitzer/innen zu überprüfen, ob die Bepflanzungen den

gesetzlichen Vorschriften entsprechen. Werden diese verletzt, sind die Bepflanzungen entsprechend den

gesetzlichen Bestimmungen (siehe Abbildungen) bis zum 15. Juni 2026 zurückzuschneiden.

Bei Einmündungen, Kurven sowie Ein-/Ausfahrten dürfen Pflanzen eine Höhe von maximal 80 cm

aufweisen, um die vorgeschriebenen Sichtweiten einhalten zu können. Beachten Sie, dass Hausnummern

und Signalisationen immer gut sichtbar sind. Strassenbeleuchtung und Hydranten dürfen nicht durch

Pflanzenwuchs verdeckt werden.

Bäume und Sträucher die den öffentlichen Grund überwachsen, sind von der Grundeigentümerschaft auf

das erforderliche Lichtraumprofil von 2,65 m bzw. 4,5 m zurückzuschneiden.

Aufgrund der Vogelbrut-Schutzzeit ist es zwingend notwendig, dass Sie vor dem Rückschnitt die Hecke

auf allfällige Vogelnester absuchen. Besten Dank für Ihren Beitrag zum wertvollen Schutz der Vogelwelt.

Herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit. Haben Sie Fragen? Gerne dürfen Sie sich unter bau@volketswil.ch

oder 044 910 23 23 melden.

Gemeindeverwaltung Volketswil
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FC VOLKETSWIL

Auswärts 2:3 gegen 
Maur verloren
Der FC Maur 1 besiegte in der 
16. Meisterschaftsrunde auf der 
Sportanlage Looren in Maur den vor 
Saisonbeginn gehandelten Mitauf-
stiegsfavoriten Volketswil bereits 
zum zweiten Mal in dieser laufen-
den Meisterschaft.

Volketswil hat die bekannten al-
ten Fehler noch immer nicht ad acta 
legen können – man dominiert den 
Gegner, erspielt sich zahlreiche Top- 
und Halbchancen und versäumt es 
einmal mehr, gegen einen spiele-
risch limitierten Gegner den Sack 
bereits vor der Halbzeitpause zu 
schnüren. So geschehen auch in die-
sem Spiel. Volketswil dominierte 
45 Minuten die Heimmannschaft, er-
spielte sich Topchancen und erzielte 
bereits nach 12 Minuten die Führung 
zum 1:0. Maur war im Grunde ge-
nommen chancenlos. Volketswils 
Goalie Jegors Zurba war unbeschäf-
tigt. Die Fahrlässigkeit mit den 
gebotenen Chancen sollte sich letzt-
endlich noch rächen. Der Ausgleichs-
treffer in der 45. Minute nach einem 
Eckball stellte den Spielverlauf völlig 
auf den Kopf. Die Chance auf Wieder-
gutmachung stellt sich bereits am 
kommenden Samstag, 9. Mai, im 
Heimspiel gegen den abgeschlage-
nen Tabellenletzten Stäfa 1895/2.

Ausgleich zur Halbzeit
Die erste Chance zum Führungstref-
fer vergab Rejan Haxhiu nach einem 
Handpenalty in der 11. Minute, gehal-
ten durch Maurs besten Mann, Tor-
hüter Phlilipsborn. Ein überlegter 
Pass von Dario Schuler auf den unge-
deckten Linares Martes führte be-
reits eine Minute später zum 1:0 der 
Volketswiler. In der Folge fand das 
Geschehen fast ausschliesslich in der 
Hälfte der Heimmannschaft statt. Be-
reits zur Pause hätte ein 3:0 oder 4:0 
dem logischen Spielverlauf entspro-
chen. Die Rechnung dafür bekam 
man mit dem Ausgleich in der 45. Mi-
nute nach einem Eckball präsentiert. 
Ein nicht gegebenes klares Abseits 
führte in der 55. Minute zum unbe-
greifbaren 2:1, und aus einer ähnli-
chen Angriffsaktion gelang Maur 
eine 3:1-Führung nach 71 Minuten. 
Volketswil versuchte mit einigen 
Spielerwechseln das Schlimmste ab-
zuwenden. Einige B-Junioren durf-
ten ihr Debüt in der 1. Mannschaft 
feiern. Einzige Ausbeute war die Re-
sultatsverbesserung zum 2:3 durch 
einen Penalty in der 76. Minute. Vol-
ketswil gelang es aber nicht mehr, in 
den Spielfluss der ersten Spielhälfte 
zurückzufinden. � (akr.)

GEMISCHTER CHOR GUTENSWIL

Ein Abend voller Musik und Emotionen 
Am Sonntag, 17. Mai, lädt der Ge-
mischte Chor Gutenswil zu einem 
besonderen Konzertabend ein. Un-
ter dem Thema «Emotionen» erwar-
tet die Besucherinnen und Besucher 
ein vielseitiges musikalisches Pro-
gramm, das die ganze Bandbreite 
menschlicher Gefühle widerspie-
gelt – von Freude und Liebe bis hin 
zu Sehnsucht und Melancholie. Das 

Konzert beginnt um 17 Uhr in der re-
formierten Kirche Volketswil. Unter 
der Leitung der Dirigentin Therese 
Bärtschi hat sich der Chor intensiv 
auf diesen Anlass vorbereitet und 
präsentiert ein Repertoire aus unter-
schiedlichen Epochen und Stilrich-
tungen. Neben bekannten Stücken 
dürfen sich die Gäste auch auf über-
raschende musikalische Entdeckun-

gen freuen. Der Anlass verspricht 
nicht nur musikalischen Genuss, 
sondern auch einen Moment des 
Innehaltens und der Besinnung. Im 
Anschluss an das Konzert sind alle 
herzlich zu einem Apéro im Sigris-
tenhaus eingeladen. 

Der Chor freut sich über jede Un-
terstützung und zahlreiche Besu-
cherinnen und Besucher.� (e.)
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KULTURKOORDINATION

Vernissage Walter Schmidt
Unter dem Titel «Wenn 
Schönheit deine Seele küsst, 
dann wird das Glück gebo-
ren» stellt Walter Schmidt im 
GZ In der Au aus.

Was sind Objektbilder? Die Frage ist 
berechtigt, denn es handelt sich 
hierbei um eine völlig neue Kunst-
gattung, welche in kein bekanntes 
Schema passt. Die Verschmelzung 
von Bild und Plastiken unter Ver-
wendung von traditionellen Techni-
ken führt dazu, dass ganz neue Ef-
fekte zu neuen Ergebnissen und Er-
lebnissen verschmelzen. Diese Ob-
jektbilder erzeugen beim Betrachter 
sofort Neugier und zwingen ihn 
förmlich dazu, näher zu gehen. Erst 
dann erkennt man die Details, die 
zueinander in Beziehung stehen 

und ein neues Ganzes bilden. Die 
Konzeption, Präparation und der Zu-
sammenbau der Elemente benöti-
gen oft mehrere Wochen. Walter 
Schmidt ist 1944 in der Nähe von 
Graz in Österreich geboren und lebt 
seit 1973 in der Schweiz. Als Doktor 
der Physik war er lange in der For-
schung tätig. 1995 widmete er sich 
zum ersten Mal der Kunst. Er be-
schäftigte sich mit Schmuckdesign, 
Goldschmieden, Emailkunst, Digi-
tal-Painting, Grafik und Heliografien 
(Lichtzeichnung – Vorgänger der Fo-
tografie). Er stellte in Deutschland, 
Österreich und in der Schweiz aus. 
Seit 26 Jahren stellt er Objektbilder 
her. Als Gestaltungselemente ver-
wendet Walter Schmidt Objekte aus 
der Natur, wie Blätter, Holz, Steine, 
Knochen, Insekten, Federn genauso 
wie Edelmetall, Uhrenteile, Elektro-

nik und vieles mehr. Diese Elemente 
werden strukturell und farblich ver-
ändert und in einem Rahmen hinter 
einem staubdichten Museumsglas 
eingebaut. Da der Künstler durch 

seine Werke auch gedanklich mittei-
len möchte, sind die Titel der Werke 
ein integraler Teil der Ausstellung. 
Diese können sogar ganze Gedichte 
sein. Durch das Scannen von QR-
Codes erhält man zu jedem Bild ver-
tiefte Informationen über den Aus-
löser und den Erstellungsprozess.

Die Ausstellung beinhaltet neben 
dreissig Objektbildern auch Helio-
grafien aus dem Zyklus «Electronic 
goes green».  � (e.)

Die Vernissage beginnt am Donnerstag, 
21. Mai, um 18 Uhr mit einer Begrüs-
sung und Einführung durch Ursula 
Schmidt. Bis zum 26. Juni können die 
Werke jeweils von Montag bis Freitag 
von 9 bis 21  Uhr besichtigt werden. 
Eine Führung mit dem Künstler ist am 
Pfingstmontag, 25. Mai, sowie am 13. 
und 14. Juni zwischen 13 und 20 Uhr 
möglich.�

TURNVEREIN VOLKETSWIL

Männerriege in Action
Am 2. Mai fand in Samstagern der 
traditionelle Männerturntag 2026 
statt. Wie schon die letzten Jahre 
meldete sich die Männerriege Vol-
ketswil auch dieses Jahr wieder an, 
aber leider konnten schlussendlich 
nur sechs Turner aktiv dabei sein.

In den vorangehenden Turnstun-
den wurden alle sieben Posten nach 
den Vorgaben des Organisators aus-
geführt, um am Wettkampftag be-
reit zu sein.

Die Männerriege Volketswil 
wurde im zweiten Block eingeteilt 
und startete um 11.50 Uhr mit dem 
ersten Posten: Korbwurf, danach 
folgten das Seilspringen, Ballprel-
len, der Unihockey-Slalomlauf, Medi-
zinballstossen und der Geschick
lichkeitslauf. Leider musste der 

siebte Posten gestrichen werden, 
aber alle Turner gaben ihr Bestes.

Nach knapp zwei Stunden been-
deten wir den Wettkampf und mar-
schierten zum Hüttnersee, wo wir 
das verdiente Mittagessen in der 
Badi am See geniessen konnten.

Am Abend fand dann noch die 
Rangverkündigung statt, wo jeder 
Verein  mit einem Körbli mit Würs-
ten und Käse beschenkt wurde.

Ein Turner der Männerriege Vol-
ketswil platzierte sich auf dem her-
vorragenden neunten Platz von 230 
Turnern, zwei weitere in den ersten 
60 und die restlichen dahinter, aber 
das Motto von allen lautet: Mitma-
chen zählt, und dies fördert die Ka-
meradschaft!
� Aufgezeichnet von Thomas Fässler

In der Badi am Hüttnersee genossen die Männerriegler das Mittagessen.� BILD ZVG

ANZEIGE

Objekt aus der Ausstellung.� BILD ZVG
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Unser Angebot umfasst:

• Gesang Klassischer Gesang, Popgesang

• Streichinstrumente Violine, Bratsche, Cello

• Zupfinstrumente Gitarre, Ukulele, E-Gitarre, E-Bass

• Tasteninstrumente Klavier, Keyboard, Kirchenorgel

• Knopfinstrumente Akkordeon

• Holzblasinstrumente Blockflöte, Oboe, Querflöte, Klarinette, Saxofon

• Blechblasinstrumente Trompete, Cornet

• Schlaginstrumente Conga, Cajon, Djembe, Schlagzeug, Perkussion, Xylofon

• Gruppen & Ensembles Kinderchor, verschiedene Ensembles, Bands

Virtuelle Instrumentenvorstellung auf www.musikschule-volketswil.ch

Anmeldung und weitere Informationen auf:

www.musikschule-volketswil.ch

Musikschule Volketswil, Schulleitung und Sekretariat

Im Zentrum 27, 8604 Volketswil

Sekretariat: 044 908 69 90 / musikschule@volketswil.schule

Für das Herbstsemester 2026/27
Beginn: 17. August 2026
Anmeldefrist: 31. Mai 2026

Musikschu e
Volketswil
Anmeldung Für

Be
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TENNISCLUB VOLKETSWIL

TCV fördert 
Frauenpower
Der TCV möchte in der kommenden 
Saison besonders die Frauenwelt für 
den Tennissport begeistern. Egal ob 
Wiedereinsteigerin oder Anfänge-
rin  – der Club setzt ein klares Zei-
chen für mehr Frauenpower auf 
dem Platz. Um den Einstieg so attrak-
tiv wie möglich zu gestalten, lanciert 
der Verein eine besondere Aktion: 
Neumitglieder profitieren im ersten 
Jahr von einem Rabatt von 100 Fran-
ken auf den Mitgliederbeitrag. Eine 
ideale Gelegenheit, um in geselliger 
Runde sportlich durchzustarten. Be-
sonders Familien fühlen sich im TCV 
wohl. Für die Kids und Junioren bie-
tet der Club ein wöchentliches Trai-
ning unter der Leitung eines erfah-
renen J+S-Trainers an. Dabei geht es 
nicht nur um die richtige Rückhand, 
sondern vor allem um die Freude an 
der Bewegung.

Anlage an idyllischer Lage: Zwei 
beleuchtete Allwetter-Sandplätze 
sorgen dafür, dass die gelbe Filzku-
gel das ganze Jahr über rollen kann  – 
selbst wenn die Sonne bereits unter-
gegangen ist. Der Tennisclub Vol-
ketswil freut sich über neue Gesich-
ter. «Erleben Sie es selber!»� (e.)

Interessiert? So erreichst du uns: Ten-
nisclub Volketswil TCV, Brugglenstrasse, 
8604 Volketswil, Web: www.tcvolkets-
wil.ch, Kontakt: info@tcvolketswil.ch

SPORTSCHIESSEN

Hegnau dominierte  
das 52. Göttischiessen 
Das 1973 vom «Fahnengötti 
Sportschützen Hegnau» für 
die Vereine Sportschützen 
Fehraltorf u. U., vormals 
Sportschützen Schalchen, 
und die Sportschützen Män-
nedorf ins Leben gerufene 
Götti-Vergleichsschiessen 
Gewehr 50 m, gelangte dieses 
Jahr bereits zum 52. Mal zur 
Austragung.
Als Gastgeber waren diesmal die 
Sportschützen Hegnau auf der 
Schiessanlage Dürrenbach in Heg-
nau-Volketswil verantwortlich. Für 
den Vereinswettkampf zählten 70 
Prozent der Teilnehmer jedes Ver-
eins als Pflichtresultate. 

Das Programm: Probeschüsse 
nach Bedarf und 10 Schüsse Einzel 
auf die A10 (maximal 100 Punkte) als 
Wettkampf.  Die Sportschützen Heg-
nau gewannen dieses Kräftemessen 
mit dem hohen Durchschnittsresul-
tat von 96,615 Punkten, vor den 
Sportschützen Männedorf mit 
95,667 Punkten und den Sportschüt-
zen Fehraltorf u. U. mit 93,600 Punk-
ten. Die zusätzlich angebotenen Lie-
gend-, Zweistellungs- oder Dreistel-

lungswettkämpfe motivierte 22 der 
total 33 teilnehmenden Vereins-
schiesssportler, um auch diese an-
spruchsvollen 30-schüssigen Wettbe-
werbe zu absolvieren. 

2027 liegt die Reihe als Organisa-
tor bei den Sportschützen Männe-
dorf. � Heinz Bolliger

Die besten Resultate: (Die gesamte Rang-
liste ist im Internet abrufbar unter www.
sps-hegnau.ch); Vereinswettkampf 10 
Schüsse A10 Einzel: 1.Maria Glavina (H), 
99; 2. Paul Gantenbein (H), 98, Jg. 44; 
3. Michael Duttweiler (M), 98, Jg. 85; 4. 
Yannic Temperli, (H), 98, Jg. 93; 5. Anina 
Mahler (H), 98, Jg. 2001; 6. Peter Port-
mann (M), 97, Jg. 63; 7. Jann Boller (H), 
97, Jg. 64; 8. Lars Rosenkranz (H), 97, 
Jg. 2008; 9. Heinz Bolliger (H), 96, Jg. 
42; 10. Vreni Hollenstein (H), 96, Jg. 58 
– klassiert 30. Liegendwettkampf 30 
Schüsse A10 Einzel: 1. Tobias Kämpfer 
(F), 295; 2. Alice Mathis (H), 294; 3. 
Vreni Hollenstein (H), 289; 4. Jann Boller 
(H), 288; 5. Heinz Bolliger (H), 286; 6. 
Marc Minoretti (H), 284. – klassiert 13. 
Zweistellungsmatch 2× 15 Schüsse A10 
Einzel: 1.Jean-Francois (H), 290 (kn 
145); 2. Maria Glavina (H), 290 (kn 143); 
3. Paul Gantenbein (H), 283 (kn 139); 4. 
Romina Zimmermann (H), 280 (kn 135) – 
klassiert 6. Dreistellungswettkampf 30 
Schüsse A10 Einzel (kn/lg/st): 1.Lars Ro-
senkranz (H), 275 (96/87/92); 2. Samuel 
Peter (M), 273 (94/86/83); 3. Anita Mett-
ler (F), 262 (95/77/90). – klassiert 3.
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PISTOLENSCHÜTZEN

Erste Bundesübung 
für Pistolen
Am Donnerstag, 21. Mai, führen die 
Pistolenschützen Hegnau-Volkets-
wil von 18 bis 20 Uhr die erste von 
drei Bundesübungen in diesem Jahr 
durch. Das Schützenhaus Dürren-
bach befindet sich an der Schützen-
strasse 54 vis-à-vis der Fa. Bereuter 
AG. Armeeangehörige werden gebe-
ten, den militärischen Leistungsaus-
weis an das Schiessen mitzubringen.
Das Dienst- und das Schiessbüchlein 
erleichtern die Erfassung der Resul-
tate. Mit Ausnahme der Probe-
schüsse ist die Teilnahme kostenlos.
Die weiteren Bundesübungen fin-
den am 25. Juni und am 20. August  
jeweils von 18 bis 20 Uhr statt. 

Eidgenössisches Feldschiessen 
Am Freitag, 29. Mai, von 18 bis 20 Uhr 
und am Samstag, 30. Mai, von 9 bis 
12  Uhr führen die Pistolenschützen 
Hegnau-Volketswil das Eidg. Feld-
schiessen 2026 durch. Teilnehmen 
können alle Schützinnen und Schüt-
zen. Es muss mit der Ordonnanz
pistole zweihändig und auf die  
25-m-Distanz geschossen werden. 
Programm: Einzelfeuer: 3 Schüsse in 
je 20 Sekunden pro Schuss; Schnell-
feuer: 5 Schüsse in 50 Sekunden; 
5  Schüsse in 40 Sekunden;  5 Schüsse 
in 30 Sekunden. Auf Ihre Teilnahme 
freuen wir uns.�  
� Pistolenschützen Hegnau-Volketswil



SENIG

Lottoplausch
Am Freitag, 15. Mai, findet wieder der 
beliebte Lottonachmittag in der Au 
statt. Spielbeginn ist wie üblich Punkt 
14 Uhr im Theatersaal des Gemein-
schaftszentrums In der Auf. Die erste 
Runde ist gratis, danach kostet eine 
Karte Fr. 1.–. Pro Runde können drei 
attraktive Preise gewonnen werden. 
Als Nachfolgerin des Cafés N’Au wird 
auch dieses Mal die LaVita für die Ver-
pflegung zuständig sein. Wir freuen 
uns auf viele Spielerinnen und Spieler 
und auf einen gelungenen und span-
nenden Spielnachmittag. Eine Anmel-
dung ist nicht erforderlich. Auskunft 
erteilt Titus Morger unter der Telefon-
nummer 044 945 15 10.� (e.)

SENIG

An Auffahrt auf Nordic-Walking-Tour
Das nächste Nordic Walking findet 
am Donnerstag, 14. Mai (Auffahrt), 
statt. Treffpunkt: um 9 Uhr auf dem 
Gemeindehausplatz. Mitnehmen:  
Nordic-Walking-Stöcke mit Gummi-
puffern. Bitte Getränke für Trinkhalt 
nicht vergessen! Die gemütliche 

Gruppe läuft etwa eineinhalb Stun-
den, die sportliche Gruppe etwa 
zwei Stunden. 

Eine Anmeldung ist nicht erfor-
derlich. Auskunft erteilt: René Kopp, 
Telefon 079 419 34 47, E-Mail: rene.
kopp@senig.ch � (e.)

DORFVEREIN GUTENSWIL

Dorfmarkt geht in die zweite Runde
Morgen, am Samstag, 9. Mai, ist es 
wieder so weit: Über 30 Marktteil-
nehmende haben sich angemeldet 
und bieten auf ihren Tischen Se-
condhandwaren und Handarbeiten 
an. Ausserdem gibt es musikalische 
Unterhaltung mit Joe Schwach und 

eine Märtbeiz mit Grill, Getränken 
und Kuchen. Auch die Kleinen kom-
men nicht zu kurz dank unserem 
Kinderprogramm: Kinderschmin-
ken, Basteln und Spielen. Kommen 
Sie vorbei und geniessen Sie die gute 
Marktstimmung. � (e.)
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SENIG

Spargelplausch und 
Abstecher ins Elsass: 
Datumskorrektur
Abfahrt ist am Dienstag, 9. Juni, um 
7.15 Uhr auf dem Parkplatz des Hotels 
Wallberg. In Hornussen unterbre-
chen wir die Fahrt, um im Restaurant 
Feldschlösschen den Kaffeehalt 
einzulegen. Anschliessend fahren 
wir weiter nach Breisach, wo wir  
um 11 Uhr ankommen sollten. Ab 
11.30 Uhr geniessen wir die zweistün-
dige Rundfahrt per Schiff, wobei uns 
wie vergangenes Jahr ein Buffet mit 
frischem badischem Spargel und 
Sauce hollandaise, zerlassener But-
ter, gemischtem Schinken und Kar-
toffeln à discrétion zur Verfügung 
steht. Nach den schlechten Erfahrun-
gen letztes Jahr östlich des Rheins 
wagen wir uns dieses Mal in den Wes-
ten und fahren zur ‹Gegenstadt› von 
Breisach: Neuf-Brisach. Nach 1697 be-
nötigte Frankreich nach einer Land-
abtretung eine neue Grenzfestung 
am Rhein. Die auf dem Reissbrett 
entwickelte barocke Kleinstadt des 
18. Jh. beeindruckt angesichts der er-
haltenen Festungsmauern bis heute: 
freie Besichtigung oder Teilnahme 
an einer kurzen Führung, danach in-
dividuelle Trinkpause. Wir  werden 
voraussichtlich gegen 19 Uhr in Vol-
ketswil eintreffen. � (e.)

Kosten: ca. 40 bis 50 Fr., je nach Teil­
nehmerzahlen für Busfahrt, Kaffee/ 
Gipfeli (Hinreise), Trinkgeld und Mittag­
essen für den Busfahrer (bei über 
30 Personen wird es günstiger). 42 Euro 
für das Schiff (Rundfahrt und Spargeln 
à discrétion). Nicht inbegriffen sind alle 
übrigen Konsumationen. Bitte die Be­
träge möglichst abgezählt mitbringen, 
da nur wenig Wechselgeld zur Verfü­
gung steht. Anmeldungen bitte mög­
lichst per Mail an den Organisator bis 
Sonntag, 17. Mai (wegen der Stornofrist 
so früh). Der Anlass findet bei jedem 
Wetter statt. Organisation: Harald  
Gattiker (Anmeldung bitte per Mail  
an harald.gattiker@senig.ch, sonst  
079 625 41 43 auf Combox.

SENIG

Besuch der Zweifel-Genusswelt Spreitenbach
Die Senig besucht am Dienstag, 
26. Mai, den Produktionsstandort 
Zweifel unter dem Firmenmotto: 
«Tauche in die Zweifel-Welt ein, erlebe 
die Chips-Produktion hautnah und 
beobachte, wie unsere knusprigen 
Chips entstehen. Lass dich von den 
Zweifel-Geschichten überraschen 
und geniesse das Geschmackserleb-
nis im neuen Degustationsbereich.»

In der zweiten Vormittagshälfte 
fahren wir nach Killwangen, wo wir im 
Restaurant Meierhof das Mittagessen 

einnehmen (individuelle Bestellung 
ab Mittagskarte). Um 13.30 Uhr be-
ginnt der Rundgang in Spreitenbach, 
der bis ca. 16 Uhr dauern wird. Einzu-
haltende Zweifel-Sicherheitsrichtli-
nien: maximal 25 Personen, saubere, 
flache, geschlossene rutschsichere 
Schuhe mit Socken, lange Hosen, kein 
Schmuck –- bei Infektionskrankheiten 
ist ein Besuch nicht möglich. � (e.)

Infos: Treffpunkt um 10.15 Uhr, Bahnhof 
Schwerzenbach, auf dem Perron, Abfahrt: 

10.32 Uhr. Die Billette besorgt der Orga­
nisator, Fahrpreis 14.20 Fr. mit Halbtax 
(ab 10 Personen 10 Fr.). Mittagessen im 
Restaurant Meierhof in Killwangen ge­
mäss Mittagskarte, Rückkehr in Schwer­
zenbach voraussichtlich um 17.28 Uhr. 
Kosten: Die Führung ist kostenlos und 
dauert etwa zweieinhalb Stunden. Man 
darf individuell einen kleinen Obolus für 
die Kaffeekasse spenden. Anmeldungen 
an den Organisator bis Donnerstag, 21. Mai, 
mit der Angabe, Halbtax oder GA. Der An­
lass findet bei jedem Wetter statt. Organi­
sation: Harald Gattiker (Anmeldung bitte 
per Mail an harald.gattiker@senig.ch, 
sonst 079 625 41 43 auf Combox).

SENIG

Von Frauenfeld via Tilsiti bis Märwil wandern
Am Dienstag, 19. Mai, geht’s in den 
Thurgau: weite Felder, weite Blicke, 
Weiler, Kirchen, Käsereien, Land-
schaft. Kommen Sie mit und tau-
chen Sie ein in eine Landschaft mit 
Idylle und Bilderbuchfeeling. Wir 
reisen nach Frauenfeld und nehmen 
den Bus bis zum Restaurant Stähli-
buck, wo der Startkaffee auf uns war-
tet. Wir steigen hinauf zum Aus-
sichtsturm und wandern weiter in 
Richtung Lustdorf dem Friedberg 

entlang, rechts in der Ferne der Alp-
stein. Zur Mittagsrast kommen wir 
im Holzhof, der Tilsiter-Käserei 
schlechthin, an. Über das Schloss 
Griesenberg, das markante Leutmer-
ken geht es weiter via Holzhäusern, 
Oppikon unserem Zielbahnhof Mär-
wil entgegen. Es gibt Weiher, Kühe, 
eine Destillerie, Pferdekoppeln und 
freundliche Leute am Wegrand zu 
entdecken. Eine lohnenswerte Wan-
derung bei jedem Wetter. � (e.)

Infos: Zentrum Volketswil, 8.21 Uhr, 
mit Bus 720 in Richtung Effretikon. Ab 
Märwil um 15.40 Uhr, mit S10 nach 
Wil SG, Ankunft in Schwerzenbach bei 
Rückkehr um 17.16 Uhr, Ankunft Zen­
trum. 17.21 Uhr. Halbtax-Fahrpreis:  
16 Franken. Anmeldungen bis Sonntag­
abend, 17. Mai, an: Alex Meyer, E-Mail: 
meyers@freesurf.ch oder unter der  Te­
lefonnummer 079 666 97 39 mit ge­
nauen Angaben betreffend Znünigipfeli. 
Verpflegung aus dem Rucksack.

SENIG

Rheinau–Rheinfall–Schloss Laufen (W2+)
Für die W2+-Wanderung treffen wir 
uns am Mittwoch, 27. Mai, um 8 Uhr 
am Bahnhof Schwerzenbach auf 
Gleis 3. Abfahrt ist um 8.17 Uhr mit 
der S9 bis Stettbach, wo wir in die S12 
umsteigen. Achtung: Der hintere 
Zugteil fährt nur bis Winterthur – 
bitte im vorderen Zugteil Platz neh-
men! In Marthalen steigen wir aufs 
Postauto um und fahren weiter nach 
Rheinau Unterstadt (Ankunft: 
9.14 Uhr). Im Restaurant Augarten 
geniessen wir einen Startkaffee mit 
Gipfeli. Anschliessend beginnen wir 
unsere Wanderung in Richtung 
Klosteranlage Rheinau bis zur Mu-
sikinselspitze. Danach folgen wir 
dem Rhein stromaufwärts und ge-
niessen dabei den schönen Blick auf 
die Klosteranlage und den Flusslauf. 
Beim Kraftwerk Rheinau wechseln 
wir auf die deutsche Rheinseite, die 
Grenzlage ist kaum spürbar. Der 
schmale Uferweg führt – mit einigen 
kurzen Auf und Abs – vorwiegend 
am Rheinufer entlang. Teilweise ist 
der Weg nur in Einerkolonne begeh-
bar und gelegentlich von Wurzeln 
oder leichten Unebenheiten ge-
prägt, darum ist gutes Schuhwerk 

empfohlen und Wanderstöcke hilf-
reich. Der lichte Wald ermöglicht 
immer wieder schöne Ausblicke auf 
das Wasser und die gegenüberlie-
gende Uferseite, immer im Wechsel 
von sonnigen und schattigen Ab-
schnitten. Je näher man dem Ziel 
kommt, desto breiter und sonniger 
wird der Weg. Beim Schlösschen 
Wörth legen wir einen etwa 10- bis 
15-minütigen Halt ein, um die Aus-
sicht auf den Rheinfall zu bewun-
dern. Von dort ist es nur noch ein 
Katzensprung zum Restaurant 
Grünerbaum, wo wir das Mittages-
sen einnehmen. Es gibt eine kleine 
Auswahl an preiswerten Speisen am 
Buffet, die individuell zusammenge-
stellt werden können. Alternativ ist 
auch ein Picknick im Aussenbereich 
möglich oder – besonders schön am 
nahe gelegenen Rheinufer auf den 
Bänken. Nach dem Essen wandern 
wir weiter zur Eisenbahnbrücke 
oberhalb des Rheinfalls. Nach deren 
Überquerung erreichen wir Schloss 
Laufen, wo wir einen weiteren Auf-
enthalt zur freien Verfügung einle-
gen. Dort besteht auch die Möglich-
keit, vor der Rückfahrt im Restau-

rantgarten Kaffee und etwas Süsses 
zu bestellen. Die Rückfahrt erfolgt 
um 15.51 Uhr ab Bahnhof Schloss Lau-
fen mit der S12 via Stettbach nach 
Schwerzenbach. Ankunft ist um 
16.43 Uhr. � (e.)

Infos: Wanderzeit: ca. dreieinhalb Stun­
den, Distanz 10,8 km; Auf-/Abstieg: 
120 m/90 m. Treffpunkt am Bahnhof 
Schwerzenbach, Gleis 3, um 8 Uhr. Ab­
fahrt mit der S9 um 8.17 Uhr. Billette 
(Kollektiv) werden von der Wanderlei­
tung besorgt. Reisekosten mit Halbtax 
ca. Fr. 12 Franken. Bei unsicherer Wit­
terung Regenausrüstung mitnehmen. 
Gutes Schuhwerk und Wanderstöcke 
empfehlenswert. Durchführbedingungen 
sind einigermassen trockenes Wetter 
und mehr als zehn Teilnehmer. Mittag­
essen: Restaurant Grünerbaum, Neu­
hausen, oder Picknick. Menü gemäss 
Tagesauswahl. Anmeldung bis Pfingst­
samstag an Verena Schaufelberger – 
Mail: vschaufelberger@bluewin.ch oder 
Telefon 044 391 76 62. Bei der An­
meldung bitte Startkaffee mit/ohne Gip­
feli sowie Restaurantessen oder Pick­
nick und Halbtax oder GA mitteilen. 
Falls die Wanderung abgesagt werden 
muss, wird dies allen am Vortag zwi­
schen 12.30 und 13 Uhr per Mail oder 
Telefon durch die Wanderleitung mit­
geteilt. 

SENIG

Kontakt-, Spiel- und 
Plauschnachmittag
Der monatliche Kontakt-, Spiel- und 
Plauschnachmittag findet bereits 
wieder am Montag, 18. Mai, statt. 
Treffpunkt ist wie immer um 14 Uhr 
im grossen Saal des Gemeinschafts-
zentrums In der Au. Kommen Sie 
einfach vorbei und verbringen Sie 
einige gesellige Stunden mit uns. 
Verschiedene Spiele stehen bereit, 
und für Getränke ist gesorgt. Das 
nächste Spieldatum: 29. Juni.� (e.)
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WORT ZUM SONNTAG�    

Schenken und Zurückbekommen
«Ich würde mich gerne freiwillig 
engagieren, aber ich weiss nicht, ob 
ich alles dafür mitbringe.» Eine 
junge Frau sitzt mir gegenüber, die 
Hände um den Kaffeebecher gelegt, 
den Blick ein wenig gesenkt. Sie hat 
von einem Angebot gehört, das sie 
interessiert, und überlegt schon 
eine Weile, ob sie sich melden soll, 
um da mitzumachen. Und nun ist 
sie da. Ich spüre, wie viel Überwin-
dung sie dieser Schritt gekostet hat. 
Und gleichzeitig spüre ich, wie sehr 
ich mich über ihr Kommen freue.
Was dann folgt, ist selten eine 
grosse Geste. Es ist ein Ja. Ein stilles, 

mutiges Ja zu einer Aufgabe, zu 
einer Gemeinschaft, zu einem Men-
schen. Und dieses Ja verändert 
etwas auf beiden Seiten.
Die Vereinten Nationen haben 2026 
zum internationalen Jahr der Frei-
willigen ausgerufen. In der Schweiz 
steht es unter dem Motto: «Freiwil-
liges Engagement gibt dir immer 
etwas zurück» – ein Satz, der auf 
den ersten Blick überraschen mag. 
Schenken und Zurückbekommen 
zugleich? Aber wer je freiwillig 
tätig war, weiss: Ja, genau so ist es.
Die Bibel kennt diesen Gedanken. 
Im Römerbrief erinnert Paulus 

daran, dass jeder Mensch Gaben in 
sich trägt und dass diese Gaben zur 
Entfaltung kommen, wenn sie in 
den Dienst der Gemeinschaft ge-
stellt werden. Nicht als Pflicht, 
sondern als Ausdruck dessen, wer 
wir sind und was wir einander 
bedeuten können. Denn auch wer 
Hilfe annimmt, gibt etwas Kostba-
res zurück: das Gefühl, gebraucht 
zu werden, einen Unterschied zu 
machen, wirklich gesehen zu sein. 
In Volketswil erlebe ich das täglich. 
Menschen, die sich einbringen  – 
nicht weil sie müssen, sondern weil 
ihnen etwas an anderen liegt. Und 

Menschen, die dankbar empfan-
gen, was ihnen geschenkt wird. 
Beides zusammen ergibt etwas, was 
allein nicht möglich wäre: Gemein-
schaft. Dankbarkeit braucht dafür 
keine grossen Worte. Manchmal ist 
es ein aufrichtiger Blick, ein Lä-
cheln, ein einfaches «Danke, dass 
du da bist», und es reicht vollkom-
men. Darum: Danke an alle in Vol-
ketswil, die ihre Zeit und ihr Herz 
einbringen. Sie machen unsere 
Gemeinde zu dem, was sie ist.
Ich wünsche Ihnen einen gesegne-
ten Sonntag,� Peter Baldini, 
� Sozialdiakon, reformierte Kirche
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Wir danken herzlich

für all die Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit beim Abschiednehmen von

Margrit Schmid-Adam
Von Herzen danken wir allen, die Margrit auf ihrem langen Lebensweg begleitet hab
Besonders danken wir allen Besuchenden, die Margrit in ihren letzten Lebenswoche
viel Freude in den Heimalltag gebracht haben.

Ein Dankeschön geht an die VitaFutura für Margrits Betreuung während der Zeit de
Abschiednehmens von Oski.

Die Worte von Pfarrer Tobias Günter bei der Abdankungsfeier haben uns tief berühr

Danke für alle Blumen, die jetzt und später in Margrits letztem Garten blühen werde

Im Mai 2026 Die Trauerfamilien
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Politische Gemeinde

Einladung zur  
Gemeindeversammlung 
der Politischen Gemeinde 
Freitag, 12. Juni 2026, 
19.30 Uhr

Der Gemeinderat freut sich, die Stimmberechtigten 
der Gemeinde Volketswil auf Freitag, 12. Juni 2026, 
19.30 Uhr, in das Kultur- und Sportzentrum Gries 
zur Gemeindeversammlung einzuladen.

Traktanden:

GEMEINDEVERSAMMLUNG POLITISCHE GEMEINDE

1. Finanzen; Jahresrechnung; 
Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde; 
Genehmigen

2. Erlasse der Gemeinde; Verordnungen; 
Gebührenverordnung; Genehmigen der Total-
revision der kommunalen Gebührenverordnung 
der Gemeinde Volketswil

GEMEINDEVERSAMMLUNG POLITISCHE GEMEINDE 
UND SCHULGEMEINDE

1. Erlasse der Gemeinde; Personalverordnung; 
Genehmigen der totalrevidierten Personal-
verordnung (PVO) der Gemeinde Volketswil

2. Erlasse der Gemeinde; Verordnung über die 
 Entschädigung der Behörden und Kommissionen; 
Genehmigen der totalrevidierten Verordnung 
über die Entschädigung der Behörden und 
 Kommissionen

Bezüglich Stimmberechtigung verweisen wir auf die 
gesetzlichen Bestimmungen. Das Stimmregister 
kann in der Gemeindeverwaltung von Montag, 
11. Mai 2026, bis Freitag, 12. Juni 2026, eingese-
hen werden, wo während dieser Zeit auch die Akten 
und Anträge aufliegen.

Allfällige Anfragen nach § 17 des Gemeindegeset-
zes sind spätestens zehn Arbeitstage vor der Ge-
meindeversammlung dem Gemeinderat schriftlich 
und von der Fragestellerin oder vom Fragesteller 
unterzeichnet einzureichen.
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Politische Gemeinde

Einladung zur 
Gemeindeversammlung 
Freitag, 11. Juni 2021, 
19.30 Uhr

Der Gemeinderat freut sich, die Stimmberechtig-
ten der Gemeinde Volketswil auf Freitag, 11. Juni 
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Gries zur Gemeindeversammlung einzuladen.

Traktanden:
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die gesetzlichen Bestimmungen. Das Stimmregis-
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meindeversammlung dem Gemeinderat schriftlich 
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Gemeindeversammlung gilt das entsprechende 
Schutzkonzept.

Aufgrund der Entwicklung des Coronavirus kann 
es sein, dass die Gemeindeversammlung nicht 
durchgeführt werden kann. In diesem Falle wer-
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GEMEINDEVERSAMMLUNG POLITISCHE GEMEINDE

1.  FINANZEN; JAHRESRECHNUNG 
Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde; Genehmigen

Referent: Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto, Finanzvorstand

BERICHT

1. Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 7’805’351.26 ab. 
Dieser ergibt sich wie folgt:

Die direkten Steuern weisen im Jahr 2025 gesamthaft einen Mehrertrag von 
0,7 Mio. Franken auf. Davon entfallen 1,2 Mio. Franken Mehrertrag auf die 
Steuern von Natürlichen Personen und 0,5 Mio. Franken Minderertrag auf 
Juristische Personen, was auf einen Sonderfaktor einer einzigen Juristischen 
Person (La Prairie Group) zurückzuführen ist.

Die Grundstückgewinnsteuern mit einer Summe von 9,1 Mio. Franken haben 
das Budget um 2,1 Mio. Franken übertroffen. Der Gesamtsteuerertrag lag 
somit 2,8 Mio. Franken über dem Budget.

Dank stark angestiegener Steuerkraft des Kantonsdurchschnitts profitiert 
die Gemeinde Volketswil von einem höheren Finanzausgleich, welcher für 
die Politische Gemeinde einen Mehrertrag von 0,8 Mio. Franken bedeutet 
(Budget: 7,6 Mio. Franken).

Im Rechnungsergebnis ist auch der Kabelnetzverkauf, welcher mit rund 
7,2 Mio. Franken budgetiert war, enthalten. Mit dem Kabelnetzverkauf konn-
te zusammen mit der Auflösung der Reserven ein Gewinn von knapp 8 Mio. 
Franken erzielt werden.

Im Bereich der Pflegefinanzierung ist im Jahr 2025 ein markanter Mehrauf-
wand von 2,4 Mio. Franken gegenüber dem Budget zu verzeichnen. Sowohl 
im stationären Bereich (+ 0,5 Mio. Franken) als auch bei den Spitex-Institu-
tionen (+ 1,9 Mio. Franken) sind höhere Kosten als erwartet entstanden. 
Insbesondere bei den externen Spitex-Institutionen war der Kostenanstieg 
mit knapp 1,4 Mio. Franken enorm.

Die VitaFutura AG konnte das Jahr 2025 mit einem Gewinn abschliessen. 
Die Beteiligung der Gemeinde Volketswil konnte somit wieder positiv wert-
berichtigt werden.

Dank tieferem Personalaufwand und geringeren Ausgaben der einzelnen 
Verwaltungsabteilungen konnte gesamthaft ein sehr gutes Jahresergebnis 
erzielt werden.

Rechnung 2025

Erfolgsrechnung Rechnung
in CHF

Budget
in CHF

Abweichung

in CHF %

Aufwand 90’394’095 87’846’800 2’547’295 2,9

Ertrag 98’199’446 90’887’200 7’312’246 8,0

Ergebnis Jahresrechnung 2025 7’805’351 3’040’400 4’764’951

Freitag, 8. Mai 202618
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Ertrag Rechnung 2025
in CHF

Budget 2025 
in CHF

Veränderung
in CHF

Steuerertrag 31’875’456 29’062’000 2’813’456 Mehrertrag

Legislative, Gemeinderat –1’825’238 –2’007’600 182’362 Minderaufwand

Verwaltungsleitung –1’630’570 –1’544’800 –85’770 Mehraufwand

Präsidiales –1’504’367 –1’572’900 68’533 Minderaufwand

Finanzen 11’313’548 9’469’300 1’844’248 Mehrertrag

Liegenschaften –2’183’524 –2’566’600 383’076 Minderaufwand

Hochbau –1’026’168 –1’575’600 549’432 Minderaufwand

Tiefbau und Werke 6’534’914 5’760’900 774’014 Mehrertrag

Sicherheit –5’074’337 –5’475’600 401’263 Minderaufwand

Soziales und Gesellschaft –15’685’352 –15’609’300 –76’052 Mehraufwand

Altersbereich –9’577’936 –7’132’300 –2’445’636 Mehraufwand

Betreibungsamt –300’475 –109’900 –190’575 Mehraufwand

Total Nettoaufwand –20’959’506 –22’364’400 1’404’894 Minderaufwand

Abschreibungen –3’110’598 –3’657’200 546’602 Minderaufwand

Aufwand-/Ertragsüberschuss 7’805’351 3’040’400 4’764’951 Mehrertrag

A. Erfolgsrechnung nach Institutionen

Die meisten Verwaltungsabteilungen schlossen das Jahr 2025 besser ab als budgetiert. 

B. Erfolgsrechnung nach Arten

Rechnung 2025
in CHF

Budget 2025
in CHF

Abweichung 2025
in CHF

Personalaufwand 16’629’041 17’593’200 –964’159

Sach- und übriger Betriebsaufwand 14’768’989 14’651’000 117’989

Abschreibungen Verwaltungsvermögen 3’110’598 3’657’200 –546’602

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 198’215 79’100 119’115

Transferaufwand 51’599’704 47’877’800 3’721’904

Durchlaufende Beiträge 68’800 0 68’800

Total betrieblicher Aufwand 86’375’347 83’858’300 2’517’047

Fiskalertrag 31’875’456 29’062’000 2’813’456

Entgelte 10’134’716 9’580’500 554’216

Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 5’940’791 5’400’400 540’391

Transferertrag 40’153’880 37’245’100 2’908’780

Durchlaufende Beiträge 68’800 0 68’800

Total betrieblicher Ertrag 88’173’643 81’288’000 6’885’643

Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit 1’798’296 –2’570’300 4’368’596

Finanzaufwand 572’315 478’300 94’015

Finanzertrag 6’579’371 6’089’000 490’371

Ergebnis aus Finanzierung 6’007’056 5’610’700 396’356

Operatives Ergebnis 7’805’351 3’040’400 4’764’951

Aufwand-/Ertragsüberschuss 7’805’351 3’040’400 4’764’951
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C. Spezialfinanzierungen

Spezialfinanzierungsbetriebe Bestand 1. 1. 2025
in CHF

Veränderung
in CHF

Bestand 31. 12. 2025
in CHF

Kabelnetz

Saldo Spezialfinanzierung 5’059’695 0

Betriebsdefizit –5’059’695

Wasserwerk

Saldo Spezialfinanzierung 3’113’153 2’991’940

Betriebsdefizit –121’213

Abwasserentsorgung

Saldo Spezialfinanzierung 12’480’673 11’755’246

Betriebsdefizit –725’427

Abfallentsorgung

Saldo Spezialfinanzierung 2’188’858 2’383’741

Betriebsüberschuss 194’883

Total Spezialfinanzierungen Gemeindebetriebe 22’842’379 –5’711’452 17’130’927

Spezialfonds Schutzraumbauten 1’258’547 –34’457 1’224’090

Total Spezialfinanzierungen 24’100’926 –5’745’909 18’355’017

2. Investitionsrechnung

Investitionsrechnung Rechnung 2025
in CHF

Budget 2025
in CHF

Abweichung

in CHF in Prozent

Investitionen im Verwaltungsvermögen (VV)

Ausgaben 13’431’531 13’270’000 161’531 1,2

Einnahmen 3’289’106 2’590’000 699’106 27,0

Nettoinvestitionen Verwaltungsvermögen 10’142’425 10’680’000 –537’575

Investitionen im Finanzvermögen (FV)

Ausgaben 3’464’191 3’465’000 –809 0,0

Einnahmen 3’444’850 3’300’000 144’850 4,4

Nettoinvestitionen Finanzvermögen 19’341 165’000 –145’659

Nettoinvestitionen VV und FV 10’161’766 10’845’000 –683’234

Die Investitionsrechnung im Verwaltungsvermögen weist Ausgaben von 13,4 Mio. Franken und Einnahmen von 3,3 Mio. Franken aus. Die Nettoausgaben 
betragen gesamthaft 10,1 Mio. Franken, budgetiert waren 10,7 Mio. Franken. Vereinzelte budgetierte Projekte waren noch nicht ganz ausführungsreif und 
wurden daher zeitlich nach hinten verschoben.

Investitionen im Finanzvermögen wurden keine getätigt, es sind erst Planungskosten für das Projekt «Spielplatz Wallberg» angefallen.

Die vorangehende Auswertung zeigt bei der Spalte Veränderung den Aufwand- (–) bzw. den Ertragsüberschuss 2025 der gebührenfinanzierten Betriebe 
sowie den Stand des Eigenkapitals der einzelnen Bereiche. Beim Kabelnetz wurden die Reserven durch den Verkauf vollständig aufgelöst.
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Volketswiler Nachrichten



Nr. Investitionsrechnung
Politische Gemeinde Volketswil

Rechnung 2025 
in CHF

Budget 2025
in CHF

Abweichung 
in CHF

Ausgaben

1 Beteiligung Swiss FibreCo AG 3’700’000 3’700’000

2 Reservoir Homberg, Sanierung Rohrinstallationen 262’839 262’839

3 Griespark LED-Platzbeleuchtung Kunstrasenplätze 397’940 160’000 237’940

4 Sunnebüel, 5. Etappe (Ifangstrasse) 128’598 450’000 –321’402

5 Rad-/Gehweg Eichholzstrasse 29’645 450’000 –420’355

6 Sanierung Beckenanlagen Chromstahl 2’618’885 3’200’000 –581’115

Einnahmen

7 Anschlussgebühren Kanalisation 1’403’259 800’000 603’259

1. Beim Kabelnetzverkauf wurde vertraglich vereinbart, dass die Swiss 
 FibreCo AG das Glasfasernetz in der Gemeinde Volketswil baut. Im Ge-
genzug beteiligt sich die Gemeinde Volketswil mit 3,7 Mio. Franken an 
der Erhöhung des Aktienkapitals der Swiss FibreCO AG. Dies wurde an 
der Gemeindeversammlung vom 7. Juni 2024 beschlossen.

2. Die Ausführung dieses Projekts war im Jahr 2024 budgetiert und hat sich 
verzögert. Der bewilligte Kredit beträgt CHF 252’000.00.

3. Das Projekt wurde an der Gemeindeversammlung vom 13. Juni 2025 mit 
einem Kredit von CHF 540’000.00 bewilligt. Bei der Budgetierung des 
Projekts ist man von einem tieferen Betrag ausgegangen.

4. Das Projekt konnte im Jahr 2025 aus verschiedenen Gründen noch 
nicht abgeschlossen werden. Der bewilligte Kredit beläuft sich auf 
CHF 495’000.00.

5. Der Bau des Rad-/Gehwegs Eichholzstrasse wurde vorerst sistiert und auf 
das Jahr 2029 verschoben.

6. Dies ist ein mehrjähriges Projekt. Die grösseren Zahlungen gemäss Zah-
lungsplan des Generalplaners sind vor allem in den Jahren 2025 und 
2026 vorgesehen.

7. Es wurden bei der Abwasserentsorgung mehr Bauvorhaben abgerechnet, 
da noch ein Überhang aus den Vorjahren bestand.
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3. Bilanz

Bezeichnung 1. 1. 2025
in CHF

Veränderungen
in CHF

31. 12. 2025
in CHF

Aktiven

Flüssige Mittel und kurzfristige Geldanlagen 28’325’571 –5’169’772 23’155’799

Total Forderungen 6’372’831 2’230’277 8’603’108

Aktive Rechnungsabgrenzung (RA) 39’580’803 6’569’326 46’150’129

Vorräte und angefangene Arbeiten 82’012 –45’673 36’339

Finanzanlagen 7’338’903 11’159 7’350’062

Sachanlagen Finanzvermögen 28’150’580 19’341 28’169’921

Total Finanzvermögen 109’850’700 3’614’658 113’465’358

Sachanlagen Verwaltungsvermögen 50’412’502 3’396’014 53’808’516

Immaterielle Anlagen 899’404 170’788 1’070’192

Darlehen 22’265’755 –234’976 22’030’779

Beteiligungen, Grundkapitalien 8’494’457 3’936’989 12’431’446

Investitionsbeiträge 83’439 –13’907 69’532

Total Verwaltungsvermögen 82’155’556 7’254’909 89’410’465

Total Aktiven 192’006’256 10’869’567 202’875’823

Passiven

Laufende Verbindlichkeiten 40’217’437 5’432’490 45’649’927

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 1’000’000 0 1’000’000

Passive Rechnungsabgrenzungen (RA) 923’830 585’247 1’509’076

Kurzfristige Rückstellung 11’858’578 1’446’226 13’304’804

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 7’000’000 –1’000’000 6’000’000

Langfristige Rückstellungen 14’801’710 2’342’555 17’144’265

Verbindlichkeiten gegenüber Fonds im Fremdkapital 1’702’788 –31’125 1’671’663

Total Fremdkapital 77’504’342 8’775’393 86’279’735

Spezialfinanzierungen im Eigenkapital 22’842’379 –5’711’452 17’130’927

Bilanzüberschuss/-fehlbetrag 91’659’535 7’805’626 99’465’161

Total Eigenkapital 114’501’914 2’094’174 116’596’088

Total Passiven 192’006’256 10’869’567 202’875’823

Das Finanzvermögen hat im Berichtsjahr um 3,6 Mio. Franken zugenom-
men. Die flüssigen Mittel hingegen haben um 5,2 Mio. Franken abgenom-
men. Im Gegenzug hat der Debitorenbestand um 2,2 Mio. Franken zuge-
nommen. Darin ist die Vorauszahlung von 2,3 Mio. Franken an die 
VitaFutura AG enthalten. Weiter kann bei der aktiven Rechnungsabgrenzung 
eine Zunahme von 6,5 Mio. Franken registriert werden. Diese Veränderung 
betrifft unter anderem die Abgrenzung des Ressourcenausgleichs.

Das Verwaltungsvermögen, welches die Investitionsrechnung und die Ab-
schreibungen widerspiegelt, hat um 7,2 Mio. Franken zugelegt. Die Netto-
investitionen betrugen rund 10,1 Mio. Franken und die Abschreibungen 
knapp 3,1 Mio. Franken. In den Nettoinvestitionen ist auch die Beteiligung 
von 3,7 Mio. Franken an der Swiss FibreCo AG enthalten.

Das Nettovermögen beträgt neu 27,2 Mio. Franken und hat gegenüber dem 
Vorjahr um 5,2 Mio. Franken abgenommen.

Die laufenden Verbindlichkeiten per 31.12.2025 verzeichneten einen Wert 
von 45,6 Mio. Franken und waren im Berichtsjahr um 5,4 Mio. Franken 
höher als im Vorjahr.

Die kurzfristigen Finanzverbindlichkeiten beinhalten diejenige Tranche des 
Darlehens der Zürcher Kantonalbank von 1 Mio. Franken, welche im Folge-
jahr zurückbezahlt wird. Die restlichen 6 Mio. Franken erscheinen unter den 
langfristigen Finanzverbindlichkeiten.

Unter den langfristigen Rückstellungen ist der Anteil des Finanzausgleichs 
zugunsten der Schule im Jahr 2027 von 14,9 Mio. Franken verbucht sowie 
die Rückstellung für Zinsnachlässe zugunsten der VitaFutura AG von rund 
2,2 Mio. Franken.

Das zweckfreie Eigenkapital (exklusive Spezialfinanzierungsreserven) hat 
sich im Jahr 2025 um den Ertragsüberschuss von 7,8 Mio. Franken erhöht. 
Ein hohes Eigenkapital bedeutet mehr Handlungsspielraum der Gemeinde 
und eine bessere Bonität gegenüber den Kreditgebern.
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Konsolidierte Bilanz Politische Gemeinde und Schulgemeinde

Politische Gemeinde und Schulgemeinde
Aktiven

31. 12. 2025
in CHF

Passiven
31. 12. 2025

in CHF

Finanzvermögen 152’063’626

Verwaltungsvermögen 144’030’558

Fremdkapital 112’714’224

Eigenkapital 183’379’960

Total 296’094’185 296’094’185

Nettovermögen  
(Finanzvermögen abzüglich Fremdkapital) 39’349’402

4. Finanzielle Aussichten der Gemeinde Volketswil (Einheitsgemeinde)

Im Finanzplan für die Jahre 2026 bis 2029 sind im steuerfinanzierten 
Bereich Nettoinvestitionen von 53,6 Mio. Franken geplant. Im gebühren-
finanzierten Bereich (Wasserversorgung, Abwasser- und Abfallentsorgung, 
Heilpädagogische Schule) zeigt die Planung 23,3 Mio. Franken. Das Gesamt-
investitionsvolumen in den kommenden vier Jahren beträgt somit 76,9 Mio. 
Franken.

Die hohen Grundstückgewinnsteuern von 56,7 Mio. Franken der vergange-
nen fünf Jahre haben die Haushaltsituation der Gemeinde Volketswil deut-
lich verbessert. Der heutige Vermögensstand der Politischen Gemeinde 
(Nettovermögen 27,2 Mio. Franken) bildet eine stabile Grundlage für die 
Realisierung der geplanten Investitionen. Mit dem Zusammenschluss der 
beiden Güter Politische Gemeinde und Schulgemeinde, der aktuell im Gang 
ist, muss der Priorisierung der Investitionen einen hohen Stellenwert zukom-
men. Da es sich bei der Finanz- und Investitionsplanung um eine rollende 
Planung handelt, wird sie jährlich überarbeitet und angepasst.

Die Liquidität wird laufend überprüft, um mögliche Liquiditätsengpässe 
frühzeitig zu erkennen bzw. zu vermeiden.

Die Konjunkturforschungsstelle der ETH (KOF) sieht 2026 als konjunkturell 
schwieriges Jahr mit unterdurchschnittlichem Wachstum, u. a. wegen inter-
nationaler Unsicherheiten und handels- bzw. zollpolitischer Belastungen. 
Die Teuerung bleibt klar im unteren Bereich (Prognose 0,3 %), gestützt 
durch den starken Franken, sinkende Energiepreise und moderate Mieten. 
Realen Lohnzuwächsen steht somit wenig Inflationsdruck entgegen. Das 
reale BIP-Wachstum 2026 wird mit rund 1,0 bis 1,1 % eingeschätzt.

Für den Gemeinderat ist es wichtig, den Fokus auf die beeinflussbaren 
Kosten zu legen. Gleichzeitig verfolgt er weiterhin das Ziel einer langfristig 
ausgewogenen und verantwortbaren Finanzpolitik.

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den nachstehenden Beschluss zu fassen:

1. Die Jahresrechnung 2025 der Politischen Gemeinde Volketswil wird genehmigt.
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Fortsetzung nächste Seite

Erfolgsrechung in Franken

Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Gemeinde 90’394’095 98’199’449 87’846’800 90’887’200

Nettoergebnis 7’805’354 3’040’400

10 Legislative, Exekutive 1’825’239 2’007’600

Nettoergebnis 1’825’239 2’007’600

10100 Legislative 254’952 301’100

10150 Exekutive 917’340 1’005’100

10155 Ziviler Gemeindeführungsstab 2’767 11’400

10160 Standort- und Wirtschaftsförderung 650’180 690’000

12 Verwaltungsleitung 3’470’691 1’840’121 3’397’900 1’853’100

Nettoergebnis 1’630’570 1’544’800

12100 Verwaltungsleitung 1’303’645 8’736 1’212’100 500

12150 EDV 1’770’952 1’770’952 1’790’600 1’790’600

12200 Massenmedien («Volketswiler Nachrichten») 272’128 40’000 268’000 37’000

12300 Friedensrichteramt 123’966 20’433 127’200 25’000

15 Präsidiales 2’844’241 1’339’875 2’841’500 1’268’600

Nettoergebnis 1’504’366 1’572’900

15100 Abteilungsverwaltung Präsidiales 170’291 191’200

15120 Interne Dienste 384’165 384’165 409’300 409’300

15200 Einbürgerungen 49’193 25’300 40’400 30’000

15320 Gemeinschaftszentrum In der Au 904’456 652’052 864’900 546’500

15340 Bibliothek 637’189 35’787 637’700 40’000

15360 Gemeindeanlässe 57’066 67’100

15400 Kulturförderung 40’659 385 64’500 2’000

15420 Sportförderung 82’248 84’500

15500 Zivilstandsamt 497’331 242’166 454’600 239’300

15900 Markt 21’643 20 27’300 1’500

20 Finanzen 21’247’612 61’326’017 21’076’900 55’951’000

Nettoergebnis 40’078’405 34’874’100

20100 Abteilungsverwaltung Finanzen 1’106’230 648’469 1’124’300 637’800

20110 ZKB-Gewinnausschüttung 2’086’382 2’098’800

20200 Steuerverwaltung 1’524’870 2’286’133 1’559’400 2’173’000

20205 Allgemeine Gemeindesteuern 66’828 22’611’627 65’000 21’892’000

20210 Grundsteuern 330 9’094’878 7’000’000

20215 Zinsen auf Steuern 158’178 97’868 75’000 55’000

20250 Finanzausgleich 15’207’705 23’630’370 13’794’800 21’435’000

20300 Leistungen für Pensionierte 16’800

20400 Bankspesen/Betreibungskosten 50’542 58’000

20410 Zinsen 365’575 617’974 380’100 644’400

20415 Gewinnabschöpfung Kabelnetz

20420 Wertschriftenbewertung 11’995

20450 Gewinne/Verluste/WB-Liegenschaften FV

20500 Stiftung für Alterswohnungen

20505 Stiftung Alters- und Gemeinschaftszentrum 3’332 3’332 15’000 15’000

20800 Abschreibungen 58 6’000
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Fortsetzung nächste Seite

Erfolgsrechung in Franken

Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

1 Gemeinde 90’394’095 98’199’449 87’846’800 90’887’200

Nettoergebnis 7’805’354 3’040’400

10 Legislative, Exekutive 1’825’239 2’007’600

Nettoergebnis 1’825’239 2’007’600

10100 Legislative 254’952 301’100

10150 Exekutive 917’340 1’005’100

10155 Ziviler Gemeindeführungsstab 2’767 11’400

10160 Standort- und Wirtschaftsförderung 650’180 690’000

12 Verwaltungsleitung 3’470’691 1’840’121 3’397’900 1’853’100

Nettoergebnis 1’630’570 1’544’800

12100 Verwaltungsleitung 1’303’645 8’736 1’212’100 500

12150 EDV 1’770’952 1’770’952 1’790’600 1’790’600

12200 Massenmedien («Volketswiler Nachrichten») 272’128 40’000 268’000 37’000

12300 Friedensrichteramt 123’966 20’433 127’200 25’000

15 Präsidiales 2’844’241 1’339’875 2’841’500 1’268’600

Nettoergebnis 1’504’366 1’572’900

15100 Abteilungsverwaltung Präsidiales 170’291 191’200

15120 Interne Dienste 384’165 384’165 409’300 409’300

15200 Einbürgerungen 49’193 25’300 40’400 30’000

15320 Gemeinschaftszentrum In der Au 904’456 652’052 864’900 546’500

15340 Bibliothek 637’189 35’787 637’700 40’000

15360 Gemeindeanlässe 57’066 67’100

15400 Kulturförderung 40’659 385 64’500 2’000

15420 Sportförderung 82’248 84’500

15500 Zivilstandsamt 497’331 242’166 454’600 239’300

15900 Markt 21’643 20 27’300 1’500

20 Finanzen 21’247’612 61’326’017 21’076’900 55’951’000

Nettoergebnis 40’078’405 34’874’100

20100 Abteilungsverwaltung Finanzen 1’106’230 648’469 1’124’300 637’800

20110 ZKB-Gewinnausschüttung 2’086’382 2’098’800

20200 Steuerverwaltung 1’524’870 2’286’133 1’559’400 2’173’000

20205 Allgemeine Gemeindesteuern 66’828 22’611’627 65’000 21’892’000

20210 Grundsteuern 330 9’094’878 7’000’000

20215 Zinsen auf Steuern 158’178 97’868 75’000 55’000

20250 Finanzausgleich 15’207’705 23’630’370 13’794’800 21’435’000

20300 Leistungen für Pensionierte 16’800

20400 Bankspesen/Betreibungskosten 50’542 58’000

20410 Zinsen 365’575 617’974 380’100 644’400

20415 Gewinnabschöpfung Kabelnetz

20420 Wertschriftenbewertung 11’995

20450 Gewinne/Verluste/WB-Liegenschaften FV

20500 Stiftung für Alterswohnungen

20505 Stiftung Alters- und Gemeinschaftszentrum 3’332 3’332 15’000 15’000

20800 Abschreibungen 58 6’000
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Fortsetzung nächste Seite

Fortsetzung

Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

20803 Alters- und Pflegeheime 236’989 800’000

20805 Allgemeine Verwaltung 41’246 15’900

20810 Verwaltungsliegenschaften 900’580 934’400

20815 Polizei 20’840 17’900

20817 Schiessanlagen 4’802 9’800

20820 Sport 423’911 709’500

20825 Feuerwehr 150’132 145’100

20830 Freizeit 179’560 179’600

20835 Gewässer 3’558 3’600

20840 Gemeindestrassen 914’671 951’200

20850 Jugendschutz 16’256 16’300

20880 Friedhof 30’231 91’700

20890 Raumordnung 36’322 64’300

20892 Forst 6’655 8’200

20900 Hilfsaktionen 35’200 35’000

25 Liegenschaften 6’697’140 4’513’620 7’042’800 4’476’200

Nettoergebnis 2’183’520 2’566’600

25100 Abteilungsverwaltung Liegenschaften 2’108’536 –1’455 2’272’000

25105 CO2-Abgabe 7’000

25200 Raumvergabestelle 165’105 50’330 158’300 50’000

25210 Gemeindehaus 426’437 1’508’273 444’200 1’561’000

25220 Kindergarten Steibrugg 50’823 85’135 69’800 50’800

25230 Quartieranlage Chappeli 40’967 31’495 49’900 21’900

25240 Schopf Alte Gasse 294 1’400

25250 Kindergarten Kindhausen 49’583 41’709 48’000 35’500

25260 Schulhaus Gutenswil 53’468 21’102 53’200 23’600

25270 Alter Turnschopf Zimikon 582 7’550 1’700 7’900

25280 Restaurant Café N’Au 1’296 21’600 12’100 27’200

25290 Gemeinschaftszentrum In der Au 90’154 84’400 114’900 84’400

25300 Feuerwehrgebäude 116’656 255’300 122’400 255’300

25310 Schützenhäuser, 300 m 51’364 53’300

25320 Schützenhäuser, 50/25 m 3’972 6’500

25330 Zivilschutzbauten 1’231 1’600

25340 Kultur- und Sportzentrum Gries 587’878 446’856 547’100 363’400

25350 Vereins- und Garderobengebäude Griespark 166’314 32’321 141’400 38’500

25360 Betrieb Sportanlagen Griespark 162’654 73’233 197’500 70’700

25370 Griespark 131’868 3’426 232’700 3’800

25380 Betrieb Schwimmbad Waldacher 681’362 353’039 760’700 400’000

25390 Liegenschaften Schwimmbad 17’559 46’707 20’200 16’900

25400 Cevi-/Pfadi-Haus 5’883 9’500

25410 Garten- und Grünanlagen 414’076 325’200

25420 Familienzentrum Gries, Feldhofstrasse 77’526 75’000 83’000 75’000

25430 Jugendhaus 23’165 47’400 28’000 47’400

25440 Kindergarten Feldhof/Tageshort 55’038 152’023 59’200 144’600
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Fortsetzung

Fortsetzung nächste Seite

Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

25450 Werkhof Hegnauerstrasse 201’012 287’976 143’400 294’800

25460 Wertstoffsammelstelle 19’533 30’540 3’600 30’800

25470 Betrieb Friedhof und Bestattung 510’247 120’189 577’400 151’500

25475 Liegenschaften Friedhof 87’118 5’496 88’500

25480 Durchgangszentrum 37’088 379’355 23’200 361’800

25490 Unüberbaute Grundstücke VV 9’538 14’070 7’800 13’800

25800 Restaurant und Hotel Wallberg 174’576 261’643 175’300 284’000

25810 Spielplatz Wallberg 4’167 8’200

25820 EFH Neuwiesenstrasse 60 12’841 29’588 26’200 29’500

25830 Unüberbaute Grundstücke FV 157’229 49’319 175’400 25’100

30 Hochbau 2’089’501 1’063’333 2’319’800 744’200

Nettoergebnis 1’026’168 1’575’600

30100 Abteilungsverwaltung Hochbau 1’201’691 783’991 1’310’700 420’700

30150 Baulicher Brandschutz/Feuerpolizei 6’308 40’618 9’100 100’000

30160 Baulicher Zivilschutz 28’555 800 20’000 1’400

30200 Öltank-Kontrolle 100

30210 Aufzugskontrolle 74’337 89’337 100’000 120’000

30250 Denkmalpflege 42’650 46’200

30300 Energie und Klimaschutz 48’330 24’858 57’800

30400 Naturschutz 310’094 36’033 305’000 25’000

30450 Umweltschutz 1’875 2’300

30500 Raumplanung 139’961 235’000

30600 Ackerbaustelle 2’099 3’600

30650 Forstwesen 232’275 86’411 228’000 75’700

30700 Jagd und Fischerei 1’326 1’285 2’000 1’400

35 Tiefbau und Werke 8’456’919 14’991’832 8’574’300 14’335’200

Nettoergebnis 6’534’913 5’760’900

35100 Abteilungsverwaltung Tiefbau und Werke 900’641 3’490 917’700 4’000

35150 Vermessung 48’354 45’000

35200 Werkhofbetrieb 316’167 18’448 293’600 7’700

35300 Gewässerunterhalt 68’874 67’500

35450 Gemeindestrassen 1’032’551 606’670 1’014’600 607’000

35600 Industriestammgleis 49’995 48’000

35700 Abwasserentsorgung 2’423’190 2’423’190 2’605’200 2’605’200

35800 Wasserversorgung 1’773’539 1’773’539 1’716’700 1’716’700

35850 Energieversorgung 353’342 360’000

35900 Kabelnetz 84’811 5’091’351 116’400 4’435’000

35910 Verkauf Kabelnetz (Gewinn) 2’963’005 2’850’000

35950 Abfallbewirtschaftung 1’758’797 1’758’797 1’749’600 1’749’600

40 Sicherheit 6’718’136 1’643’799 6’875’500 1’399’900

Nettoergebnis 5’074’337 5’475’600

40100 Bewilligungen und Support 487’424 47’005 558’300 28’000

40105 Parkgebühren 4’825 193’705 4’800 145’000

40110 Hundesteuern 66’230 168’950 64’500 170’000
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Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

25450 Werkhof Hegnauerstrasse 201’012 287’976 143’400 294’800

25460 Wertstoffsammelstelle 19’533 30’540 3’600 30’800

25470 Betrieb Friedhof und Bestattung 510’247 120’189 577’400 151’500

25475 Liegenschaften Friedhof 87’118 5’496 88’500

25480 Durchgangszentrum 37’088 379’355 23’200 361’800

25490 Unüberbaute Grundstücke VV 9’538 14’070 7’800 13’800

25800 Restaurant und Hotel Wallberg 174’576 261’643 175’300 284’000

25810 Spielplatz Wallberg 4’167 8’200

25820 EFH Neuwiesenstrasse 60 12’841 29’588 26’200 29’500

25830 Unüberbaute Grundstücke FV 157’229 49’319 175’400 25’100

30 Hochbau 2’089’501 1’063’333 2’319’800 744’200

Nettoergebnis 1’026’168 1’575’600

30100 Abteilungsverwaltung Hochbau 1’201’691 783’991 1’310’700 420’700

30150 Baulicher Brandschutz/Feuerpolizei 6’308 40’618 9’100 100’000

30160 Baulicher Zivilschutz 28’555 800 20’000 1’400

30200 Öltank-Kontrolle 100

30210 Aufzugskontrolle 74’337 89’337 100’000 120’000

30250 Denkmalpflege 42’650 46’200

30300 Energie und Klimaschutz 48’330 24’858 57’800

30400 Naturschutz 310’094 36’033 305’000 25’000

30450 Umweltschutz 1’875 2’300

30500 Raumplanung 139’961 235’000

30600 Ackerbaustelle 2’099 3’600

30650 Forstwesen 232’275 86’411 228’000 75’700

30700 Jagd und Fischerei 1’326 1’285 2’000 1’400

35 Tiefbau und Werke 8’456’919 14’991’832 8’574’300 14’335’200

Nettoergebnis 6’534’913 5’760’900

35100 Abteilungsverwaltung Tiefbau und Werke 900’641 3’490 917’700 4’000

35150 Vermessung 48’354 45’000

35200 Werkhofbetrieb 316’167 18’448 293’600 7’700

35300 Gewässerunterhalt 68’874 67’500

35450 Gemeindestrassen 1’032’551 606’670 1’014’600 607’000

35600 Industriestammgleis 49’995 48’000

35700 Abwasserentsorgung 2’423’190 2’423’190 2’605’200 2’605’200

35800 Wasserversorgung 1’773’539 1’773’539 1’716’700 1’716’700

35850 Energieversorgung 353’342 360’000

35900 Kabelnetz 84’811 5’091’351 116’400 4’435’000

35910 Verkauf Kabelnetz (Gewinn) 2’963’005 2’850’000

35950 Abfallbewirtschaftung 1’758’797 1’758’797 1’749’600 1’749’600

40 Sicherheit 6’718’136 1’643’799 6’875’500 1’399’900

Nettoergebnis 5’074’337 5’475’600

40100 Bewilligungen und Support 487’424 47’005 558’300 28’000

40105 Parkgebühren 4’825 193’705 4’800 145’000

40110 Hundesteuern 66’230 168’950 64’500 170’000
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Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

40150 Gemeindepolizei 1’975’265 635’971 2’023’800 611’200

40200 Einwohnerdienste 892’016 330’052 946’700 340’000

40250 Zivilschutz 402’858 159’088 269’100 3’200

40300 Feuerwehr 1’035’174 107’001 1’072’100 100’000

40450 Militärsektion 13’119 16’500

40500 Schiesswesen 44’487 2’027 36’400 2’500

40550 Zivilschutzstelle 60’104 66’900

40700 Regionalverkehr 1’736’634 1’816’400

70 Soziales und Gesellschaft 26’268’891 10’583’538 25’523’300 9’914’000

Nettoergebnis 15’685’353 15’609’300

70050 Sozialbehörde 18’896 30’200

70100 Kindes- und Erwachsenenschutz 1’781’450 17’220 1’656’600 2’500

70150 Gesetzliche wirtschaftliche Hilfe 3’872’127 1’369’593 4’513’100 1’697’800

70155 Freiwillige wirtschaftliche Hilfe 480 3’800

70200 Asylbewerberbetreuung, Asylwesen 383’787 182’125 407’000 170’000

70210 Integrationsagenda 81’585 63’350 81’200 81’200

70230 Beitrag Berufsberatung AJB 147’104 156’200

70250 Sozialdienst 2’804’632 34’306 2’725’900 29’900

70255 Alimentenbevorschussungen 397’423 154’723 368’000 201’200

70300 Betreuung Suchtabhängiger 143’073 123’100

70310 Sucht/Prävention 60’672 4’324 62’200 5’400

70350 Beschäftigungsprogramme 459’165 495’400

70400 Sozialversicherung Allgemeines 28’641 11’411 68’300 11’300

70450 Ergänzungsleistungen zur AHV 5’335’487 3’783’599 4’837’500 3’404’300

70455 Ergänzungsleistungen zur IV 4’371’458 3’077’131 3’546’800 2’494’800

70460 Beihilfen und Zuschüsse 662’301 454’792 618’800 430’600

70480 Überbrückungsleistungen Arbeitslose 28’479 28’479 75’000 75’200

70500 KK Prämien und Erträge 801’227 813’636 816’100 818’600

70540 Gemeindebeiträge KJG 2’259’453 2’080’100

70550 Kinder- und Jugendhilfe 669’148 660’300

70560 Familienergänzende Kinderbetreuung 372’799 305 534’500

70565 Aufsicht familienergänzende Kinderbetreuung 10’654 2’500 8’800 1’000

70600 Gesellschaft 113’591 5’279 112’200 1’500

70610 Tageshort 615’002 305’844 589’600 188’400

70650 Kinder und Jugend 388’644 19’270 439’800 21’100

70680 Bildungsnetzwerk 117’832 56’901 141’700 73’400

70700 Familienzentren 200’617 79’406 215’900 84’000

70800 Integration 143’164 119’344 155’200 121’800
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Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

75 Alter und Gesundheit 9’577’936 7’132’300

Nettoergebnis 9’577’936 7’132’300

75600 Beiträge an Alters- und Pflegeheime 4’759’412 4’191’600

75650 Beiträge an ambulante Institutionen 4’591’722 2’706’900

75700 Alter und Gesundheit 206’447 233’800

75710 MiGeL-Leistungen 20’355

80 Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1’197’789 897’314 1’054’900 945’000

Nettoergebnis 300’475 109’900

80100 Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1’197’789 897’314 1’054’900 945’000
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Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

75 Alter und Gesundheit 9’577’936 7’132’300

Nettoergebnis 9’577’936 7’132’300

75600 Beiträge an Alters- und Pflegeheime 4’759’412 4’191’600

75650 Beiträge an ambulante Institutionen 4’591’722 2’706’900

75700 Alter und Gesundheit 206’447 233’800

75710 MiGeL-Leistungen 20’355

80 Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1’197’789 897’314 1’054’900 945’000

Nettoergebnis 300’475 109’900

80100 Gemeindeammann- und Betreibungsamt 1’197’789 897’314 1’054’900 945’000
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Nummer Bezeichnung 
Rechnung 2025 Budget 2025

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

0 Allgemeine Verwaltung 558’175.89 329’000

Nettoergebnis 558’175.89 329’000

0220 Allgemeine Dienste, Übrige 153’751.95 44’000

0290 Verwaltungsliegenschaften, n. a. g. 404’423.94 285’000

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit 110’575.90 100’000 21’000

Nettoergebnis 110’575.90 79’000

1110 Polizei 110’575.90 100’000 21’000

1500 Feuerwehr

3 Kultur, Sport und Freizeit 3’486’929.13 135’000.00 5’181’000 286’000

Nettoergebnis 3’351’929.13 4’895’000

3410 Sport 3’486’929.13 135’000.00 5’171’000 286’000

3420 Freizeit 10’000

4 Gesundheit 194’975.50 195’000

Nettoergebnis 194’975.50 195’000

4110 Spitäler 194’975.50 195’000

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 5’276’071.65 521’845.36 2’300’000 450’000

Nettoergebnis 4’754’226.29 1’850’000

6150 Gemeindestrassen 1’576’071.65 2’300’000

6320 Luft- und Raumfahrt 40’000.00

6401 Kommunikationsnetzwerke/Glasfasernetze 
(Gemeindebetrieb) 3’700’000.00 481’845.36 450’000

7 Umweltschutz und Raumordnung 3’946’540.49 2’437’285.18 5’295’000 1’638’000

Nettoergebnis 1’509’255.31 3’657’000

7101 Wasserwerk (Gemeindebetrieb) 2’635’054.64 1’034’025.72 2’810’000 800’000

7201 Abwasserbeseitigung (Gemeindebetrieb) 475’587.65 1’403’259.46 1’100’000 800’000

7710 Friedhof und Bestattung 785’116.00 1’125’000 38’000

7900 Raumordnung 50’782.20 260’000

8 Volkswirtschaft 53’237.80 65’000

Nettoergebnis 53’237.80 65’000

8200 Forstwirtschaft, Hauptbetrieb 53’237.80 65’000

9 Finanzen 6’753’296.76 16’895’721.58 6’055’000 16’735’000

Nettoergebnis Verwaltungsvermögen 10’142’424.82 10’680’000

9630 Liegenschaften des Finanzvermögens 19’341.10 165’000

9690 Finanzvermögen, Übriges 3’444’850.00 3’444’850.00 3’300’000 3’300’000

9999 Abschluss 3’289’105.66 13’450’871.58 2’590’000 13’435’000

Nettoergebnis 10’161’765.92 10’845’000

Investitionsrechnung in Franken
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2.  ERLASSE DER GEMEINDE; VERORDNUNGEN; 
Genehmigen der Totalrevision kommunale Gebührenverordnung der Gemeinde Volketswil

Referent: Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto, Finanzvorstand

BERICHT

1. Ausgangslage

Auf den 1. Januar 2018 wurde die kantonale Gebührenverordnung für Ge-
meindebehörden vom 8. Dezember 1966 aufgehoben und fiel damit ersatz-
los weg. Diese musste darauf durch eine kommunale Verordnung ersetzt 
werden, um die von der Gemeinde erhobenen Gebühren wieder auf eine 
rechtlich genügende Stufe zu stellen.

Die derzeit geltende allgemeine Gebührenverordnung der Politischen Gemein-
de Volketswil wurde von der Gemeindeversammlung am 1. Dezember 2017 
beschlossen und am 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Sie wurde weitgehend 
nach der Mustergebührenverordnung des Vereins Zürcher Gemeinde- und 
Verwaltungsfachleute (VZGV) verfasst.  

Per 1. Juli 2026 fusionieren die Politische Gemeinde und die Schulgemein-
de zur Einheitsgemeinde Volketswil. Aus Anlass dieser Fusion, aber auch 
weil die allgemeine Gebührenverordnung doch schon sieben Jahre alt ist, 
soll Letztere revidiert werden. Die federführende Abteilung Finanzen hat 
dazu die anderen Abteilungen beigezogen und angefragt, wo sie Änderungs-
bedarf betreffend die Gebührenverordnung verorten. Diese Anregungen wur-
den, soweit von der Abteilung Finanzen vorläufig als notwendig und richtig 
beurteilt, aufgenommen. Dazu wurde eine synoptische Fassung (neue 
 Bestimmungen/geltende Bestimmungen) verfasst. In der Folge wurde eine 
externe juristische Beratung beauftragt, die synoptische Version inhaltlich 
und juristisch zu prüfen sowie den weiteren Revisionsprozess zu begleiten. 

Die bereinigte Gebührenverordnung wird hiermit den Stimmberechtigten an 
der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt. 

2. Erläuterungen

2.1. Grundlegendes
Die Gebührenverordnung ist die gesetzliche Grundlage für die Gebühren-
erhebung, soweit diese Grundlagen nicht schon übergeordnet (d. h. kantonal 
oder auf Bundesebene) geregelt sind. Die Grundlagen halten fest, wer die 
Gebühren wofür und nach welchem Berechnungsgrundsatz bezahlt; d. h., 
sie enthalten den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe 
und die Bemessungsgrundlage für die Abgabe. In einer Einheitsgemeinde 
regelt die allgemeine Gebührenverordnung auch die Grundlagen für die Ge-
bührenerhebung durch den Bereich Schule/Bildung bzw. durch die Schul-
pflege ebenso wie durch die neue eigenständige Liegenschaftenkommission. 

Basierend auf der allgemeinen Gebührenverordnung können der Gemeinde-
rat, die Schulpflege und die Liegenschaftenkommission die einzelnen Tarife/
Preise festlegen. Es wird dazu mit Einverständnis der Schulpflege nur ein 
Gebührenreglement verfasst, in welchem alle Tarife festgehalten werden. 
Die zuständige Behörde beschliesst über ihre Tarife, diese werden vom 
Gemeinderat in das Gebührenreglement aufgenommen. Entsprechend wer-
den die Gebühren im Zuständigkeitsbereich der Schulpflege (Art. 32 Ziff. 7 
und 8 neue GO) und im Zuständigkeitsbereich der Liegenschaftenkommis-
sion (Art. 47 Ziff. 2 neue GO) in das Reglement aufgenommen.  

Sollen Gebührengrundlagen und/oder Tarife angepasst, v. a. heraufgesetzt 
werden, muss der Preisüberwacher des Bundes vor der Festsetzung ange-

hört werden. Zwar kann der Preisüberwacher nur Empfehlungen abgeben, 
der Gemeinderat muss diese jedoch kennen, bevor er neue Gebührengrund-
lagen und/oder neue Tarife festsetzt. Wenn er es unterlässt, die geänderten 
Grundlagen oder Tarife dem Preisüberwacher vorzulegen, verstossen diese 
gegen Bundesrecht und sind entsprechend anfechtbar. Mit der vorliegenden 
Revision werden keine Gebühren erhöht. Es werden nur die Grundlagen 
aufgrund der Einführung der Einheitsgemeinde und des übergeordneten 
Rechts angepasst. 

2.2. Zu weiteren Änderungen
Gebührenreglement statt Gebührentarif: Die Bezeichnung «Gebührentarif» 
wird durchgehend durch «Gebührenreglement» ersetzt. Dies folgt den Richt-
linien des Gemeindeamts des Kantons Zürich, wonach Erlasse der Exekuti-
ve konsequent als «Reglement» bezeichnet werden sollen.

Solidarhaftung (Art. 2): Die bisherigen Absätze 3 und 4 zur Solidarhaftung 
bei mehreren Gebührenpflichtigen werden in einem Absatz zusammenge-
fasst und präzisiert. Die Regelung stützt sich auf Art. 544 Abs. 3 OR. Die 
Gemeinde kann bei solidarischer Haftung wahlweise auf die ihr am solven-
testen erscheinende Person zugreifen und von ihr die Gesamtsumme ver-
langen.

Kosten Dritter (Art. 3): Neu wird klargestellt, dass die Kosten von beauftrag-
ten Dritten nicht 1:1 weiterverrechnet werden dürfen. Die verrechneten Kos-
ten müssen denjenigen entsprechen, welche bei einer Bearbeitung durch 
die Gemeinde selbst entstanden wären.

Geringfügige Kanzleigebühren (Art. 5): Die bisher nicht definierte Grenze für 
«Kanzleigebühren in geringer Höhe» wird neu bei CHF 150.00 festgesetzt. 
Diese Festlegung schafft Rechtssicherheit und entspricht der Rechtspre-
chung zu Kanzleigebühren.

Kostenvorschuss (Art. 10): Die bisherige kommunale Regelung zum Kosten-
vorschuss wird durch einen Verweis auf § 15 des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes (VRG) ersetzt. Ein Entscheid des Baurekursgerichts (BRGE IV 
Nr. 0207/2024) hat klargestellt, dass für die Erhebung von Kostenvor-
schüssen § 15 VRG abschliessend gilt und kein Raum für eine kommunale 
Sonderregelung besteht.

E-Service und Fälligkeit (Art. 12): Neu wird geregelt, dass Gebühren für 
E-Service-Leistungen der Verwaltung im Voraus online zu begleichen sind. 
Damit wird der zunehmenden Digitalisierung der Verwaltungsleistungen 
Rechnung getragen.

Gebührenbemessung (Art. 20): Die bisher allgemein gehaltenen Bemes-
sungskriterien (pauschal, nach Rauminhalt, nach Bausumme etc.) werden 
durch ein konkreteres System ersetzt: Für Neubauten wird die Gebühr ba-
sierend auf dem umbauten Raum nach SIA-Norm 416 erhoben. Die Min-
destgebühr beträgt CHF 1’200.00. Für Gesuche, bei denen die Berechnung 
nach umbautem Raum unverhältnismässig oder nicht möglich ist (z. B. Vor-
entscheide, Nutzungsänderungen, Terrainveränderungen), werden pauscha-
le Ansätze nach Aufwand erhoben.

Freitag, 8. Mai 202630
Volketswiler Nachrichten



2.  ERLASSE DER GEMEINDE; VERORDNUNGEN; 
Genehmigen der Totalrevision kommunale Gebührenverordnung der Gemeinde Volketswil

Referent: Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto, Finanzvorstand

BERICHT

1. Ausgangslage

Auf den 1. Januar 2018 wurde die kantonale Gebührenverordnung für Ge-
meindebehörden vom 8. Dezember 1966 aufgehoben und fiel damit ersatz-
los weg. Diese musste darauf durch eine kommunale Verordnung ersetzt 
werden, um die von der Gemeinde erhobenen Gebühren wieder auf eine 
rechtlich genügende Stufe zu stellen.

Die derzeit geltende allgemeine Gebührenverordnung der Politischen Gemein-
de Volketswil wurde von der Gemeindeversammlung am 1. Dezember 2017 
beschlossen und am 1. Januar 2018 in Kraft gesetzt. Sie wurde weitgehend 
nach der Mustergebührenverordnung des Vereins Zürcher Gemeinde- und 
Verwaltungsfachleute (VZGV) verfasst.  

Per 1. Juli 2026 fusionieren die Politische Gemeinde und die Schulgemein-
de zur Einheitsgemeinde Volketswil. Aus Anlass dieser Fusion, aber auch 
weil die allgemeine Gebührenverordnung doch schon sieben Jahre alt ist, 
soll Letztere revidiert werden. Die federführende Abteilung Finanzen hat 
dazu die anderen Abteilungen beigezogen und angefragt, wo sie Änderungs-
bedarf betreffend die Gebührenverordnung verorten. Diese Anregungen wur-
den, soweit von der Abteilung Finanzen vorläufig als notwendig und richtig 
beurteilt, aufgenommen. Dazu wurde eine synoptische Fassung (neue 
 Bestimmungen/geltende Bestimmungen) verfasst. In der Folge wurde eine 
externe juristische Beratung beauftragt, die synoptische Version inhaltlich 
und juristisch zu prüfen sowie den weiteren Revisionsprozess zu begleiten. 

Die bereinigte Gebührenverordnung wird hiermit den Stimmberechtigten an 
der Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt. 

2. Erläuterungen

2.1. Grundlegendes
Die Gebührenverordnung ist die gesetzliche Grundlage für die Gebühren-
erhebung, soweit diese Grundlagen nicht schon übergeordnet (d. h. kantonal 
oder auf Bundesebene) geregelt sind. Die Grundlagen halten fest, wer die 
Gebühren wofür und nach welchem Berechnungsgrundsatz bezahlt; d. h., 
sie enthalten den Kreis der Abgabepflichtigen, den Gegenstand der Abgabe 
und die Bemessungsgrundlage für die Abgabe. In einer Einheitsgemeinde 
regelt die allgemeine Gebührenverordnung auch die Grundlagen für die Ge-
bührenerhebung durch den Bereich Schule/Bildung bzw. durch die Schul-
pflege ebenso wie durch die neue eigenständige Liegenschaftenkommission. 

Basierend auf der allgemeinen Gebührenverordnung können der Gemeinde-
rat, die Schulpflege und die Liegenschaftenkommission die einzelnen Tarife/
Preise festlegen. Es wird dazu mit Einverständnis der Schulpflege nur ein 
Gebührenreglement verfasst, in welchem alle Tarife festgehalten werden. 
Die zuständige Behörde beschliesst über ihre Tarife, diese werden vom 
Gemeinderat in das Gebührenreglement aufgenommen. Entsprechend wer-
den die Gebühren im Zuständigkeitsbereich der Schulpflege (Art. 32 Ziff. 7 
und 8 neue GO) und im Zuständigkeitsbereich der Liegenschaftenkommis-
sion (Art. 47 Ziff. 2 neue GO) in das Reglement aufgenommen.  

Sollen Gebührengrundlagen und/oder Tarife angepasst, v. a. heraufgesetzt 
werden, muss der Preisüberwacher des Bundes vor der Festsetzung ange-

hört werden. Zwar kann der Preisüberwacher nur Empfehlungen abgeben, 
der Gemeinderat muss diese jedoch kennen, bevor er neue Gebührengrund-
lagen und/oder neue Tarife festsetzt. Wenn er es unterlässt, die geänderten 
Grundlagen oder Tarife dem Preisüberwacher vorzulegen, verstossen diese 
gegen Bundesrecht und sind entsprechend anfechtbar. Mit der vorliegenden 
Revision werden keine Gebühren erhöht. Es werden nur die Grundlagen 
aufgrund der Einführung der Einheitsgemeinde und des übergeordneten 
Rechts angepasst. 

2.2. Zu weiteren Änderungen
Gebührenreglement statt Gebührentarif: Die Bezeichnung «Gebührentarif» 
wird durchgehend durch «Gebührenreglement» ersetzt. Dies folgt den Richt-
linien des Gemeindeamts des Kantons Zürich, wonach Erlasse der Exekuti-
ve konsequent als «Reglement» bezeichnet werden sollen.

Solidarhaftung (Art. 2): Die bisherigen Absätze 3 und 4 zur Solidarhaftung 
bei mehreren Gebührenpflichtigen werden in einem Absatz zusammenge-
fasst und präzisiert. Die Regelung stützt sich auf Art. 544 Abs. 3 OR. Die 
Gemeinde kann bei solidarischer Haftung wahlweise auf die ihr am solven-
testen erscheinende Person zugreifen und von ihr die Gesamtsumme ver-
langen.

Kosten Dritter (Art. 3): Neu wird klargestellt, dass die Kosten von beauftrag-
ten Dritten nicht 1:1 weiterverrechnet werden dürfen. Die verrechneten Kos-
ten müssen denjenigen entsprechen, welche bei einer Bearbeitung durch 
die Gemeinde selbst entstanden wären.

Geringfügige Kanzleigebühren (Art. 5): Die bisher nicht definierte Grenze für 
«Kanzleigebühren in geringer Höhe» wird neu bei CHF 150.00 festgesetzt. 
Diese Festlegung schafft Rechtssicherheit und entspricht der Rechtspre-
chung zu Kanzleigebühren.

Kostenvorschuss (Art. 10): Die bisherige kommunale Regelung zum Kosten-
vorschuss wird durch einen Verweis auf § 15 des Verwaltungsrechtspflege-
gesetzes (VRG) ersetzt. Ein Entscheid des Baurekursgerichts (BRGE IV 
Nr. 0207/2024) hat klargestellt, dass für die Erhebung von Kostenvor-
schüssen § 15 VRG abschliessend gilt und kein Raum für eine kommunale 
Sonderregelung besteht.

E-Service und Fälligkeit (Art. 12): Neu wird geregelt, dass Gebühren für 
E-Service-Leistungen der Verwaltung im Voraus online zu begleichen sind. 
Damit wird der zunehmenden Digitalisierung der Verwaltungsleistungen 
Rechnung getragen.

Gebührenbemessung (Art. 20): Die bisher allgemein gehaltenen Bemes-
sungskriterien (pauschal, nach Rauminhalt, nach Bausumme etc.) werden 
durch ein konkreteres System ersetzt: Für Neubauten wird die Gebühr ba-
sierend auf dem umbauten Raum nach SIA-Norm 416 erhoben. Die Min-
destgebühr beträgt CHF 1’200.00. Für Gesuche, bei denen die Berechnung 
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Reduktion und Erhöhung (Art. 22): Neu können Gebühren nicht nur reduziert, 
sondern in begründeten Fällen (z. B. hohe Komplexität, mehrere beteiligte 
Fachstellen) auch angemessen erhöht werden. Die bisherigen prozentualen 
Reduktionsvorgaben (z. B. Bauverweigerung: Reduktion bis 60 %) entfallen 
zugunsten einer  flexibleren Regelung.

Neue Artikel (Art. 25–28): Die Verordnung wird um vier neue Bestimmungen 
ergänzt: Natur- und Heimatschutz (Art. 25, Schutzabklärungen sind gebüh-
renfrei), nicht mit Baubewilligungen zusammenhängende Prüfungen und 
Bewilligungen (Art. 26), Strassenunterhalt und temporäre Signalisation 
(Art. 27) sowie Geodaten (Art. 28). Diese Bereiche waren bisher nicht oder 
nur ungenügend geregelt.

Benützungsgebühren (Art. 29–31): Die Bestimmungen zu Bibliothek, 
Schwimmbad sowie Quartieranlagen, Sportanlagen und Turnhallen werden 
vereinfacht und aktualisiert. Die bisherige Aufzählung der Abonnementtypen 
beim Schwimmbad (Jahresabonnemente, Saisonkarten, 12er-Abonnemente, 
Einzeleintritte) wird durch eine flexible Formulierung ersetzt. Der bisherige 
Artikel zur Erwachsenenbildung (Art. 28 bisher) wird in den neuen Abschnitt 
«Schule und Bildung» verschoben. Der bisherige Artikel zum Marktbetrieb 
(Art. 29 alt) wird in den Abschnitt «Nutzung öffentlichen Grundes» verscho-
ben, da die Regelung dort systematisch besser passt.

Einwohnerdienste (Art. 33–34): Neu wird die Gebühr bei Verletzung von 
Melde- oder Auskunftspflichten nach Aufwand erhoben. Die bisherige Re-
gelung zur Mitwirkung im KVG-Wesen (Zwangszuweisung bei Nichtversicher-
ten, bisher unter «Soziales» geregelt) wird systematisch korrekt den Einwoh-
nerdiensten zugeordnet (Art. 34).

Zivilschutz (Art. 36): Die bisherigen Detailregelungen mit festen Frankenbe-
trägen (z. B. CHF 80.00 für Verwarnungen, CHF 20.00 für Kleiderwaschen) 
werden durch eine allgemeine Regelung ersetzt, wonach die Kanzleigebüh-
ren im Gebührenreglement festgesetzt werden. Administrative Aufwendun-
gen im Rahmen der Mängelbehebung an Schutzräumen können nach effek-
tivem Aufwand weiterverrechnet werden.

Schule und Bildung (Art. 40–44): Mit der Einheitsgemeinde werden erstmals 
Gebührengrundlagen für den Bereich Schule und Bildung in die Verordnung 
aufgenommen. Die neuen Artikel regeln die Erwachsenenbildung (Art. 40, 
Gebührenpflicht, höchstens kostendeckend), freiwillige Angebote der Schule 
wie Schulsport, Skilager und freiwillige Kurse (Art. 41), Leistungen der Schul-
verwaltung wie Zeugnisduplikate (Art. 42), die schul- und familienergänzen-
de Betreuung der Volksschule (Art. 43, höchstens kostendeckend, basierend 
auf Art und Umfang der Betreuung sowie den finanziellen Verhältnissen der 
Eltern) sowie die Musikschule (Art. 44, die von der Schulpflege erlassenen 
Tarife decken höchstens 50 % der anrechenbaren Betriebskosten).

Lebensmittelkontrolle (Art. 47): Die Lebensmittelkontrolle wurde kantonali-
siert. Im Kapitel «Lebensmittelkontrolle» verbleibt daher nur noch die Pilz-
kontrolle, die weiterhin gebührenfrei ist.

Gastgewerbepatente (Art. 48): Die Untergrenze wird von CHF 20.00 auf 
CHF 40.00 angehoben. Die Bezeichnung «Mittelverkaufsbetriebe» wird ergänzt.

Zivilstandswesen (Art. 58): Neu werden auch die Gebühren im Zivilstands-
wesen behandelt, analog denjenigen des Friedensrichters, mit Verweis auf 
die eidgenössische Verordnung über die Gebühren im Zivilstandswesen.

Rechtspflege (Art. 59): Die bisherigen getrennten Artikel zu Wiedererwägungs-
gesuchen (max. CHF 750.00) und Neubeurteilungen (CHF 300.00–1’500.00) 
werden zusammengelegt. Der Höchstbetrag für die Spruchgebühr beträgt neu 
einheitlich CHF 1’500.00.

Gemeindeammannamt (Art. 61): Die Übergangsformulierung der bisherigen 
Verordnung wird durch einen direkten Verweis auf die kantonale Gebühren-
verordnung der Gemeindeammannämter ersetzt.

Nachfolgend ist die neue Gebührenverordnung vollständig abgebildet. Eine 
synoptische Darstellung (Vergleich zwischen der bisherigen und der neuen 
Gebührenverordnung) kann bei der Gemeindeverwaltung, Abteilung Finan-
zen, oder unter www.volketswil.ch eingesehen werden.

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Gegenstand der Verordnung
1 Diese Verordnung regelt die Erhebung von Gebühren für

a) Leistungen der Gemeindebehörden und der Gemeindeverwaltung (nach-
folgend Verwaltung genannt) sowie der durch die Gemeinde beauftragten 
Dritten,

b) die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und öffentlicher Sachen.

2 Sie gilt, soweit nicht besondere bundesrechtliche, kantonale oder kommu-
nale Gebührenvorschriften bestehen.

Art. 2 Gebührenpflicht
1 Eine Gebühr zu bezahlen hat, wer in dieser Verordnung aufgeführte Leis-
tungen verursacht oder in Anspruch nimmt oder in dieser Verordnung auf-
geführte öffentliche Einrichtungen oder Sachen der Gemeinde benützt.

2 Kanzleigebühren in geringer Höhe sind basierend auf dem vom Gemein-
derat gemäss Art. 5 festgesetzten Gebührenreglement zu bezahlen.

3 Haben mehrere Personen gemeinsam gebührenpflichtige Leistungen der 
Verwaltung veranlasst oder gemeinsam Einrichtungen oder Sachen benützt, 
tragen sie die Gebühr in der Regel zu gleichen Teilen unter solidarischer 
Haftung für die Gesamtgebühr.

Art. 3 Gebühren für weitere Leistungen
1 Wer nicht in dieser Verordnung aufgeführte Leistungen der Verwaltung be-
ansprucht oder durch sein Verhalten auslöst, dem kann der tatsächliche Auf-
wand für diese Leistung in Rechnung gestellt werden, wenn nicht durch kom-
munale oder übergeordnete Regelungen die Unentgeltlichkeit vorgesehen ist.

2 Der tatsächliche Aufwand umfasst im Normalfall die Personalentschädi-
gung der mit der Aufgabe befassten Mitarbeitenden gemäss Gebühren-
reglement bzw. der beigezogenen Dritten, soweit sie im Rahmen dessen 
liegen, was die Gemeinde für eigene Leistungen verrechnen würde, sowie 
die Kosten für verwendete Sachmittel.

Art. 4 Bemessungsgrundlagen
1 Die Gebühren werden nach den in dieser Verordnung festgelegten Bemes-
sungskriterien oder innerhalb der in dieser Verordnung festgelegten Band-
breiten festgesetzt.

2 Dabei richtet sich die Gebühr grundsätzlich nach den folgenden Bemes-
sungsgrundlagen:

a) nach dem gesamten Aufwand der Verwaltung für die konkrete Leistung, 
b) nach der objektiven Bedeutung des Geschäfts,
c) nach dem Nutzen und dem Interesse der gebührenpflichtigen Person an 

der Leistung.

3 Pauschalisierungen sind zulässig.
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Art. 5 Gebührenreglement
1 Der Gemeinderat, die Schulpflege und die Liegenschaftenkommission le-
gen die einzelnen Gebührenhöhen basierend auf den in dieser Verordnung 
festgesetzten Bemessungsgrundlagen und/oder Bandbreiten in ihren Zu-
ständigkeitsbereichen1) fest und passen sie an, wenn sie den Bemessungs-
grundlagen nicht mehr entsprechen. Der Gemeinderat erlässt ein Gebühren-
reglement und übernimmt die Festlegungen der Schulpflege und der 
Liegenschaftenkommission. 

2 Kanzleigebühren in einer Höhe von bis zu CHF 150.00, die für einfache 
Tätigkeiten der Verwaltung ohne besonderen Prüfungs- und Kontrollaufwand 
erhoben werden, setzt der Gemeinderat direkt im Gebührenreglement fest. 

3 Der Gemeinderat legt im Gebührenreglement die Verrechnungsansätze für 
den Personaleinsatz fest. Diese gilt für die Verrechnung der Leistungen aller 
Angestellten der Gemeinde.

4 Werden Gebührenansätze in gesonderten Gebührentarifen oder -reglemen-
ten geregelt, verweist das Gebührenreglement auf diese.

5 Das Gebührenreglement sowie dessen Änderungen werden publiziert.

Art. 6 Gebührenermässigung bzw. -erhöhung
Der Gemeinderat, die Schulpflege und die Liegenschaftenkommission kön-
nen im Gebührenreglement vorsehen, dass die festgelegten Gebühren

a) für Personen, die ihren Wohnsitz ausserhalb der Gemeinde haben, erhöht 
werden,

b) bei einer wirtschaftlich kommerziellen Nutzung einer öffentlichen Ein-
richtung oder Sache auf eine markt- und nachfragegerechte Höhe anzu-
heben sind,

c) für in Volketswil domizilierte und der Gemeinde gemeldete Vereine sowie 
gemeinnützige Körperschaften reduziert oder diese von den Gebühren für 
die Benutzung öffentlicher Räume befreit werden,

d) für Kinder und Jugendliche reduziert oder gänzlich erlassen werden.

Art. 7 Zuständigkeit zur Gebührenfestsetzung
Die Gebühren werden im einzelnen Fall von der in der Sache zuständigen 
Behörde oder Verwaltungsstelle festgesetzt. 

Art. 8 Gebührenverzicht und -stundungen
1 Von Amtes wegen oder auf Gesuch hin kann im Einzelfall auf die Erhebung 
von Gebühren vorläufig oder definitiv, ganz oder teilweise verzichtet werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn:

a) für die gebührenpflichtige Person ein Härtefall vorliegt,
b) die Leistung der Verwaltung oder die Benutzung der öffentlichen Einrich-

tung oder Sache vorwiegend im öffentlichen Interesse liegt oder damit 
gemeinnützige oder wissenschaftliche Interessen verfolgt werden,

c) die Leistung für eine Verwaltungsstelle oder Behörde erbracht wird,
d) wenn andere besondere Gründe wie insbesondere die Geringfügigkeit des 

Aufwandes vorliegen.

2 Falls die Voraussetzungen für den Härtefall innert drei Jahren seit dem 
Gebührenverzicht wegfallen, kann die Gebühr ganz oder teilweise nachge-
fordert werden.

Art. 9 Aussergewöhnlicher Aufwand
Verursacht die zu erbringende Leistung der Gemeinde im Einzelnen einen 
aussergewöhnlichen Aufwand, können die Gebühren über die in dieser Ver-
ordnung und den Gebührenreglementen festgesetzten Höchstbeträge hinaus 
angemessen erhöht werden; der Entscheid darüber ist zu begründen.

Art. 10 Kostenvorschuss, Kaution
Für Kostenvorschüsse gilt § 15 Verwaltungsrechtspflegegesetz.2) 

Art. 11 Mehrwertsteuer
Wo nichts anderes vermerkt, ist in den Gebührenansätzen die Mehrwert-
steuer nicht inbegriffen.

Art. 12 Fälligkeit
1 Die Gebühren für E-Service-Leistungen der Verwaltung sind im Voraus 
online zu begleichen. Im Übrigen werden die Gebühren mit der Leistung der 
Verwaltung, der Zusage zur Benutzung einer öffentlichen Einrichtung sofort 
fällig. Sie können sogleich gefordert und beglichen werden.

2 Bei Sendungen an Personen mit Wohnsitz im Ausland kann eine Voraus-
zahlung verlangt werden.

3 Bei wiederholtem Zahlungsverzug oder wenn berechtigte Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit bestehen, können die sofortige Begleichung der Gebühr 
oder eine angemessene Sicherstellung verlangt werden.

4 Bei Bedarf wird für das Mieten von Räumlichkeiten in gemeindeeigenen 
Liegenschaften ein Miet- oder Nutzungsvertrag erstellt. Es gelten dann die 
darin vereinbarten Fälligkeiten, Gebühren und Termine.

5 Wird eine Rechnung erstellt und zugestellt, tritt die Fälligkeit innert 
30 Tagen seit Zustellung der Rechnung ein.

6 Wird die Rechnung nicht innert Frist beglichen, wird die gebührenpflich tige 
Person gemahnt.

Art. 13 Verzugszins
1 Für Fälligkeit und Verzinsung gilt § 29a VRG.3)  

2 Wird eine anfechtbare Verfügung verlangt, so hemmt dies den Zinsenlauf 
nicht.

3 Bei geringen Beträgen kann auf die Erhebung von Verzugszinsen verzichtet 
werden.

Art. 14 Gebührenverfügung
1 Wird die Gebühr nur durch Rechnung erhoben, kann die gebührenpflich tige 
Person innert zehn Tagen seit Zustellung eine anfechtbare Verfügung ver-
langen. Die Rechnung muss einen entsprechenden Hinweis enthalten. 

2 Für Nutzungs- und/oder Mietverträge gilt die beidseitig abgeschlossene 
und unterzeichnete Vereinbarung nach OR und Vertragsrecht. Eine Anfech-
tung oder ein Rekurs gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz ist ausge-
schlossen. Es gilt der ordentliche Rechtsweg.

3 Gegen Gebührenverfügungen kann innert 30 Tagen eine Neubeurteilung 
gemäss Gemeindegesetz verlangt bzw. Rekurs gemäss Verwaltungsrechts-
pflegegesetz erhoben werden.

Art. 15 Mahnung und Betreibung
1 Bezahlt die gebührenpflichtige Person die Gebühr auch nach der zweiten 
Mahnung nicht, wird die Person betrieben.

2 Für Mahnungen und Betreibungen werden Gebühren erhoben.

3 Bei geringen Beträgen kann im Einzelfall auf die Betreibung verzichtet 
werden.
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Art. 5 Gebührenreglement
1 Der Gemeinderat, die Schulpflege und die Liegenschaftenkommission le-
gen die einzelnen Gebührenhöhen basierend auf den in dieser Verordnung 
festgesetzten Bemessungsgrundlagen und/oder Bandbreiten in ihren Zu-
ständigkeitsbereichen1) fest und passen sie an, wenn sie den Bemessungs-
grundlagen nicht mehr entsprechen. Der Gemeinderat erlässt ein Gebühren-
reglement und übernimmt die Festlegungen der Schulpflege und der 
Liegenschaftenkommission. 

2 Kanzleigebühren in einer Höhe von bis zu CHF 150.00, die für einfache 
Tätigkeiten der Verwaltung ohne besonderen Prüfungs- und Kontrollaufwand 
erhoben werden, setzt der Gemeinderat direkt im Gebührenreglement fest. 

3 Der Gemeinderat legt im Gebührenreglement die Verrechnungsansätze für 
den Personaleinsatz fest. Diese gilt für die Verrechnung der Leistungen aller 
Angestellten der Gemeinde.

4 Werden Gebührenansätze in gesonderten Gebührentarifen oder -reglemen-
ten geregelt, verweist das Gebührenreglement auf diese.

5 Das Gebührenreglement sowie dessen Änderungen werden publiziert.

Art. 6 Gebührenermässigung bzw. -erhöhung
Der Gemeinderat, die Schulpflege und die Liegenschaftenkommission kön-
nen im Gebührenreglement vorsehen, dass die festgelegten Gebühren

a) für Personen, die ihren Wohnsitz ausserhalb der Gemeinde haben, erhöht 
werden,

b) bei einer wirtschaftlich kommerziellen Nutzung einer öffentlichen Ein-
richtung oder Sache auf eine markt- und nachfragegerechte Höhe anzu-
heben sind,

c) für in Volketswil domizilierte und der Gemeinde gemeldete Vereine sowie 
gemeinnützige Körperschaften reduziert oder diese von den Gebühren für 
die Benutzung öffentlicher Räume befreit werden,

d) für Kinder und Jugendliche reduziert oder gänzlich erlassen werden.

Art. 7 Zuständigkeit zur Gebührenfestsetzung
Die Gebühren werden im einzelnen Fall von der in der Sache zuständigen 
Behörde oder Verwaltungsstelle festgesetzt. 

Art. 8 Gebührenverzicht und -stundungen
1 Von Amtes wegen oder auf Gesuch hin kann im Einzelfall auf die Erhebung 
von Gebühren vorläufig oder definitiv, ganz oder teilweise verzichtet werden. 
Dies gilt insbesondere, wenn:

a) für die gebührenpflichtige Person ein Härtefall vorliegt,
b) die Leistung der Verwaltung oder die Benutzung der öffentlichen Einrich-

tung oder Sache vorwiegend im öffentlichen Interesse liegt oder damit 
gemeinnützige oder wissenschaftliche Interessen verfolgt werden,

c) die Leistung für eine Verwaltungsstelle oder Behörde erbracht wird,
d) wenn andere besondere Gründe wie insbesondere die Geringfügigkeit des 

Aufwandes vorliegen.

2 Falls die Voraussetzungen für den Härtefall innert drei Jahren seit dem 
Gebührenverzicht wegfallen, kann die Gebühr ganz oder teilweise nachge-
fordert werden.

Art. 9 Aussergewöhnlicher Aufwand
Verursacht die zu erbringende Leistung der Gemeinde im Einzelnen einen 
aussergewöhnlichen Aufwand, können die Gebühren über die in dieser Ver-
ordnung und den Gebührenreglementen festgesetzten Höchstbeträge hinaus 
angemessen erhöht werden; der Entscheid darüber ist zu begründen.

Art. 10 Kostenvorschuss, Kaution
Für Kostenvorschüsse gilt § 15 Verwaltungsrechtspflegegesetz.2) 

Art. 11 Mehrwertsteuer
Wo nichts anderes vermerkt, ist in den Gebührenansätzen die Mehrwert-
steuer nicht inbegriffen.

Art. 12 Fälligkeit
1 Die Gebühren für E-Service-Leistungen der Verwaltung sind im Voraus 
online zu begleichen. Im Übrigen werden die Gebühren mit der Leistung der 
Verwaltung, der Zusage zur Benutzung einer öffentlichen Einrichtung sofort 
fällig. Sie können sogleich gefordert und beglichen werden.

2 Bei Sendungen an Personen mit Wohnsitz im Ausland kann eine Voraus-
zahlung verlangt werden.

3 Bei wiederholtem Zahlungsverzug oder wenn berechtigte Zweifel an der 
Zahlungsfähigkeit bestehen, können die sofortige Begleichung der Gebühr 
oder eine angemessene Sicherstellung verlangt werden.

4 Bei Bedarf wird für das Mieten von Räumlichkeiten in gemeindeeigenen 
Liegenschaften ein Miet- oder Nutzungsvertrag erstellt. Es gelten dann die 
darin vereinbarten Fälligkeiten, Gebühren und Termine.

5 Wird eine Rechnung erstellt und zugestellt, tritt die Fälligkeit innert 
30 Tagen seit Zustellung der Rechnung ein.

6 Wird die Rechnung nicht innert Frist beglichen, wird die gebührenpflich tige 
Person gemahnt.

Art. 13 Verzugszins
1 Für Fälligkeit und Verzinsung gilt § 29a VRG.3)  

2 Wird eine anfechtbare Verfügung verlangt, so hemmt dies den Zinsenlauf 
nicht.

3 Bei geringen Beträgen kann auf die Erhebung von Verzugszinsen verzichtet 
werden.

Art. 14 Gebührenverfügung
1 Wird die Gebühr nur durch Rechnung erhoben, kann die gebührenpflich tige 
Person innert zehn Tagen seit Zustellung eine anfechtbare Verfügung ver-
langen. Die Rechnung muss einen entsprechenden Hinweis enthalten. 

2 Für Nutzungs- und/oder Mietverträge gilt die beidseitig abgeschlossene 
und unterzeichnete Vereinbarung nach OR und Vertragsrecht. Eine Anfech-
tung oder ein Rekurs gemäss Verwaltungsrechtspflegegesetz ist ausge-
schlossen. Es gilt der ordentliche Rechtsweg.

3 Gegen Gebührenverfügungen kann innert 30 Tagen eine Neubeurteilung 
gemäss Gemeindegesetz verlangt bzw. Rekurs gemäss Verwaltungsrechts-
pflegegesetz erhoben werden.

Art. 15 Mahnung und Betreibung
1 Bezahlt die gebührenpflichtige Person die Gebühr auch nach der zweiten 
Mahnung nicht, wird die Person betrieben.

2 Für Mahnungen und Betreibungen werden Gebühren erhoben.

3 Bei geringen Beträgen kann im Einzelfall auf die Betreibung verzichtet 
werden.
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Art. 16 Verjährung
1 Die Gebührenforderung verjährt fünf Jahre nach Eintritt der Fälligkeit.

2 Die Verjährung wird durch jede Handlung unterbrochen, mit der die Ge-
bührenforderung bei der gebührenpflichtigen Person geltend gemacht wird. 
Mit der Unterbrechung beginnt die Verjährung von neuem.

3 Die Verjährung tritt in jedem Fall zehn Jahre nach Ablauf des Jahres ein, 
in welchem die gebührenpflichtige Leistung erbracht oder in Anspruch ge-
nommen worden ist.

4 Für Nutzungs- und/oder Mietverträge gilt das OR und Vertragsrecht.

II. Die einzelnen Gebühren

A. Verwaltung

Art. 17 Schreib- und ähnliche Gebühren
1 Die Gebühren nach dieser Verordnung enthalten die Schreibgebühren und 
die Ausfertigungskosten.

2 Zusätzlich entstehende Kosten durch Publikationen, spezielle Versand-
arten etc. werden der gebührenpflichtigen Person weiterverrechnet.

3 Leistungen Dritter, die nicht im Rahmen von Untersuchungen im Interes-
se der gebührenpflichtigen Person im Sinne von § 15 VRG erfolgen, werden 
nur im Rahmen dessen verrechnet, was die Gemeinde für eigene Leistungen 
verrechnen würde.

Art. 18 Gesuch um Informationszugang
1 Für die Bearbeitung von Informationszugangsgesuchen werden Gebühren 
erhoben. Für die Erhebung gilt das Gesetz über Information und den Daten-
schutz sowie die Verordnung dazu mit Anhang.4) 

2 Für die Bearbeitung von Informationszugangsgesuchen zu eigenen Perso-
nendaten der gesuchstellenden Person werden keine Gebühren erhoben.

B. Bauwesen

Art. 19 Grundlagen
1 Für baurechtliche Entscheide, für Baukontrollen und für weitere Leistun-
gen im Bauwesen (Hoch- und Tiefbau) werden Gebühren erhoben.

2 Die Gebührenansätze, nähere Bestimmungen zu den einzelnen Gebühren 
sowie Abweichungen aufgrund höheren oder geringeren Aufwandes erlässt 
der Gemeinderat im Gebührenreglement.

Art. 20 Gebührenbemessung
1 Für die Behandlung und Prüfung von Gesuchen (planungsrechtliche, um-
weltschutzrechtliche, baupolizeiliche, brandschutztechnische sowie er-
schliessungstechnische Prüfung des Baugesuches) wird eine Bearbeitungs-
gebühr erhoben. 

2 Für Neubauten wird die Gebühr basierend auf dem umbauten Raum nach den 
Richtlinien und Normen des SIA, Nr. 416 «Flächen und Volumen von Gebäu-
den» erhoben. Die Bearbeitungsgebühr beträgt mindestens CHF 1’200.00 und 
wird im Übrigen basierend auf einem degressiv gestaffelten Tarif erhoben. 

3 Für die Bearbeitung von Gesuchen, für welche die Bearbeitungsgebühr 
aufgrund des umbauten Raums unverhältnismässig oder nicht festlegbar ist, 
werden pauschale Ansätze nach dem Grad des Aufwands erhoben. Unter 
diese Gesuchskategorie fallen u. a. Gesuche zu Vorentscheiden, Nutzungs-
änderungen, kleineren Projektänderungen, Umgebungsplänen, Terrainver-

änderungen, Einfriedungen, Gesuchen um Wiedererwägung, Aufstockungen, 
Erweiterungen, feuerpolizeiliche Beurteilungen, Parzellierungen, Reklame-
anlagen.

4 Pauschale Gebühren werden erhoben für Publikationen inkl. Baugespann-
kontrolle und für feuerpolizeiliche Routinekontrollen.

Art. 21 Gebührenrahmen
1 Die Gebühren für die Prüfung eines Baugesuches und für den Entscheid 
über das Vorhaben betragen bis zu CHF 20’000.00.

2 Sie werden für jedes einzelne Gebäude erhoben, wenn mehrere Gebäude 
Gegenstand des Baugesuches sind.

3 Bei Gebäuden mit einem Rauminhalt von mehr als 20’000 m3 werden 
Teilvolumen von je 20’000 m3 und ein allfälliges Restvolumen als jeweils 
ein Gebäude betrachtet.

4 Für die erforderlichen Bauabnahmen wie Rohbau-, Bezugs- und Schluss-
abnahmen können höchstens 100 % der Gebühren nach Abs. 1 bis 3 zu-
sätzlich in Rechnung gestellt werden.

5 Sonstige Baukontrollen inklusive der Kontrolle von Gerüsten und Baukra-
nen werden mit einer zusätzlichen Gebühr von höchstens 100 % der Gebühr 
nach Abs. 1 bis 3 verrechnet.

Art. 22 Reduktion und Erhöhung
1 Verfahren, welche verminderten Aufwand bei der Behörde auslösen bzw. 
weniger Nutzen für die gesuchstellende Person haben, können zu angemes-
sen reduzierten Gebühren erfolgen.

2 Wurden einzelne Fragen zu einem Bauvorhaben bereits vorentscheidswei-
se beurteilt, so kann die Gebühr für die Prüfung des Baugesuchs angemes-
sen reduziert werden, sofern das Baugesuch während der Gültigkeit des 
Vorentscheids gestellt wird und sofern im Baubewilligungsverfahren keine 
Neubeurteilung der behandelten Fragen notwendig ist.

3 In begründeten Fällen (z. B. hohe Komplexität, mehrere beteiligte Fach-
stellen) kann eine angemessene Erhöhung der Gebühr erfolgen.

Art. 23 Besondere Anwendungsfälle
Enthält ein Baugesuch Elemente verschiedener bewilligungspflichtiger Vor-
haben, wird die Gebühr aufgrund der den Schwerpunkt bildenden Massnah-
men berechnet.

Art. 24 Planungen
1 Für die Begleitung von privaten Quartierplan- und Gestaltungsplanverfah-
ren und von privaten Ortsplanungsbegehren wird die Gebühr nach Aufwand 
berechnet. Dazu gehören die Publikations- und externe Kosten.

2 Den Aufwand für die Leistungen der Verwaltung für die Aufstellung und 
den Vollzug des amtlichen Quartierplanes bezahlen die beteiligten Grund-
eigentümerinnen und Grundeigentümer in der Regel im Verhältnis der 
 Flächen ihrer neuen Grundstücke. Besondere Verhältnisse sind zu berück-
sichtigen. Publikations- und externe Kosten gehören dazu.

Art. 25 Natur- und Heimatschutz
1 Schutzabklärungen durch die Gemeinde und Entscheide über die Unter-
schutzstellung erfolgen gebührenfrei.

2 Die Gemeinde trägt die Kosten für Abklärungen durch externe Fachper-
sonen.
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Art. 26  Nicht im Zusammenhang mit Baubewilligungen stehende 
 Prüfungen und Bewilligungen

Nicht im Zusammenhang mit Baubewilligungen stehende Prüfungen, die 
Erteilung von gewässerschutzrechtlichen Bewilligungen, Baukontrollen, Ab-
nahmen und Einmessungen von Wasser- und Abwasseranlagen sowie die 
Aufwendungen für die Nachführung des Werkplans und des Leitungskatas-
ters ebenso wie die Erteilung von Bewilligungen für Aufgrabungen im öffent-
lichen Grund werden separat nach Aufwand in Rechnung gestellt. Es wird 
zudem eine Grundgebühr von CHF 100.00 erhoben.

Art. 27 Strassenunterhalt/temporäre Signalisation
Dienstleistungen des Strassenunterhalts wie ausserordentliche Reinigungs-
massnahmen, temporäre Signalisation und Wegweisungen, Absperrungen 
etc. werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Art. 28 Geodaten
Die Gebühren für den Bezug von kommunalen Geodaten werden nach Auf-
wand in Rechnung gestellt.

C. Benützungsgebühren für kommunale Einrichtungen

Art. 29 Bibliothek
1 Für die Benützung der Bibliotheken werden Jahresabonnemente aus-
gestellt. Der Gemeinderat legt die Gebühren fest. Sie sind nicht kosten-
deckend.

2 Bei nicht rechtzeitiger Rückgabe der ausgeliehenen Objekte wird eine 
Mahngebühr erhoben. Mehrmalige Mahnungen sind teurer.

Art. 30 Schwimmbad
Für die Benützung des Schwimmbades werden Eintrittskarten und Abonne-
mente in verschiedenen durch den Gemeinderat festgelegten Kategorien 
ausgestellt.

Art. 31 Quartieranlagen, Sportanlagen, Turnhallen etc.
1 Für die Benützung von Quartieranlagen, Sportanlagen und gemeindeeige-
nen Räumlichkeiten werden Gebühren nach Zeitdauer und der Art der An-
lage erhoben.

2 Für Annulationen, Umtriebe und Zusatzaufwendungen können weitere Kos-
ten erhoben werden.

D. Bürgerrecht

Art. 32 Einbürgerungen
1 Die Gebühren stützen sich auf die Bestimmungen des kantonalen Bürger-
rechtsgesetzes und der kantonalen Bürgerrechtsverordnung5) und werden 
vom Gemeinderat festgelegt.

2 Die Bewerberinnen und Bewerber tragen die Kosten für einen allfälligen 
Sprach- und/oder Grundkenntnistest.

E. Einwohnerdienste

Art. 33 Einwohnerdienste
1 Die Einwohnerdienste erheben für jede erwachsene Person und für jedes 
Dokument Gebühren. Fremdenpolizeiliche Gebühren sind zusätzlich ge-
schuldet.

2 Für Verfügungen im Zusammenhang mit der Verletzung von Melde- oder 
Auskunftspflichten werden Gebühren nach Aufwand erhoben.

Art. 34 Mitwirkung Krankenversicherungsgesetz  
Nach erfolglosem Mahnen hat in Übereinstimmung mit dem Krankenversi-
cherungsgesetz6) eine Zwangszuweisung zu erfolgen. Der Verwaltungsauf-

wand bei einer Zwangszuweisung und einer allfälligen Wiedererwägung wird 
pauschal in Rechnung gestellt.

F. Feuerwehr- und Zivilschutzwesen

Art. 35 Feuerwehr
In Anwendung des Gesetzes über die Feuerpolizei und das Feuerwehrwesen 
werden für den Ersatz der Kosten eines Feuerwehreinsatzes Gebühren er-
hoben, gestützt auf den jeweils gültigen Kostentarif für Einsätze der Orts-/
Stützpunkt-Feuerwehren bzw. Nachbarschaftshilfe der Gebäudeversicherung 
des Kantons Zürich (GVZ). Wo dieser nichts vorsieht, bemessen sich die 
Gebühren nach dem effektiven Aufwand für Personal, Material und Fahr-
zeugeinsatz.

Art. 36 Zivilschutz
1 Die Kanzleigebühren im Zivilschutzwesen sowie für die periodischen 
Schutzraumkontrollen werden durch den Gemeinderat im Gebührenregle-
ment festgesetzt.

2 Administrative Aufwendungen, die der Gemeinde im Rahmen der Mängel-
behebung an Schutzräumen entstehen (z. B. im Zusammenhang mit Sub-
ventions- oder Aufhebungsgesuchen), können nach effektivem Aufwand 
weiterverrechnet werden.

G. Finanzen und Steuern

Art. 37 Steuerausweise
1 Für das Ausstellen von Steuerausweisen für Dritte werden Kanzleigebühren 
erhoben. 

2 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der kantonalen Verordnung zum 
Steuergesetz, einschliesslich derjenigen über die Höhe der Gebühren, sinn-
gemäss auch in Verfahren vor kommunalen Steuerbehörden.

H. Soziales

Art. 38 Sozialhilfe
Für Bestätigungen über den Nichtbezug von Sozialhilfe für das Migrations-
amt werden Kanzleigebühren erhoben.

Art. 39 Kosten für Aufsicht und Bewilligung von Kindertagesstätten
Für die Ausstellung von Betriebsbewilligungen für Horte und Kinderkrippen 
sowie die entsprechenden Aufsichtsbesuche werden die externen Kosten 
der Fachstelle nach § 12 lit. h der Kinder- und Jugendhilfeverordnung7) 

 weiterverrechnet.

I. Schule und Bildung

Art. 40 Erwachsenenbildung
Das Kursangebot und die Kursadministration der Erwachsenenbildung im 
Gemeinschaftszentrum oder in der Fortbildungsschule sind gebührenpflich-
tig. Es werden höchstens kostendeckende Gebühren erhoben.

Art. 41 Freiwillige Angebote der Schule
Für freiwillige Angebote der Schule werden höchstens kostendeckende Ge-
bühren erhoben. Solche Angebote sind insbesondere:

a) freiwilliger Schulsport,
b) freiwillige Lager wie Skilager,
c) freiwillige Kurse für Schülerinnen und Schüler.

Art. 42 Schulverwaltung
Für Leistungen der Schulverwaltung wie Zeugnisduplikate und Schulbestä-
tigungen werden Kanzleigebühren in Rechnung gestellt.
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Art. 26  Nicht im Zusammenhang mit Baubewilligungen stehende 
 Prüfungen und Bewilligungen

Nicht im Zusammenhang mit Baubewilligungen stehende Prüfungen, die 
Erteilung von gewässerschutzrechtlichen Bewilligungen, Baukontrollen, Ab-
nahmen und Einmessungen von Wasser- und Abwasseranlagen sowie die 
Aufwendungen für die Nachführung des Werkplans und des Leitungskatas-
ters ebenso wie die Erteilung von Bewilligungen für Aufgrabungen im öffent-
lichen Grund werden separat nach Aufwand in Rechnung gestellt. Es wird 
zudem eine Grundgebühr von CHF 100.00 erhoben.

Art. 27 Strassenunterhalt/temporäre Signalisation
Dienstleistungen des Strassenunterhalts wie ausserordentliche Reinigungs-
massnahmen, temporäre Signalisation und Wegweisungen, Absperrungen 
etc. werden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

Art. 28 Geodaten
Die Gebühren für den Bezug von kommunalen Geodaten werden nach Auf-
wand in Rechnung gestellt.

C. Benützungsgebühren für kommunale Einrichtungen

Art. 29 Bibliothek
1 Für die Benützung der Bibliotheken werden Jahresabonnemente aus-
gestellt. Der Gemeinderat legt die Gebühren fest. Sie sind nicht kosten-
deckend.

2 Bei nicht rechtzeitiger Rückgabe der ausgeliehenen Objekte wird eine 
Mahngebühr erhoben. Mehrmalige Mahnungen sind teurer.

Art. 30 Schwimmbad
Für die Benützung des Schwimmbades werden Eintrittskarten und Abonne-
mente in verschiedenen durch den Gemeinderat festgelegten Kategorien 
ausgestellt.

Art. 31 Quartieranlagen, Sportanlagen, Turnhallen etc.
1 Für die Benützung von Quartieranlagen, Sportanlagen und gemeindeeige-
nen Räumlichkeiten werden Gebühren nach Zeitdauer und der Art der An-
lage erhoben.

2 Für Annulationen, Umtriebe und Zusatzaufwendungen können weitere Kos-
ten erhoben werden.

D. Bürgerrecht

Art. 32 Einbürgerungen
1 Die Gebühren stützen sich auf die Bestimmungen des kantonalen Bürger-
rechtsgesetzes und der kantonalen Bürgerrechtsverordnung5) und werden 
vom Gemeinderat festgelegt.

2 Die Bewerberinnen und Bewerber tragen die Kosten für einen allfälligen 
Sprach- und/oder Grundkenntnistest.

E. Einwohnerdienste

Art. 33 Einwohnerdienste
1 Die Einwohnerdienste erheben für jede erwachsene Person und für jedes 
Dokument Gebühren. Fremdenpolizeiliche Gebühren sind zusätzlich ge-
schuldet.

2 Für Verfügungen im Zusammenhang mit der Verletzung von Melde- oder 
Auskunftspflichten werden Gebühren nach Aufwand erhoben.

Art. 34 Mitwirkung Krankenversicherungsgesetz  
Nach erfolglosem Mahnen hat in Übereinstimmung mit dem Krankenversi-
cherungsgesetz6) eine Zwangszuweisung zu erfolgen. Der Verwaltungsauf-

wand bei einer Zwangszuweisung und einer allfälligen Wiedererwägung wird 
pauschal in Rechnung gestellt.

F. Feuerwehr- und Zivilschutzwesen

Art. 35 Feuerwehr
In Anwendung des Gesetzes über die Feuerpolizei und das Feuerwehrwesen 
werden für den Ersatz der Kosten eines Feuerwehreinsatzes Gebühren er-
hoben, gestützt auf den jeweils gültigen Kostentarif für Einsätze der Orts-/
Stützpunkt-Feuerwehren bzw. Nachbarschaftshilfe der Gebäudeversicherung 
des Kantons Zürich (GVZ). Wo dieser nichts vorsieht, bemessen sich die 
Gebühren nach dem effektiven Aufwand für Personal, Material und Fahr-
zeugeinsatz.

Art. 36 Zivilschutz
1 Die Kanzleigebühren im Zivilschutzwesen sowie für die periodischen 
Schutzraumkontrollen werden durch den Gemeinderat im Gebührenregle-
ment festgesetzt.

2 Administrative Aufwendungen, die der Gemeinde im Rahmen der Mängel-
behebung an Schutzräumen entstehen (z. B. im Zusammenhang mit Sub-
ventions- oder Aufhebungsgesuchen), können nach effektivem Aufwand 
weiterverrechnet werden.

G. Finanzen und Steuern

Art. 37 Steuerausweise
1 Für das Ausstellen von Steuerausweisen für Dritte werden Kanzleigebühren 
erhoben. 

2 Im Übrigen gelten die Bestimmungen der kantonalen Verordnung zum 
Steuergesetz, einschliesslich derjenigen über die Höhe der Gebühren, sinn-
gemäss auch in Verfahren vor kommunalen Steuerbehörden.

H. Soziales

Art. 38 Sozialhilfe
Für Bestätigungen über den Nichtbezug von Sozialhilfe für das Migrations-
amt werden Kanzleigebühren erhoben.

Art. 39 Kosten für Aufsicht und Bewilligung von Kindertagesstätten
Für die Ausstellung von Betriebsbewilligungen für Horte und Kinderkrippen 
sowie die entsprechenden Aufsichtsbesuche werden die externen Kosten 
der Fachstelle nach § 12 lit. h der Kinder- und Jugendhilfeverordnung7) 

 weiterverrechnet.

I. Schule und Bildung

Art. 40 Erwachsenenbildung
Das Kursangebot und die Kursadministration der Erwachsenenbildung im 
Gemeinschaftszentrum oder in der Fortbildungsschule sind gebührenpflich-
tig. Es werden höchstens kostendeckende Gebühren erhoben.

Art. 41 Freiwillige Angebote der Schule
Für freiwillige Angebote der Schule werden höchstens kostendeckende Ge-
bühren erhoben. Solche Angebote sind insbesondere:

a) freiwilliger Schulsport,
b) freiwillige Lager wie Skilager,
c) freiwillige Kurse für Schülerinnen und Schüler.

Art. 42 Schulverwaltung
Für Leistungen der Schulverwaltung wie Zeugnisduplikate und Schulbestä-
tigungen werden Kanzleigebühren in Rechnung gestellt.
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Art. 43 Schul- und familienergänzende Betreuung der Volksschule
Für die schul- und familienergänzende Betreuung der Volksschule bezahlen 
die Eltern oder die Erziehungsberechtigten höchstens kostendeckende Ge-
bühren, basierend auf Art und Umfang der beanspruchten Betreuung und 
ihren finanziellen Verhältnissen (Einkommen und Vermögen).

Art. 44 Musikschule
Das Kursangebot und die Kursadministration der Musikschule sind kosten-
pflichtig. Die von der Schulpflege erlassenen Tarife für die Eltern und Erzie-
hungsberechtigten decken höchstens 50 % der anrechenbaren Betriebskos-
ten.

J. Friedhofwesen

Art. 45 Bestattungskosten
1 Die Kostentragung für die Bestattung richtet sich nach dem kantonalen 
Gesundheitsgesetz und der kantonalen Bestattungsverordnung.8) 

2 Die Kosten für die Bestattung von Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz 
in der Gemeinde und für Personen, die vor ihrem Aufenthalt in einem 
 Alters-/Pflegeheim oder einer anderen Gesundheitsinstitution ihren zivil-
rechtlichen Wohnsitz in der Gemeinde hatten, trägt die Gemeinde. 

3 Die Gemeinde kann die Kosten für folgende Leistungen in Rechnung stel-
len:

a) Heimtransport auswärts Verstorbener,
b) zusätzliche Leistungen, die durch besondere Wünsche der anordnungs-

berechtigten Person veranlasst wurden,
c) Bepflanzung und Unterhalt des Grabes,
d) Exhumationen und Urnenversetzungen.

4 Die Kosten für die Bestattung von Personen ohne zivilrechtlichen Wohnsitz 
in der Gemeinde (Auswärtige) werden in Rechnung gestellt. 

5 Die Kosten werden den Auftraggebenden oder, wenn solche fehlen, den 
Erbinnen und Erben in Rechnung gestellt. Die Kosten für den Heimtransport 
können nur den Erbinnen und Erben in Rechnung gestellt werden.

Art. 46 Grabunterhalt und Grabpflege und weitere Leistungen
1 Die Gebühren für Grabunterhalt und Grabpflege werden den Auftrag-
gebenden jährlich in Rechnung gestellt.

2 Zusätzliche Leistungen, die durch besondere Wünsche der anordnungsbe-
rechtigten Person veranlasst werden, sowie Exhumierungen und Urnenver-
setzungen werden den Auftraggebenden nach Aufwand in Rechnung gestellt.

K. Lebensmittelkontrolle

Art. 47 Pilzkontrolle
Die Pilzkontrolle ist gebührenfrei.

L. Polizeiwesen

Art. 48 Gastgewerbepatente
Patente für Gastwirtschaften, Klein- und Mittelverkaufsbetriebe und 
 vor übergehend bestehende Betriebe kosten zwischen CHF 40.00 und 
CHF 1’000.00.

Art. 49 Hinausschieben der Schliessungszeit
1 Für einzelne Bewilligungen für das Hinausschieben der Schliessungszeit 
in Gastwirtschaften werden Gebühren nach Aufwand erhoben. 

2 Für das dauernde Hinausschieben der Schliessungszeit wird eine Gebühr 
nach Aufwand bis CHF 800.00 erhoben.

Art. 50 Abgaben auf gebrannte Wasser
1 Gastwirtschaften sowie Klein- und Mittelverkaufsbetriebe müssen für den 
Ausschank und den Verkauf von gebrannten Wassern eine Abgabe entrich-
ten.

2 Die Abgabe auf gebrannte Wasser richtet sich nach der kantonalen Verord-
nung zum Gastgewerbegesetz.

Art. 51 Hunde
Hundehalterinnen und Hundehalter bezahlen in der Regel für jeden in der 
Gemeinde gehaltenen Hund jährlich gestützt auf das Hundegesetz und die 
Hundeverordnung9) eine Gebühr.

Art. 52 Waffenerwerbscheine
Die Gebühren der Waffenerwerbsscheine werden gestützt auf die eidgenös-
sische Waffengesetzgebung10) erhoben.

Art. 53 Weitere polizeiliche Bewilligungen
Für weitere polizeiliche Bewilligungen werden Gebühren nach Aufwand er-
hoben.

Art. 54 Gemeindepolizei
Für Sonderleistungen der Gemeindepolizei können Kanzleigebühren erhoben 
werden.

M. Nutzung öffentlichen Grundes

Art. 55 Parkgebühren
Für das Parkieren auf öffentlichem Grund werden Gebühren unter Berück-
sichtigung der Zeit der Beanspruchung erhoben. Die Parkierberechtigung 
und die Gebührenhöhe werden in den entsprechenden Reglementen11)  sowie 
dem Gebührenreglement festgelegt.

Art. 56 Gesteigerter Gemeingebrauch/Sondernutzung
Gebühren für den gesteigerten Gemeingebrauch und die Sondernutzung 
werden nach den Vorgaben der Sondergebrauchsverordnung sowie den kom-
munalen Verordnungen und Reglementen12) erhoben.

Art. 57 Marktbetrieb
Für den Marktbetrieb werden Standgebühren nach Art des Marktes und 
nach Platzbeanspruchung erhoben. Auf die Erhebung von Stand- und Platz-
gebühren für den Wochenmarkt kann verzichtet werden.

N. Zivilstandswesen

Art. 58 Zivilstandswesen
Das Zivilstandsamt erhebt Gebühren gemäss der eidgenössischen Verord-
nung über die Gebühren im Zivilstandswesen.13) 

III. Rechtspflege

Art. 59 Rechtspflege
Für Wiedererwägungsgesuche und Neubeurteilungen kann die zuständige 
Behörde eine Spruchgebühr nach ihrem Zeitaufwand und nach der Schwie-
rigkeit des Falls bis höchstens CHF 1’500.00 festsetzen.

Art. 60 Friedensrichter
Der Friedensrichter/die Friedensrichterin erhebt Gebühren gemäss den Re-
gelungen in der Gebührenverordnung des Obergerichts.14) 

Art. 61 Gemeindeammannamt
Das Gemeindeammannamt erhebt Gebühren gemäss der Verordnung über 
die Gebühren der Gemeindeammannämter.15)
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IV. Übergangs- und Schlussbestimmungen

Art. 62 Übergangsbestimmungen
Wer vor dem Inkrafttreten dieser Verordnung eine Leistung veranlasst oder 
verursacht hat, schuldet Gebühren nach bisheriger Regelung.

Art. 63 Inkrafttreten
1 Diese Verordnung tritt nach ihrer Annahme durch die Gemeindeversamm-
lung in Kraft. Der Gemeinderat bestimmt das Datum des Inkrafttretens.

2 Mit Inkrafttreten der neuen Verordnung werden die Bestimmungen der 
Gebührenverordnung der Gemeinde Volketswil vom 1. Dezember 2017 auf-
gehoben.

3 Widersprechende Gebührentarife des Gemeinderates oder einer anderen 
Gemeindebehörde werden auf diesen Zeitpunkt aufgehoben.

ANTRAG

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, den nachstehenden Beschluss zu fassen:

1. Die totalrevidierte Gebührenverordnung der Gemeinde Volketswil wird festgesetzt.

2. Die totalrevidierte Gebührenverordnung der Gemeinde Volketswil tritt am 1. Juli 2026 in Kraft und ersetzt 
die  Gebührenverordnung der Gemeinde Volketswil vom 1. Dezember 2017.

 1) Schulpflege Art. 32, Ziff. 7 und 8 der Gemeindeordnung, Liegenschaftenkommission Art. 47 Ziff. 2
 2) VRG, in Loseblattsammlung des Kantons Zürich, LS 175.2
 3) LS 175.2
 4) IDG, LS 170.4, und IDV, LS 1709.41
 5) KBüG, LS 141.1, KBüV, LS 141.11
 6) KVG, Bundesgesetz über die Krankenversicherung, Systematische Rechtssammlung des Bundes, SR 832.10
 7) KJHV, LS 852.11
 8) GesG, LS 810.1, BesV, LS 818.61
 9) Hundegesetz, LS 554.5, Hundeverordnung, HuV, LS 554.51
10) Waffengesetz, WG, SR 514.54, Waffenverordnung, WV, 514.541
11) Kommunales Reglement über das unbeschränkte Parkieren in Blauen Zonen (Parkkartenreglement) 

und Verordnung über das nächtliche Dauerparkieren auf öffentlichem Grund in der Gemeinde Volketswil
12) Kommunales Reglement zum temporären Plakataushang auf öffentlichem Grund und kommunales Reglement 

über die Benutzung des öffentlichen Grundes 
13) ZStGV, SR 172.042.110
14) GebV OG, LS 211.11
15) GebV GA, LS 281.11
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GEMEINDEVERSAMMLUNG POLITISCHE GEMEINDE UND SCHULGEMEINDE

1. ERLASSE DER GEMEINDE; PERSONALVERORDNUNG 
Genehmigen der totalrevidierten Personalverordnung (PVO) der Gemeinde Volketswil

Referenten:  Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto und 
Schulpräsidentin Raffaela Fehr

BERICHT

1. Ausgangslage

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Volketswil haben an der Urnenabstim-
mung vom 22. September 2024 die neue Gemeindeordnung (Einheitsge-
meinde) deutlich angenommen. Per 1. Juli 2026 tritt die neue Gemeinde-
ordnung und somit die Einheitsgemeinde in Kraft. 

Für die Umsetzung der Einheitsgemeinde wurden unter der Führung einer 
Steuergruppe sechs verschiedene Teilprojektgruppen (Reglemente/Behör-
den, Finanzen, Personal/Verwaltungsorganisation, Liegenschaften, ICT, Be-
treuung/Soziales) mit je klar definierten Aufträgen eingesetzt. Die Gruppen 
wurden paritätisch mit Mitgliedern seitens der Politischen Gemeinde und 
der Schulgemeinde besetzt. 

Die Teilprojektgruppe Personal/Verwaltungsorganisation wurde unter ande-
rem mit der Überprüfung und Erarbeitung der Personalgrundlagen beauf-
tragt. Die Teilprojektgruppe (TP) besteht aus Gemeindepräsident Jean-Phi-
lippe Pinto (Leitung), Schulpräsidentin Raffaela Fehr, Leiterin Dienste 
Vincenza Marino und Gemeindeschreiber Beat Grob. Um effizient eine 
 praxisnahe sowie zeitgemässe Personalverordnung (PVO) zu erhalten, hat 
die TP Personal/Verwaltungsorganisation die Überarbeitung des neuen 
 Regelwerkes an eine interne Arbeitsgruppe delegiert. 

Dieser gehörten an:
a) Schulgemeinde:
 • Vincenza Marino, Leiterin Dienste
 • Julia Mehlisch, Personalbeauftragte Schule
 • Marleen Helbling, Vertreterin Personal
 • Claudia Stöckli; Vertreterin Personal
b) Politische Gemeinde:
 • Beat Grob, Gemeindeschreiber
 •  David Gerig, stv. Gemeindeschreiber/ 

Mirco Blattner, stv. Gemeindeschreiber
 • Ilaria Berti, Vertreterin Personal
 • Bettina Zehnder, Vertreterin Personal

An gesamthaft neun Sitzungen hat die Arbeitsgruppe effizient und konstruktiv 
die neue Personalverordnung (PVO) inkl. Vollzugsbestimmungen zur Personal-
verordnung (VB) erarbeitet. Die beiden Regelwerke wurden von der Rechtsan-
wältin Judith Naef, Zürich, eingehend juristisch geprüft. Ihre Anmerkungen, 
Ergänzungen oder Korrekturen hat die Arbeitsgruppe an ihrer Sitzung vom 
14. Oktober 2025 beraten und die PVO sowie die VB entsprechend bereinigt 
und zuhanden des Gemeinderates sowie der Schulpflege verabschiedet.

2. Erläuterungen

Die heutige geltende PVO stammt aus dem Jahr 2000 und gilt für die Poli-
tische Gemeinde und die Schulgemeinde Volketswil. Nach rund 26 Jahren 
hat sich neben der neuen Gemeindeordnung (Einheitsgemeinde) ohnehin 
eine Totalrevision aufgedrängt.

Die Arbeitsgruppe hatte sich zum Ziel gesetzt, die PVO zeitgemäss, klar und 
leserfreundlich zu verfassen. Auf Wiederholungen des kantonalen Personal-
rechts wurde wo möglich verzichtet. Die neue Verordnung konnte demnach 
schlank und übersichtlich gestaltet werden. Sie beinhaltet gegenüber der 
alten Verordnung mit 80 Artikeln noch deren 64. Es wird darauf hingewie-
sen, dass bei fehlender Regelung in der kommunalen PVO automatisch das 
übergeordnete Recht bzw. das kantonale Personalrecht zur Anwendung 
kommt. 

Für die Arbeitgeberin beinhaltet das neue Regelwerk keine neuen Verpflich-
tungen, ist jedoch klarer und verbindlicher in den Zuständigkeiten ausfor-
muliert. 

Die neue PVO beinhaltet für die Arbeitnehmenden keine Verschlechterungen 
der Anstellungsbedingungen, jedoch ebenso klare Formulierungen bezüglich 
Zuständigkeit, Pflichten und Rechte.

Am 28. Oktober 2025 haben der Gemeinderat und die Schulpflege die neue 
PVO zuhanden der Vernehmlassung beim Personal der Gemeinde und bei 
der Schulgemeinde verabschiedet. Am 21. November 2025 hat die Arbeits-
gruppe dem gesamten Personal die neue PVO sowie die neuen Vollzugsbe-
stimmungen (VB) vorgestellt und die Vernehmlassung gestartet. Die Frist 
lief am 5. Januar 2026 ab. Es ging nur ein Hinweis für die neue PVO und 
zwei Bemerkungen für die VB ein. Diese Hinweise hat die Arbeitsgruppe an 
ihrer Sitzung vom 12. Januar 2026 beraten und in das entsprechende Re-
gelwerk aufgenommen. An der gleichen Sitzung konnte die Arbeitsgruppe 
die PVO sowie die VB zuhanden des Gemeinderates und der Schulpflege 
verabschieden. 

3. Zuständigkeiten

Gemäss Art. 13 Ziff. 1 der heute geltenden Gemeindeordnung liegt die 
Zuständigkeit für den Erlass des Arbeitsverhältnisses der Gemeindeange-
stellten bei der Gemeindeversammlung. 

Die Vollzugsbestimmungen (VB) liegen in der Kompetenz des Gemeinde-
rates gemäss geltender Gemeindeordnung Art. 25.

4. Neue Personalverordnung

Die neue PVO hat der Gemeinderat am 17. Februar 2026 und die Schul-
pflege am 3. Februar 2026 zuhanden der Gemeindeversammlung verab-
schiedet. 

Die neue Personalverordnung wird auf der Website zusätzlich in der synop-
tischen Darstellung (Gegenüberstellung zwischen der bisherigen und der 
neuen Verordnung) aufgeführt. 
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Die neue Personalverordnung sieht wie folgt aus: 

I. Allgemeine Bestimmungen

A. Geltungsbereich

Art. 1 Allgemeines
1 Dieser Verordnung untersteht das Personal der Gemeinde Volketswil.

2 Für das kommunale und das kantonale Fach- und Lehrpersonal und die 
Therapeutinnen und Therapeuten sowie die Schulleitungen der Schule Vol-
ketswil gelten die Bestimmungen des Lehrpersonalrechts des Kantons Zürich.

3 Soweit diese Verordnung nichts Abweichendes regelt, gelten subsidiär die 
Bestimmungen des kantonalen Personalrechts sinngemäss.

Art. 2 Behörden im Nebenamt
Die Gemeindeversammlung erlässt Bestimmungen über die Rechtsbezie-
hungen zwischen der Gemeinde Volketswil und Mitgliedern von Behörden, 
Kommissionen, Angehörigen der Feuerwehr und des Zivilschutzes sowie von 
speziell bezeichneten nebenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären, 
soweit diese nicht in übergeordneten Erlassen geregelt sind.

B. Begriffe

Art. 3 Mitarbeitende
Mitarbeitende sind Personen, die unbefristet oder befristet in einem vollen 
oder teilweisen Pensum bei der Gemeinde Volketswil angestellt sind.

Art. 4 Anstellungsinstanz
1 Der Gemeinderat ist Anstellungsinstanz für das Personal der Gemeinde 
mit Ausnahme der Mitarbeitenden der Abteilung Bildung. Für diese ist die 
Schulpflege Anstellungsinstanz. 

2 Für die Delegation der Anstellungskompetenz gilt das Organisationsregle-
ment des Gemeinderates beziehungsweise der Schulpflege.

C. Personalpolitik 

Art. 5 Grundsätze der Personalpolitik
1 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege bestimmt die Grundsätze der Per-
sonalpolitik und schafft Instrumente zu ihrer Umsetzung, insbesondere sol-
che zur Führung und Förderung des Personals. 

2 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege sorgt für eine stufengerechte Per-
sonalplanung.

D. Gesamtarbeitsverträge

Art. 6 Grundsatz
Der Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen ist ausgeschlossen.

II. Arbeitsverhältnis

A. Grundsätzliches

Art. 7 Rechtsnatur
Das Arbeitsverhältnis ist öffentlich-rechtlich.

Art. 8 Stellenpläne
Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege legt den Stellenplan fest.

B. Begründung

Art. 9 Begründung
1 Das Arbeitsverhältnis wird in der Regel durch eine Verfügung begründet.

2 Lehrverhältnisse werden mit öffentlich-rechtlichem Vertrag nach Berufs-
bildungsgesetz begründet.

3 Das Arbeitsverhältnis kann in weiteren speziellen Fällen wie Praktika, 
Einsatzplätzen oder nebenamtlichen Tätigkeiten durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag begründet werden. Dieser kann hinsichtlich des Lohnes, der Arbeits-
zeit, der Ferien sowie der Beendigung des Arbeitsverhältnisses von den 
allgemein gültigen Regelungen abweichen.

Art. 10 Stellenausschreibungen
Offene Stellen sind in der Regel öffentlich auszuschreiben. Auf die Aus-
schreibung kann verzichtet werden, wenn die Stelle auf dem Berufungsweg 
besetzt wird.

C. Dauer

Art. 11 Im Allgemeinen
1 Das Arbeitsverhältnis wird in der Regel unbefristet mit der Möglichkeit der 
Kündigung begründet.

2 Befristete Arbeitsverhältnisse sind grundsätzlich für längstens zwei Jahre 
zulässig. Befristete Arbeitsverhältnisse enden ohne vorherige Ankündigung 
mit Ablauf der befristeten Anstellung.

3 Alle dieser Verordnung unterstehenden Arbeitsverhältnisse, ungeachtet 
des Beschäftigungsgrades, werden für die Berechnung der Dienstjahre be-
rücksichtigt.

Art. 12 Probezeit
1 Die ersten drei Monate des Arbeitsverhältnisses gelten in der Regel als 
Probezeit.

2 Bei befristeten Anstellungsverhältnissen gilt eine Probezeit von drei Mo-
naten, es sei denn, dass etwas anderes vereinbart wird.

3 Während der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist beidseitig sieben 
Tage.

4 Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit infolge Krankheit, Unfall 
oder Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht wird die Probezeit entsprechend 
verlängert.

D. Änderung des Arbeitsverhältnisses

Art. 13 Versetzung und Zuweisung anderer Arbeit
1 Erfordern es die betrieblichen Bedürfnisse oder der wirtschaftliche Perso-
naleinsatz, können Mitarbeitende an einen anderen Arbeitsplatz versetzt 
oder es können ihnen andere Tätigkeit zugewiesen werden.

2 Auf die Zumutbarkeit, die Ausbildung, die Eignung und die persönlichen 
Verhältnisse ist dabei so weit als möglich Rücksicht zu nehmen. Der Lohn 
wird nach einer Frist, die der Dauer der Kündigungsfrist entspricht, an die 
neue Funktion angepasst.

E. Beendigung

Art. 14 Beendigungsgründe
Das unbefristete oder befristete Arbeitsverhältnis endet durch:
a) Kündigung,
b) Ablauf einer befristeten Anstellung,
c) fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen,
d) Auflösung in gegenseitigem Einvernehmen, 
e) Entlassung invaliditätshalber,
f) Altersrücktritt,
g) Entlassung altershalber,

Freitag, 8. Mai 202638
Volketswiler Nachrichten



Die neue Personalverordnung sieht wie folgt aus: 

I. Allgemeine Bestimmungen

A. Geltungsbereich

Art. 1 Allgemeines
1 Dieser Verordnung untersteht das Personal der Gemeinde Volketswil.

2 Für das kommunale und das kantonale Fach- und Lehrpersonal und die 
Therapeutinnen und Therapeuten sowie die Schulleitungen der Schule Vol-
ketswil gelten die Bestimmungen des Lehrpersonalrechts des Kantons Zürich.

3 Soweit diese Verordnung nichts Abweichendes regelt, gelten subsidiär die 
Bestimmungen des kantonalen Personalrechts sinngemäss.

Art. 2 Behörden im Nebenamt
Die Gemeindeversammlung erlässt Bestimmungen über die Rechtsbezie-
hungen zwischen der Gemeinde Volketswil und Mitgliedern von Behörden, 
Kommissionen, Angehörigen der Feuerwehr und des Zivilschutzes sowie von 
speziell bezeichneten nebenamtlichen Funktionärinnen und Funktionären, 
soweit diese nicht in übergeordneten Erlassen geregelt sind.

B. Begriffe

Art. 3 Mitarbeitende
Mitarbeitende sind Personen, die unbefristet oder befristet in einem vollen 
oder teilweisen Pensum bei der Gemeinde Volketswil angestellt sind.

Art. 4 Anstellungsinstanz
1 Der Gemeinderat ist Anstellungsinstanz für das Personal der Gemeinde 
mit Ausnahme der Mitarbeitenden der Abteilung Bildung. Für diese ist die 
Schulpflege Anstellungsinstanz. 

2 Für die Delegation der Anstellungskompetenz gilt das Organisationsregle-
ment des Gemeinderates beziehungsweise der Schulpflege.

C. Personalpolitik 

Art. 5 Grundsätze der Personalpolitik
1 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege bestimmt die Grundsätze der Per-
sonalpolitik und schafft Instrumente zu ihrer Umsetzung, insbesondere sol-
che zur Führung und Förderung des Personals. 

2 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege sorgt für eine stufengerechte Per-
sonalplanung.

D. Gesamtarbeitsverträge

Art. 6 Grundsatz
Der Abschluss von Gesamtarbeitsverträgen ist ausgeschlossen.

II. Arbeitsverhältnis

A. Grundsätzliches

Art. 7 Rechtsnatur
Das Arbeitsverhältnis ist öffentlich-rechtlich.

Art. 8 Stellenpläne
Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege legt den Stellenplan fest.

B. Begründung

Art. 9 Begründung
1 Das Arbeitsverhältnis wird in der Regel durch eine Verfügung begründet.

2 Lehrverhältnisse werden mit öffentlich-rechtlichem Vertrag nach Berufs-
bildungsgesetz begründet.

3 Das Arbeitsverhältnis kann in weiteren speziellen Fällen wie Praktika, 
Einsatzplätzen oder nebenamtlichen Tätigkeiten durch öffentlich-rechtlichen 
Vertrag begründet werden. Dieser kann hinsichtlich des Lohnes, der Arbeits-
zeit, der Ferien sowie der Beendigung des Arbeitsverhältnisses von den 
allgemein gültigen Regelungen abweichen.

Art. 10 Stellenausschreibungen
Offene Stellen sind in der Regel öffentlich auszuschreiben. Auf die Aus-
schreibung kann verzichtet werden, wenn die Stelle auf dem Berufungsweg 
besetzt wird.

C. Dauer

Art. 11 Im Allgemeinen
1 Das Arbeitsverhältnis wird in der Regel unbefristet mit der Möglichkeit der 
Kündigung begründet.

2 Befristete Arbeitsverhältnisse sind grundsätzlich für längstens zwei Jahre 
zulässig. Befristete Arbeitsverhältnisse enden ohne vorherige Ankündigung 
mit Ablauf der befristeten Anstellung.

3 Alle dieser Verordnung unterstehenden Arbeitsverhältnisse, ungeachtet 
des Beschäftigungsgrades, werden für die Berechnung der Dienstjahre be-
rücksichtigt.

Art. 12 Probezeit
1 Die ersten drei Monate des Arbeitsverhältnisses gelten in der Regel als 
Probezeit.

2 Bei befristeten Anstellungsverhältnissen gilt eine Probezeit von drei Mo-
naten, es sei denn, dass etwas anderes vereinbart wird.

3 Während der Probezeit beträgt die Kündigungsfrist beidseitig sieben 
Tage.

4 Bei einer effektiven Verkürzung der Probezeit infolge Krankheit, Unfall 
oder Erfüllung einer gesetzlichen Pflicht wird die Probezeit entsprechend 
verlängert.

D. Änderung des Arbeitsverhältnisses

Art. 13 Versetzung und Zuweisung anderer Arbeit
1 Erfordern es die betrieblichen Bedürfnisse oder der wirtschaftliche Perso-
naleinsatz, können Mitarbeitende an einen anderen Arbeitsplatz versetzt 
oder es können ihnen andere Tätigkeit zugewiesen werden.

2 Auf die Zumutbarkeit, die Ausbildung, die Eignung und die persönlichen 
Verhältnisse ist dabei so weit als möglich Rücksicht zu nehmen. Der Lohn 
wird nach einer Frist, die der Dauer der Kündigungsfrist entspricht, an die 
neue Funktion angepasst.

E. Beendigung

Art. 14 Beendigungsgründe
Das unbefristete oder befristete Arbeitsverhältnis endet durch:
a) Kündigung,
b) Ablauf einer befristeten Anstellung,
c) fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen,
d) Auflösung in gegenseitigem Einvernehmen, 
e) Entlassung invaliditätshalber,
f) Altersrücktritt,
g) Entlassung altershalber,
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h) Erreichen der Altersgrenze,
i) Tod,
j) Verzicht auf Wiederwahl oder Nichtwiederwahl bei Ablauf der Amtsdauer 

sowie Entlassung auf eigenes Gesuch bei auf Amtsdauer gewählten An-
gestellten.

Art. 15 Kündigung (Frist, Termin, Form)
1 Die Frist für die Kündigung des unbefristeten oder befristeten Arbeitsver-
hältnisses nach Ablauf der Probezeit beträgt drei Monate.

2 Vorbehalten bleibt im Einzelfall die Abkürzung oder die Verlängerung der 
Kündigungsfrist im gegenseitigen Einvernehmen.

3 Das Arbeitsverhältnis wird in der Regel auf Ende eines Monats beendet.

Art. 16 Kündigungsschutz
1 Die Kündigung wird durch die Anstellungsinstanz schriftlich mitgeteilt. 
Innert zehn Tagen nach Mitteilung kann die Mitarbeiterin oder der Mitarbei-
ter schriftlich eine Begründung der Kündigung verlangen, andernfalls wird 
das Recht auf Anfechtung verwirkt. In der Kündigung ist auf den Begrün-
dungsanspruch und die Verwirkungsfolge hinzuweisen.

2 Innert dreissig Tagen ab schriftlicher Begründung der Kündigung kann 
beim Gemeinderat beziehungsweise bei der Schulpflege ein Gesuch um 
Neubeurteilung gestellt werden, sofern dieser oder diese den Erstentscheid 
nicht gefällt hat.

3 Die Kündigung durch die Gemeinde darf nicht missbräuchlich nach den 
Bestimmungen des Obligationenrechts sein und setzt einen sachlich zurei-
chenden Grund voraus.

4 Erweist sich die Kündigung als missbräuchlich oder sachlich nicht gerecht-
fertigt und wird die Mitarbeiterin oder der Mitarbeiter nicht wieder einge-
stellt, so bemisst sich die Entschädigung nach den Bestimmungen des 
Obligationenrechts über die missbräuchliche Kündigung. Die Ausrichtung 
einer Abfindung bleibt vorbehalten.

Art. 17 Kündigung im Zusammenhang mit der Leistung und dem Verhalten
1 Bevor die Anstellungsinstanz eine Kündigung aufgrund mangelnder Leis-
tung oder unbefriedigenden Verhaltens ausspricht, kann sie dem oder der 
Mitarbeitenden eine angemessene Bewährungsfrist von längstens drei Mo-
naten einräumen.

2 Vorwürfe, die zu einer Kündigung Anlass geben, müssen durch eine Mit-
arbeitendenbeurteilung, schriftliche Abmahnungen oder ein schriftlich pro-
tokolliertes Mitarbeitendengespräch belegt werden.

Art. 18 Kündigung zur Unzeit
1 Tatbestand und Rechtsfolgen der Kündigung zur Unzeit richten sich nach 
den Bestimmungen des Obligationenrechts.

2 Eine fortgesetzte Kündigungsfrist verlängert sich bis zum nächstfolgenden 
Monatsende. 

Art. 19 Fristlose Auflösung aus wichtigen Gründen
1 Das Arbeitsverhältnis kann aus wichtigen Gründen beidseitig ohne Einhal-
tung von Fristen jederzeit aufgelöst werden. Die Auflösung erfolgt schriftlich 
und mit Begründung.

2 Als wichtiger Grund gilt jeder Umstand, bei dessen Vorhandensein nach Treu 
und Glauben die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nicht zumutbar ist.

3 Bei vom Volk gewählten Mitarbeitenden ist die Aufsichtsbehörde zustän-
dig.

4 Tatbestand und Rechtsfolgen der fristlosen Auflösung richten sich nach 
den Bestimmungen des Obligationenrechts.

Art. 20 Angestellte auf Amtsdauer
1 Das Arbeitsverhältnis der auf Amtsdauer gewählten Angestellten endigt 
mit dem Tag des Ablaufs der Amtsdauer.

2 Die Angestellten können auf ihr Gesuch hin auch während der Amtsdauer 
mit einer Frist von sechs Monaten auf das Ende eines Monats entlassen 
werden, wenn dadurch nicht wesentliche Interessen der Gemeinde beein-
trächtigt werden. Die Wahl- oder Aufsichtsbehörde kann dem Entlassungs-
gesuch auf eine kürzere Frist entsprechen.

Art. 21 Beendigung im gegenseitigen Einvernehmen
Das Arbeitsverhältnis kann im gegenseitigen Einvernehmen abweichend von 
den Bestimmungen dieser Verordnung beendet werden.

Art. 22 Entlassung invaliditätshalber
1 Der Gemeinderat entscheidet über die Entlassung invaliditätshalber.

2 Für das Verfahren gelten die Bestimmungen des Kantons.

Art. 23 Altersrücktritt
1 Mitarbeitende scheiden in der Regel spätestens auf das Ende des Monats, 
in welchem sie das ordentliche Rentenalter erreichen, aus dem Dienst aus. 

2 Angestellte können nach Erreichen der Altersgrenze gemäss Personalge-
setz für längstens ein Jahr befristet wiederangestellt werden, wenn die 
dienstlichen Verhältnisse es erfordern. In begründeten Fällen kann die be-
fristete Anstellung jeweils um ein Jahr verlängert werden. Anstellung und 
Verlängerung bedürfen der Zustimmung des Gemeinderates bzw. der Schul-
pflege.

Art. 24  Leistung bei Beendigung infolge Invalidität, Entlassung altershalber, 
Altersrücktritt und Tod

Die Leistungen richten sich nach den Bestimmungen über die Versicherun-
gen des Gemeindepersonals.

Art. 25 Abfindung
Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege kann in Härtefällen eine Abfindung 
von maximal sechs Monatslöhnen ausrichten, sofern der Mitarbeitende min-
destens 50-jährig ist und wenigstens zehn Dienstjahre aufweist. Bei drohen-
der Notlage kann eine Abfindung bereits vor dieser Altersgrenze oder bei 
weniger Dienstjahren ausgerichtet werden. Für die kantonal angestellten 
Lehrpersonen bleibt das kantonale Recht anwendbar.

III. Rechte und Pflichten der Mitarbeitenden

A. Rechte

Art. 26 Schutz der Persönlichkeit
1 Die Gemeinde achtet die Persönlichkeit der Mitarbeitenden und schützt 
sie. Sie nimmt auf deren Gesundheit gebührend Rücksicht.

2 Sie trifft die zum Schutz von Leben, Gesundheit und persönlicher Inte-
grität ihrer Mitarbeitenden erforderlichen Massnahmen.
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Art. 27 Lohn
1 Der Lohn bildet das Entgelt für die gesamte Tätigkeit.

2 Die Besoldung des Personals wird durch die Anstellungsinstanz im Rah-
men der Lohnklassen des Kantons Zürich festgelegt.

3 Der Lohn berücksichtigt die mit der Funktion verbundenen Anforderungen, 
die individuellen Leistungen, das Verhalten am Arbeitsplatz und die persön-
lichen Erfahrungen sowie vergleichbare Richtpositionen beim Kanton und 
bei anderen Gemeinden.

4 Die Mitarbeitenden haben für die zu ihren Pflichten gehörenden Verrich-
tungen keinen Anspruch auf Gebührenanteile, Taggelder und sonstige Ent-
schädigungen. Solche Leistungen fallen in die Gemeindekasse.

5 Für die Dauer der Kündigungsfrist ist in der Regel der bisherige Lohn 
beizubehalten.

Art. 28 Auszahlung des Jahreslohnes
1 Der Jahreslohn wird in 13 gleichen Teilen ausbezahlt, 12 davon monatlich.

2 Bei Ein- oder Austritt im Laufe des Jahres wird der 13. Monatslohn an-
teilsmässig ausbezahlt.

Art. 29 Einreihungsplan
Die Stellen werden vom Gemeinderat bzw. von der Schulpflege entspre-
chend ihren Anforderungen wie Aufgaben, Verantwortung, Führung, Kompe-
tenzen den kantonalen Lohnklassen zugeordnet.

Art. 30 Leistungsklassen
Es gelten jeweils die beiden nächsthöheren Lohnklassen des Einreihungs-
planes als erste und zweite Leistungsklasse.

Art. 31 Generelle Lohnanpassungen
Der Gemeinderat bestimmt, ob die Beschlüsse des Regierungsrates über 
Teuerungszulagen, Reallohnerhöhungen oder Lohnreduktionen auch für das 
Personal der Gemeinde gelten.

Art. 32 Individuelle Lohnanpassung
Über individuelle Lohnerhöhungen und -rückstufungen entscheidet der Ge-
meinderat bzw. die Schulpflege aufgrund regelmässiger Mitarbeitendenge-
spräche und der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde.

Art. 33 Einmalzulagen/Anreize
Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege kann besondere Leistungen mit einer 
Einmalzulage oder anderen Vergütungen würdigen.

Art. 34 Naturalleistungen
1 Der Gegenwert von Naturalleistungen für die Mitarbeitenden kann mit der 
Lohnzahlung verrechnet werden. 

2 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege setzt den Abzug unter Berücksich-
tigung der Verhältnisse fest.

Art. 35 Lohnberechnung bei Teilzeitverhältnissen
1 Sofern kein Stundenlohn vereinbart ist, richtet sich die Höhe des Lohnes 
und sämtlicher Zulagen nach dem Grad der Beschäftigung.

2 Für Teilzeitmitarbeitende bis 20 Anstellungsprozent kann der Gemeinderat 
bzw. die Schulpflege pauschale Entschädigungen festlegen, in denen Ent-
schädigungen für bezahlten Urlaub, Ferien, Freitage oder Dienstaltersge-
schenke eingerechnet sind.

Art. 36 Zulagen
Sozialzulagen und Dienstaltersgeschenke werden den Mitarbeitenden im 
gleichen Umfang gewährt, wie sie der Kanton Zürich für das Staatspersonal 
ausrichtet.

Art. 37 Ersatz von Auslagen
Die notwendigen Auslagen für dienstliche Verrichtungen werden den Mit-
arbeitenden ersetzt.

Art. 38 Mitarbeiterbeurteilungen
Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf eine regelmässige Beurteilung von 
Leistung und Verhalten.

Art. 39 Zeugnis
1 Die Mitarbeitenden können jederzeit ein Zeugnis verlangen, das über die 
Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über ihre Leistungen und ihr 
Verhalten Auskunft gibt.

2 Auf besonderes Verlangen der Mitarbeitenden hat sich das Zeugnis, im 
Sinne einer Arbeitsbestätigung, auf Angaben über die Art und Dauer des 
Arbeitsverhältnisses zu beschränken.

Art. 40 Mitsprache
Vor dem Erlass und vor der Änderung von wesentlichen Bestimmungen des 
Personalwesens steht dem betroffenen Personal das Recht auf Vernehmlas-
sung zu.

B. Pflichten

Art. 41 Grundsatz
Die Mitarbeitenden haben sich rechtmässig zu verhalten, die Rechte und 
Freiheiten des Volkes zu achten, die ihnen übertragenen Aufgaben persön-
lich, sorgfältig, gewissenhaft und wirtschaftlich auszuführen und die Inte-
ressen der Gemeinde in guten Treuen zu wahren.

Art. 42 Annahme von Geschenken
1 Mitarbeitende dürfen keine Geschenke oder andere Vergünstigungen, die 
im Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Stellung stehen oder stehen könn-
ten, für sich oder andere annehmen oder sich versprechen lassen.

2 Ausgenommen sind Höflichkeitsgeschenke von geringem Wert.

Art. 43 Verschwiegenheitspflicht und Ausstandspflicht
1 Die Mitarbeitenden sind zur Verschwiegenheit über dienstliche Angelegen-
heiten verpflichtet, die ihrer Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift 
geheim zu halten sind.

2 Diese Verpflichtung bleibt nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
stehen.

3 Die Ausstandspflicht richtet sich nach den übergeordneten gesetzlichen 
Vorgaben.

Art. 44 Arbeitszeit
1 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege regelt die Arbeitszeit, deren Eintei-
lung und die Ruhetage.

2 Die Mitarbeitenden können auch ausserhalb der ordentlichen Dienstzeit 
und über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus in Anspruch genommen werden, 
wenn es der Dienst erfordert und soweit es zumutbar ist.
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Art. 27 Lohn
1 Der Lohn bildet das Entgelt für die gesamte Tätigkeit.

2 Die Besoldung des Personals wird durch die Anstellungsinstanz im Rah-
men der Lohnklassen des Kantons Zürich festgelegt.

3 Der Lohn berücksichtigt die mit der Funktion verbundenen Anforderungen, 
die individuellen Leistungen, das Verhalten am Arbeitsplatz und die persön-
lichen Erfahrungen sowie vergleichbare Richtpositionen beim Kanton und 
bei anderen Gemeinden.

4 Die Mitarbeitenden haben für die zu ihren Pflichten gehörenden Verrich-
tungen keinen Anspruch auf Gebührenanteile, Taggelder und sonstige Ent-
schädigungen. Solche Leistungen fallen in die Gemeindekasse.

5 Für die Dauer der Kündigungsfrist ist in der Regel der bisherige Lohn 
beizubehalten.

Art. 28 Auszahlung des Jahreslohnes
1 Der Jahreslohn wird in 13 gleichen Teilen ausbezahlt, 12 davon monatlich.

2 Bei Ein- oder Austritt im Laufe des Jahres wird der 13. Monatslohn an-
teilsmässig ausbezahlt.

Art. 29 Einreihungsplan
Die Stellen werden vom Gemeinderat bzw. von der Schulpflege entspre-
chend ihren Anforderungen wie Aufgaben, Verantwortung, Führung, Kompe-
tenzen den kantonalen Lohnklassen zugeordnet.

Art. 30 Leistungsklassen
Es gelten jeweils die beiden nächsthöheren Lohnklassen des Einreihungs-
planes als erste und zweite Leistungsklasse.

Art. 31 Generelle Lohnanpassungen
Der Gemeinderat bestimmt, ob die Beschlüsse des Regierungsrates über 
Teuerungszulagen, Reallohnerhöhungen oder Lohnreduktionen auch für das 
Personal der Gemeinde gelten.

Art. 32 Individuelle Lohnanpassung
Über individuelle Lohnerhöhungen und -rückstufungen entscheidet der Ge-
meinderat bzw. die Schulpflege aufgrund regelmässiger Mitarbeitendenge-
spräche und der finanziellen Möglichkeiten der Gemeinde.

Art. 33 Einmalzulagen/Anreize
Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege kann besondere Leistungen mit einer 
Einmalzulage oder anderen Vergütungen würdigen.

Art. 34 Naturalleistungen
1 Der Gegenwert von Naturalleistungen für die Mitarbeitenden kann mit der 
Lohnzahlung verrechnet werden. 

2 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege setzt den Abzug unter Berücksich-
tigung der Verhältnisse fest.

Art. 35 Lohnberechnung bei Teilzeitverhältnissen
1 Sofern kein Stundenlohn vereinbart ist, richtet sich die Höhe des Lohnes 
und sämtlicher Zulagen nach dem Grad der Beschäftigung.

2 Für Teilzeitmitarbeitende bis 20 Anstellungsprozent kann der Gemeinderat 
bzw. die Schulpflege pauschale Entschädigungen festlegen, in denen Ent-
schädigungen für bezahlten Urlaub, Ferien, Freitage oder Dienstaltersge-
schenke eingerechnet sind.

Art. 36 Zulagen
Sozialzulagen und Dienstaltersgeschenke werden den Mitarbeitenden im 
gleichen Umfang gewährt, wie sie der Kanton Zürich für das Staatspersonal 
ausrichtet.

Art. 37 Ersatz von Auslagen
Die notwendigen Auslagen für dienstliche Verrichtungen werden den Mit-
arbeitenden ersetzt.

Art. 38 Mitarbeiterbeurteilungen
Die Mitarbeitenden haben Anspruch auf eine regelmässige Beurteilung von 
Leistung und Verhalten.

Art. 39 Zeugnis
1 Die Mitarbeitenden können jederzeit ein Zeugnis verlangen, das über die 
Art und Dauer des Arbeitsverhältnisses sowie über ihre Leistungen und ihr 
Verhalten Auskunft gibt.

2 Auf besonderes Verlangen der Mitarbeitenden hat sich das Zeugnis, im 
Sinne einer Arbeitsbestätigung, auf Angaben über die Art und Dauer des 
Arbeitsverhältnisses zu beschränken.

Art. 40 Mitsprache
Vor dem Erlass und vor der Änderung von wesentlichen Bestimmungen des 
Personalwesens steht dem betroffenen Personal das Recht auf Vernehmlas-
sung zu.

B. Pflichten

Art. 41 Grundsatz
Die Mitarbeitenden haben sich rechtmässig zu verhalten, die Rechte und 
Freiheiten des Volkes zu achten, die ihnen übertragenen Aufgaben persön-
lich, sorgfältig, gewissenhaft und wirtschaftlich auszuführen und die Inte-
ressen der Gemeinde in guten Treuen zu wahren.

Art. 42 Annahme von Geschenken
1 Mitarbeitende dürfen keine Geschenke oder andere Vergünstigungen, die 
im Zusammenhang mit ihrer dienstlichen Stellung stehen oder stehen könn-
ten, für sich oder andere annehmen oder sich versprechen lassen.

2 Ausgenommen sind Höflichkeitsgeschenke von geringem Wert.

Art. 43 Verschwiegenheitspflicht und Ausstandspflicht
1 Die Mitarbeitenden sind zur Verschwiegenheit über dienstliche Angelegen-
heiten verpflichtet, die ihrer Natur nach oder gemäss besonderer Vorschrift 
geheim zu halten sind.

2 Diese Verpflichtung bleibt nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses be-
stehen.

3 Die Ausstandspflicht richtet sich nach den übergeordneten gesetzlichen 
Vorgaben.

Art. 44 Arbeitszeit
1 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege regelt die Arbeitszeit, deren Eintei-
lung und die Ruhetage.

2 Die Mitarbeitenden können auch ausserhalb der ordentlichen Dienstzeit 
und über die vereinbarte Arbeitszeit hinaus in Anspruch genommen werden, 
wenn es der Dienst erfordert und soweit es zumutbar ist.
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3 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege regelt den Anspruch auf den Aus-
gleich oder die Vergütung von Überzeit, Nacht-, Sonntags- und Pikettdienst.

4 Die Teilnahme von Mitarbeitenden an Streiks oder Demonstrationen gilt 
nicht als Arbeitszeit.

Art. 45 Nebenbeschäftigung
1 Die Ausübung einer Nebenbeschäftigung ist nur zulässig, wenn sie die 
amtliche Aufgabenerfüllung nicht beeinträchtigt und mit der dienstlichen 
Stellung vereinbar ist. Über bestehende oder beabsichtigte Nebenbeschäf-
tigungen ist die Anstellungsinstanz im Voraus zu orientieren.

2 Eine Bewilligung der Anstellungsinstanz ist erforderlich, sofern vereinbar-
te Arbeitszeit beansprucht wird oder wenn Zweifel bestehen, ob die Neben-
beschäftigung mit Abs. 1 vereinbar ist.

3 Die Bewilligung kann mit Auflagen zur Kompensation beanspruchter 
 Arbeitszeit verbunden sein.

Art. 46 Öffentliche Ämter
1 Mitarbeitende, die sich um ein öffentliches Amt bewerben wollen, melden 
dies der vorgesetzten Stelle. Eine Bewilligung der Anstellungsinstanz ist 
erforderlich, sofern vereinbarte Arbeitszeit beansprucht wird. Vorbehalten 
bleiben Ämter mit Amtszwang.

2 Die Bewilligung kann mit Auflagen zur Kompensation beanspruchter Ar-
beitszeit oder zur Abgabe von Nebeneinnahmen verbunden werden.

Art. 47 Vertrauensärztliche Untersuchung
Die Mitarbeitenden können in begründeten Fällen verpflichtet werden, sich 
einer vertrauensärztlichen Untersuchung zu unterziehen.

C. Ferien, Urlaub, Abwesenheiten

Art. 48 Arbeitsfreie Tage
1 Der Gemeinderat bezeichnet die arbeitsfreien Tage.

2 Wer aus betrieblichen Gründen an arbeitsfreien Tagen arbeiten muss, hat 
Anspruch auf Ausgleich durch Freizeit von gleicher Dauer.

Art. 49 Ferien
Der Ferienanspruch richtet sich nach kantonalem Recht.

Art. 50 Urlaub
Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege regelt die Gewährung von bezahltem 
und unbezahltem Urlaub.

Art. 51 Abwesenheit wegen Krankheit und Unfall
1 Wer aus gesundheitlichen Gründen an der Arbeit verhindert ist, hat dies 
der vorgesetzten Stelle unverzüglich zu melden. Der Gemeinderat bzw. die 
Schulpflege regelt die Pflicht zur Einreichung von ärztlichen Zeugnissen.

2 Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege kann Vorschriften über die weiteren 
Pflichten der Mitarbeitenden bei Arbeitsunfähigkeit infolge von Krankheit 
oder Unfall, über die Betreuung und Kontrolle sowie über das Verfahren bei 
Krankmeldung erlassen. Sie können eine Pflicht zur Teilnahme an einem 
Case-Management festlegen.

Art. 52 Abwesenheit wegen Militär-, Zivilschutzdienst etc.
Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege bezeichnet die freiwilligen Dienstleis-
tungen, die dem obligatorischen Militär-, Zivilschutz- und Zivildienst gleich-
gestellt sind.

IV. Personalakten und Datenschutz

Art. 53 Datenschutz
Der Datenschutz richtet sich nach dem übergeordneten Recht.

V. Versicherungen

Art. 54 Krankentaggeld- und Unfallversicherung
1 Die Mitarbeitenden werden im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen 
gegen Berufs- und Nichtberufsunfälle versichert. Der Gemeinderat legt den 
Anteil der Mitarbeitenden an der Prämie für Nichtberufsunfälle fest.

2 Der Gemeinderat kann eine Krankentaggeldversicherung abschliessen. Er 
legt den Anteil der Mitarbeitenden an den Prämien fest. Die Gemeinde 
übernimmt mindestens die Hälfte der Prämien.

Art. 55 Lohn bei unverschuldeter Arbeitsverhinderung
Der Gemeinderat bzw. die Schulpflege regelt die Lohnfortzahlung bei Ver-
hinderung an der Arbeit durch Krankheit, Unfall, Schwangerschaft, Mutter-
schaft, Vaterschaft und Betreuung eines wegen Krankheit oder Unfall 
schwer beeinträchtigten Kindes.

Art. 56 Pensionskasse
1 Die Mitarbeitenden werden zumindest im Umfang gemäss dem Bundes-
gesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVG) bei einer anerkannten Vorsorgeeinrichtung versichert.

2 Der Gemeinderat ist für den Abschluss des Anschlussvertrages sowie die 
Vertragsbedingungen zuständig.

3 Die Mitwirkungsrechte des Personals nach dem Bundesgesetz über die 
berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) werden ge-
währleistet.

VI. Vom Volk gewählte Beamte

Art. 57 Friedensrichterin/Friedensrichter
Die Besoldung der Friedensrichterin/des Friedensrichters wird durch den 
Gemeinderat festgesetzt. Soweit übergeordnetes Recht nichts anderes re-
gelt, gelten weiter die Bestimmungen dieser Verordnung.

VII. Rechtsschutz

Art. 58 Rechtsmittelbelehrung
Personalrechtliche Anordnungen sind mit einer Rechtsmittelbelehrung zu 
versehen.

Art. 59 Anhörungsrecht
1 Die Mitarbeitenden sind vor Erlass einer sie belastenden Verfügung anzu-
hören.

2 Von der vorgängigen Anhörung kann abgesehen werden, wenn ein soforti-
ger Entscheid im öffentlichen Interesse notwendig ist. Die Anhörung ist so 
bald wie möglich nachzuholen.
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Art. 60 Rechtsmittel
1 Die Mitarbeitenden können innert 30 Tagen gegen Anordnungen der Ge-
meindeschreiberin oder des Gemeindeschreibers beim Gemeinderat  einen 
Antrag auf Neubeurteilung stellen. Im Falle einer Kompetenzdelegation 
durch die Schulpflege kann gegen Entscheide der zuständigen Stelle bei der 
Schulpflege ein Antrag auf Neubeurteilung gestellt werden.

2 Im Übrigen gelten für den Weiterzug personalrechtlicher Entscheidungen 
das Gemeindegesetz (§ 170 ff.) sowie das Verwaltungsrechtspflegegesetz.

Art. 61 Schutz vor ungerechtfertigten Angriffen
1 Die Gemeinde schützt ihre Mitarbeitenden vor ungerechtfertigten Angrif-
fen und Ansprüchen.

2 Der Gemeinderat regelt die volle oder teilweise Übernahme der Kosten für 
den Rechtsschutz der Mitarbeitenden, wenn diese im Zusammenhang mit 
der Ausübung ihres Dienstes auf dem Rechtsweg belangt werden oder wenn 
sich zur Wahrung ihrer Rechte gegenüber Dritten die Beschreitung des 
Rechtsweges als notwendig erweist.

VIII. Schlussbestimmungen

Art. 62 Vollzug
Der Gemeinderat erlässt die erforderlichen Vorschriften für den Vollzug die-
ser Verordnung.

Art. 63 Übergangsbestimmungen
1 Für alle beim Inkrafttreten dieser Verordnung bestehenden Arbeitsverhält-
nisse gelten ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens deren Bestimmungen, 
Ausführungserlasse eingeschlossen.

2 Für Arbeitsverhältnisse, die beim Inkrafttreten dieser Verordnung bereits 
gekündigt, aber noch nicht aufgelöst sind, gilt bisheriges Recht.

Art. 64 Inkraftsetzung, Aufhebung der früheren Verordnung
1 Diese Verordnung tritt per 1. Juli 2026 in Kraft.

2 Auf den gleichen Zeitpunkt wird die Personalverordnung vom 16. Juni 
2000 aufgehoben.

5. Schlussbemerkungen

Mit der neuen PVO erhält die Gemeinde Volketswil einerseits eine der neuen 
Einheitsgemeinde entsprechende und anderseits eine zeitgemässe und 
rechtlich auf den neusten Stand gebrachte Verordnung. Die PVO bildet die 
Grundlage zum Anstellungsverhältnis aller kommunal angestellten Mitarbei-
tenden mit der Gemeinde Volketswil. 

ANTRAG

Der Gemeinderat und die Schulpflege beantragen der Gemeindeversammlung, den nachstehenden Beschluss zu fassen:

1. Die totalrevidierte Personalverordnung der Gemeinde Volketswil wird genehmigt.

2. Die neue Personalverordnung der Gemeinde Volketswil tritt per 1. Juli 2026 in Kraft.
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2.  ERLASSE DER GEMEINDE; VERORDNUNG ÜBER DIE ENTSCHÄDIGUNG DER BEHÖRDEN UND KOMMISSIONEN 
Genehmigen der totalrevidierten Verordnung über die Entschädigung der Behörden und Kommissionen

Referenten:  Gemeindepräsident Jean-Philippe Pinto und 
Schulpräsidentin Raffaela Fehr

BERICHT

1. Ausgangslage

Die Stimmberechtigten der Gemeinde Volketswil haben an der Urnenabstim-
mung vom 22. September 2024 die neue Gemeindeordnung (Einheitsge-
meinde) deutlich angenommen. Per 1. Juli 2026 tritt die neue Gemeinde-
ordnung und somit die Einheitsgemeinde in Kraft. 

Die heute gültige Verordnung über die Entschädigung der Behörden und 
Kommissionen der Politischen Gemeinde wurde von der Gemeindeversamm-
lung am 26. März 2010 festgesetzt und trat per 1. Mai 2010 in Kraft. 

Die Entschädigungen der Schulpflege wurden gestützt auf die Schulgemein-
deordnung vom 8. Februar 2006 sowie deren Teilrevision, welche auf die 
Amtsperiode 2010–2014 in Kraft trat, festgelegt. Grundlage bildet zudem 
das von der Schulgemeindeversammlung am 1. Dezember 2006 beschlos-
sene Kostendach von CHF 360’000.00. Seit dem 1. Januar 2014 sind die 
Entschädigungen in einem entsprechenden Reglement geregelt, das zuletzt 
am 27. Januar 2025 revidiert wurde.

Mit der Einführung der Einheitsgemeinde per 1. Juli 2026 ist es erforder-
lich, die beiden bisherigen Erlasse über die Entschädigung der Behörden 
der Politischen Gemeinde und der Schulgemeinde in einer einheitlichen 
Verordnung zusammenzuführen.

In einer Projektgruppe, welche paritätisch mit Mitgliedern von der Politi-
schen Gemeinde und der Schulgemeinde zusammengesetzt ist, wurde eine 
neue gemeinsame Verordnung erstellt. 

2. Erläuterungen

Bei der Erstellung der neuen gemeinsamen Verordnung über die Entschä-
digung der Behörden hat die Projektgruppe die Entschädigung den neuen 
Gegebenheiten (neue Organisation bzw. Strukturen, grössere Zuständig-
keitsbereiche, höherer Zeitbedarf usw.) angepasst. Zudem wurde die 
 Systematik der Entschädigungen nach Möglichkeiten vereinheitlicht. Die 
erarbeitete Verordnung über die Entschädigung der Behörden wurde seitens 
des  Gemeinderates am 22. Juli 2025 und seitens der Schulpflege am 
17. Juli 2025 genehmigt und in die Vernehmlassung bei den Ortsparteien 
und den Behörden geschickt. Geplant war, die neue Verordnung dem Sou-
verän an der Gemeindeversammlung von 12. Dezember 2025 zur Genehmi-
gung vorzulegen. Die Vernehmlassungsfrist dauerte vom 15. August 2025 
bis 12. September 2025. Während dieser Frist gingen von FDP, Die Mitte, 
SVP und der RPK detaillierte Stellungnahmen ein. 

Aufgrund der vorgebrachten Einwände zur neuen Entschädigungsverordnung 
hat am 30. September 2025 der Gemeinderat entschieden, die neue Verord-
nung erst an der Gemeindeversammlung vom 12. Juni 2026 vorzulegen. 
Sowohl der Gemeinderat als auch die Schulpflege benötigten mehr Zeit, um 
sich eingehend mit den eingegangenen Stellungnahmen auseinanderzusetzen. 

Infolge der Bearbeitung der Stellungnahmen kamen Gemeinderat und Schul-
pflege zum Schluss, eine vollständig neue Verordnung über die Entschädi-
gung der Behörden und Kommissionen zu erstellen. 

Folgende Grundsätze und Rahmenbedingungen haben Gemeinderat und 
Schulpflege festgesetzt: 

Entschädigung Gemeinderat inkl. Schulpräsidium:
• Jährliche Entschädigung nach Massgabe des festgelegten Pensums
• Berechnungsbasis: CHF 170’000.00 bei einem Referenzpensum 

von 100 %
• Effektive jährliche Entschädigung: Grundentschädigung von 

CHF 17’000.00 pro Mitglied (10 % der Basisentschädigung) und 
 Ressortzulage (individuelles Pensum abzüglich Grundentschädigung)

• Pensen werden gestützt auf einen Funktionsbeschrieb festgelegt
• Das Gesamtpensum aller Mitglieder des Gemeinderats darf 250 % 

nicht überschreiten
• Keine Sitzungsgelder bei ordentlichen Tätigkeiten des Gemeinderats
• Keine Halb- oder Tagespauschalen (ausser bei Kursen, Tagungen oder 

Workshops)
• Allfällige eingesetzte beratende Kommissionen, Arbeits- oder 

 Projektgruppen werden zusätzlich mit Sitzungsgeldern entschädigt 
 (ausgenommen Schulpflege)

• Pauschale Spesenentschädigung von CHF 4’800.00 pro Jahr

Entschädigung Schulpflege exkl. Schulpräsidium:
• Jährliche Pauschalentschädigung von CHF 17’000.00
• Funktionszulage für Vizepräsidium von CHF 4’000.00 pro Jahr
• Mitwirkung in Projekten werden mit zusätzlichen pauschalen 

 Projektentschädigungen abgegolten
• Pauschale Spesenentschädigung von CHF 4’000.00 pro Jahr

Aufgrund dieser Rahmenbedingungen hat der Gemeinderat eine neue Ver-
ordnung über die Entschädigung der Behörden und Kommissionen erstellt. 
An der gemeinsamen Sitzung vom 16. Januar 2026 zwischen je einem 
Ausschuss des Gemeinderates und der Schulpflege konnte die neue Verord-
nung bereinigt werden. Die Schulpflege stimmte dem Verordnungsvorschlag 
zu. 

3. Zuständigkeiten

Gemäss Art. 13 Ziff. 2 der Gemeindeordnung der Politischen Gemeinde liegt 
die Zuständigkeit der Festsetzung der Entschädigung von Behördenmitglie-
dern bei der Gemeindeversammlung. 

4. Neue Verordnung

Die neue Verordnung über die Entschädigung der Behörden und Kommis-
sionen hat der Gemeinderat mit GRB Nr. 63 am 3. März 2026 und die 
Schulpflege mit Beschluss Nr. 14 am 3. Februar 2026 zuhanden der Ge-
meindeversammlung genehmigt.
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Die neue Verordnung umfasst 18 Artikel und beinhaltet Folgendes: 

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Rechtsgrundlage
Gestützt auf Art. 13 Ziff. 2 der Gemeindeordnung vom 22. September 2024 
erlässt die Gemeindeversammlung folgende Verordnung über die Entschä-
digung der Behörden und Kommissionen.

Art. 2 Geltungsbereich
1 Diese Verordnung gilt für Behörden, Kommissionen sowie für weitere Gre-
mien, die öffentliche Aufgaben der Gemeinde Volketswil wahrnehmen.

2 Mitarbeitende der Gemeinde haben für Tätigkeiten, die sie im Rahmen 
ihrer Arbeitszeit ausüben, keinen Anspruch auf Entschädigungen nach die-
ser Verordnung.

Art. 3 Grundsatz
Mitglieder von Behörden und Kommissionen erhalten für ihre Tätigkeit eine 
dem Milizamt angemessene Entschädigung. Diese berücksichtigt die zeit-
liche Belastung für die Aufgabenerfüllung zugunsten der Öffentlichkeit und 
die Attraktivität des Milizamtes angemessen.

Art. 4 Anpassung an die Teuerung
1 Der Gemeinderat passt die Entschädigungen der Behördenmitglieder sowie 
der Feuerwehr- und Zivilschutzfunktionärinnen und -funktionäre und des 
Wahlbüros im Rahmen der für das Gemeindepersonal geltenden Bestimmun-
gen an.

2 Nicht der Teuerung unterstellt sind:
a. Spesenpauschalen;
b. Sitzungsgelder sowie Entschädigungen für Kurse, Tagungen 

und  Weiterbildungen;
c. der Feuerwehrsold.

Art. 5 Sozialversicherungsabzüge
Bezüglich Sozialversicherungsabzüge gelten die gleichen Ansätze wie für 
das Gemeindepersonal.

Art. 6 Unfall- und Haftpflichtversicherung
Alle Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie die Funktionäre werden 
für ihre amtliche Tätigkeit auf Kosten der Gemeinde gegen Unfall und Haft-
pflicht versichert.

II. Entschädigungen der Behörden und Kommissionen

Art. 7 Gemeinderat
1 Die Mitglieder des Gemeinderats, einschliesslich der Schulpräsidentin 
oder des Schulpräsidenten in ihrer oder seiner Funktion als Mitglied des 
Gemeinderats, erhalten eine jährliche Entschädigung nach Massgabe des 
festgelegten Pensums. Grundlage bildet eine Basisentschädigung von 
CHF 170’000.00 bei einem Referenzpensum von 100 Prozent.

2 Die Entschädigung gemäss Absatz 1 setzt sich zusammen aus:
a. einer festen Grundentschädigung von CHF 17’000.00 pro Mitglied 

(10 % der Basisentschädigung);
b. einer variablen Ressortzulage, die sich nach dem individuellen 

Pensum abzüglich der Grundentschädigung richtet und auf der 
 Basisentschädigung berechnet wird.

3 Das Pensum der einzelnen Mitglieder des Gemeinderats, einschliesslich 
der Schulpräsidentin oder des Schulpräsidenten, wird gestützt auf einen 
Funktionsbeschrieb durch den Gemeinderat festgelegt. Das Gesamtpensum 
aller Mitglieder darf 250 Prozent nicht überschreiten.

4 Übt ein Mitglied im Zusammenhang mit seinem Amt externe Mandate aus 
und erhält dafür Entschädigungen, fallen diese dem betreffenden Mitglied 
persönlich zu; das Pensum ist entsprechend zwingend tiefer anzusetzen. 
Die für die Pensumsfestlegung relevanten externen Mandate und Entschä-
digungen sind dem Gemeinderat offenzulegen.

5 Die Entschädigung gilt als pauschale Abgeltung sämtlicher ordentlicher 
Tätigkeiten des Gemeinderats. Für ordentliche Sitzungen des Gemeinderats 
werden keine Sitzungsgelder ausgerichtet. Tätigkeiten von Mitgliedern des 
Gemeinderats, die aus einem Einsitz in einer anderen Behörde oder Kom-
mission der Gemeinde resultieren, gelten nicht als ordentliche Tätigkeiten 
im Sinne dieses Artikels und werden nach den dafür massgebenden Bestim-
mungen entschädigt.

6 Zusätzliche Entschädigungen richten sich nach Art. 12.

7 Bei einem längerfristigen Ausfall eines Mitglieds des Gemeinderats, ins-
besondere infolge Krankheit, Unfall oder vergleichbarer Gründe, verbleibt 
die Grundentschädigung gemäss Absatz 2 Buchstabe a beim ausfallenden 
Mitglied. Die Ressortzulage gemäss Absatz 2 Buchstabe b wird für die 
Dauer des Ausfalls dem stellvertretenden Mitglied ausgerichtet, das die 
entsprechenden Ressortaufgaben übernimmt. Der Gemeinderat bestimmt 
Beginn und Dauer der Stellvertretung.

Art. 8 Schulpflege
1 Die Mitglieder der Schulpflege, ohne Schulpräsidentin oder Schulpräsi-
dent, erhalten für ihre Tätigkeit eine jährliche pauschale Entschädigung von 
CHF 17’000.00 pro Mitglied.

2 Das Vizepräsidium der Schulpflege erhält zusätzlich zur pauschalen Ent-
schädigung gemäss Absatz 1 eine Funktionszulage von CHF 4’000.00.

3 Mit der pauschalen Entschädigung gemäss Absatz 1 sowie der Funktions-
zulage gemäss Absatz 2 sind sämtliche ordentlichen Tätigkeiten der Schul-
pflege abgegolten. Für ordentliche Sitzungen der Schulpflege werden keine 
Sitzungsgelder ausgerichtet.

4 Für die Übernahme von Projekten, die über den ordentlichen Grundauftrag 
der Schulpflege hinausgehen, erhalten Schulpflegemitglieder in der Funk-
tion der Projektleitung eine zusätzliche pauschale Entschädigung. Die Pro-
jektentschädigung beträgt:
a. CHF 1’400.00 für kleine Projekte mit einem Aufwand 

von 10 bis 20 Stunden;
b. CHF 2’800.00 für mittlere Projekte mit einem Aufwand 

von mehr als 20 bis 40 Stunden;
c. CHF 4’200.00 für grosse Projekte mit einem Aufwand 

von mehr als 40 bis 60 Stunden.

5 Schulpflegemitglieder, die als Mitglieder eines Projekts mitwirken, erhalten 
eine pauschale Projektentschädigung in der Höhe von 50 % der Ansätze 
gemäss Absatz 4, entsprechend:
a. CHF   700.00 bei kleinen Projekten;
b. CHF 1’400.00 bei mittleren Projekten;
c. CHF 2’100.00 bei grossen Projekten.
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Die neue Verordnung umfasst 18 Artikel und beinhaltet Folgendes: 

I. Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Rechtsgrundlage
Gestützt auf Art. 13 Ziff. 2 der Gemeindeordnung vom 22. September 2024 
erlässt die Gemeindeversammlung folgende Verordnung über die Entschä-
digung der Behörden und Kommissionen.

Art. 2 Geltungsbereich
1 Diese Verordnung gilt für Behörden, Kommissionen sowie für weitere Gre-
mien, die öffentliche Aufgaben der Gemeinde Volketswil wahrnehmen.

2 Mitarbeitende der Gemeinde haben für Tätigkeiten, die sie im Rahmen 
ihrer Arbeitszeit ausüben, keinen Anspruch auf Entschädigungen nach die-
ser Verordnung.

Art. 3 Grundsatz
Mitglieder von Behörden und Kommissionen erhalten für ihre Tätigkeit eine 
dem Milizamt angemessene Entschädigung. Diese berücksichtigt die zeit-
liche Belastung für die Aufgabenerfüllung zugunsten der Öffentlichkeit und 
die Attraktivität des Milizamtes angemessen.

Art. 4 Anpassung an die Teuerung
1 Der Gemeinderat passt die Entschädigungen der Behördenmitglieder sowie 
der Feuerwehr- und Zivilschutzfunktionärinnen und -funktionäre und des 
Wahlbüros im Rahmen der für das Gemeindepersonal geltenden Bestimmun-
gen an.

2 Nicht der Teuerung unterstellt sind:
a. Spesenpauschalen;
b. Sitzungsgelder sowie Entschädigungen für Kurse, Tagungen 

und  Weiterbildungen;
c. der Feuerwehrsold.

Art. 5 Sozialversicherungsabzüge
Bezüglich Sozialversicherungsabzüge gelten die gleichen Ansätze wie für 
das Gemeindepersonal.

Art. 6 Unfall- und Haftpflichtversicherung
Alle Behörden- und Kommissionsmitglieder sowie die Funktionäre werden 
für ihre amtliche Tätigkeit auf Kosten der Gemeinde gegen Unfall und Haft-
pflicht versichert.

II. Entschädigungen der Behörden und Kommissionen

Art. 7 Gemeinderat
1 Die Mitglieder des Gemeinderats, einschliesslich der Schulpräsidentin 
oder des Schulpräsidenten in ihrer oder seiner Funktion als Mitglied des 
Gemeinderats, erhalten eine jährliche Entschädigung nach Massgabe des 
festgelegten Pensums. Grundlage bildet eine Basisentschädigung von 
CHF 170’000.00 bei einem Referenzpensum von 100 Prozent.

2 Die Entschädigung gemäss Absatz 1 setzt sich zusammen aus:
a. einer festen Grundentschädigung von CHF 17’000.00 pro Mitglied 

(10 % der Basisentschädigung);
b. einer variablen Ressortzulage, die sich nach dem individuellen 

Pensum abzüglich der Grundentschädigung richtet und auf der 
 Basisentschädigung berechnet wird.

3 Das Pensum der einzelnen Mitglieder des Gemeinderats, einschliesslich 
der Schulpräsidentin oder des Schulpräsidenten, wird gestützt auf einen 
Funktionsbeschrieb durch den Gemeinderat festgelegt. Das Gesamtpensum 
aller Mitglieder darf 250 Prozent nicht überschreiten.

4 Übt ein Mitglied im Zusammenhang mit seinem Amt externe Mandate aus 
und erhält dafür Entschädigungen, fallen diese dem betreffenden Mitglied 
persönlich zu; das Pensum ist entsprechend zwingend tiefer anzusetzen. 
Die für die Pensumsfestlegung relevanten externen Mandate und Entschä-
digungen sind dem Gemeinderat offenzulegen.

5 Die Entschädigung gilt als pauschale Abgeltung sämtlicher ordentlicher 
Tätigkeiten des Gemeinderats. Für ordentliche Sitzungen des Gemeinderats 
werden keine Sitzungsgelder ausgerichtet. Tätigkeiten von Mitgliedern des 
Gemeinderats, die aus einem Einsitz in einer anderen Behörde oder Kom-
mission der Gemeinde resultieren, gelten nicht als ordentliche Tätigkeiten 
im Sinne dieses Artikels und werden nach den dafür massgebenden Bestim-
mungen entschädigt.

6 Zusätzliche Entschädigungen richten sich nach Art. 12.

7 Bei einem längerfristigen Ausfall eines Mitglieds des Gemeinderats, ins-
besondere infolge Krankheit, Unfall oder vergleichbarer Gründe, verbleibt 
die Grundentschädigung gemäss Absatz 2 Buchstabe a beim ausfallenden 
Mitglied. Die Ressortzulage gemäss Absatz 2 Buchstabe b wird für die 
Dauer des Ausfalls dem stellvertretenden Mitglied ausgerichtet, das die 
entsprechenden Ressortaufgaben übernimmt. Der Gemeinderat bestimmt 
Beginn und Dauer der Stellvertretung.

Art. 8 Schulpflege
1 Die Mitglieder der Schulpflege, ohne Schulpräsidentin oder Schulpräsi-
dent, erhalten für ihre Tätigkeit eine jährliche pauschale Entschädigung von 
CHF 17’000.00 pro Mitglied.

2 Das Vizepräsidium der Schulpflege erhält zusätzlich zur pauschalen Ent-
schädigung gemäss Absatz 1 eine Funktionszulage von CHF 4’000.00.

3 Mit der pauschalen Entschädigung gemäss Absatz 1 sowie der Funktions-
zulage gemäss Absatz 2 sind sämtliche ordentlichen Tätigkeiten der Schul-
pflege abgegolten. Für ordentliche Sitzungen der Schulpflege werden keine 
Sitzungsgelder ausgerichtet.

4 Für die Übernahme von Projekten, die über den ordentlichen Grundauftrag 
der Schulpflege hinausgehen, erhalten Schulpflegemitglieder in der Funk-
tion der Projektleitung eine zusätzliche pauschale Entschädigung. Die Pro-
jektentschädigung beträgt:
a. CHF 1’400.00 für kleine Projekte mit einem Aufwand 

von 10 bis 20 Stunden;
b. CHF 2’800.00 für mittlere Projekte mit einem Aufwand 

von mehr als 20 bis 40 Stunden;
c. CHF 4’200.00 für grosse Projekte mit einem Aufwand 

von mehr als 40 bis 60 Stunden.

5 Schulpflegemitglieder, die als Mitglieder eines Projekts mitwirken, erhalten 
eine pauschale Projektentschädigung in der Höhe von 50 % der Ansätze 
gemäss Absatz 4, entsprechend:
a. CHF   700.00 bei kleinen Projekten;
b. CHF 1’400.00 bei mittleren Projekten;
c. CHF 2’100.00 bei grossen Projekten.
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6 Die Schulpflege beschliesst die Durchführung von Projekten sowie deren 
Einstufung und Entschädigung gemäss den Absätzen 4 und 5. Die Schul-
präsidentin oder der Schulpräsident ist von der Projektentschädigung aus-
geschlossen.

7 Die Projektentschädigung gemäss den Absätzen 4 bis 6 gilt ausschliess-
lich für Projekte der Schulpflege. Tätigkeiten von Schulpflegemitgliedern in 
der Liegenschaftenkommission gelten nicht als Projekte der Schulpflege.

8 Im Übrigen richten sich zusätzliche Entschädigungen nach Art. 12, soweit 
dieser Artikel keine abweichende Regelung enthält.

Art. 9 Sozialbehörde
1 Die Mitglieder der Sozialbehörde, einschliesslich der Mitglieder des 
 Gemeinderats, erhalten eine jährliche Pauschalentschädigung von 
CHF 4’000.00. Mitarbeitende der Gemeinde sind von der Pauschalentschä-
digung ausgeschlossen.

2 Mit der Pauschalentschädigung gemäss Absatz 1 sind sämtliche ordentli-
chen Tätigkeiten abgegolten, die mit dem jeweiligen Behördenamt verbun-
den sind. Sitzungsgelder werden nicht ausgerichtet.

3 Zusätzliche Entschädigungen richten sich nach Art. 12.

Art. 10 Liegenschaftenkommission
1 Die Mitglieder der Liegenschaftenkommission, einschliesslich der Mitglie-
der des Gemeinderats und der Schulpflege, erhalten eine jährliche Pauschal-
entschädigung von CHF 4’000.00. Mitarbeitende der Gemeinde sind von 
der Entschädigung ausgeschlossen.

2 Mit der Pauschalentschädigung gemäss Absatz 1 sind sämtliche ordentli-
chen Tätigkeiten abgegolten, die mit dem jeweiligen Behördenamt verbun-
den sind. Sitzungsgelder werden nicht ausgerichtet.

3 Zusätzliche Entschädigungen richten sich nach Art. 12.

Art. 11 Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission
1 Die Mitglieder der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission erhal-
ten eine jährliche Pauschalentschädigung von CHF 6’000.00.

2 Das Präsidium der Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission erhält 
zusätzlich zur Pauschalentschädigung gemäss Absatz 1 eine Funktionszu-
lage von CHF 4’000.00 pro Jahr. Für die Führung des Aktuariats wird eine 
jährliche Funktionszulage von CHF 2’500.00 ausgerichtet.

3 Mit der Pauschalentschädigung gemäss Absatz 1 sind sämtliche ordent-
lichen Tätigkeiten abgegolten, die mit dem jeweiligen Behördenamt verbun-
den sind. Sitzungsgelder werden nicht ausgerichtet.

4 Zusätzliche Entschädigungen richten sich nach Art. 12 Abs. 1.

Art. 12 Zusätzliche Entschädigungen
1 Für die Teilnahme an Kursen, Tagungen und Workshops, die im Zusam-
menhang mit dem jeweiligen Behördenamt stehen, wird eine zusätzliche 
Entschädigung ausgerichtet. Diese beträgt:
a. CHF 200.00 für eine halbtägige Teilnahme;
b. CHF 400.00 für eine ganztägige Teilnahme.

2 Für Sitzungen von Ausschüssen, beratenden Kommissionen sowie von 
Arbeits- oder Projektgruppen (ausgenommen Projekte der Schulpflege) wird 
eine zusätzliche Entschädigung ausgerichtet. Diese beträgt:

a. CHF 70.00 für eine Sitzungsdauer bis zu 2½ Stunden;
b. CHF 140.00 für eine Sitzungsdauer von 2½ bis 3½ Stunden;
c.  CHF 200.00 bei einer Sitzungsdauer von mehr als 3½ Stunden 

bis zu einem halben Tag;
d. CHF 400.00 bei einer Sitzungsdauer von mehr als einem halben Tag.

3 Der Gemeinderat sowie die weiteren zuständigen Behörden und Kommis-
sionen entscheiden über die Einsetzung von Ausschüssen, beratenden Kom-
missionen sowie von Arbeits- oder Projektgruppen. Die Entschädigung er-
folgt in jedem Fall nach Massgabe der Ansätze gemäss Absatz 2.

4 Sitzungen von Ausschüssen, beratenden Kommissionen sowie von Arbeits- 
oder Projektgruppen werden protokolliert und der Zeitaufwand als Grund lage 
für die Entschädigung gemäss Absatz 2 festgehalten.

Art. 13 Wahlbüro
Die Mitglieder des Wahlbüros sowie beigezogene Hilfskräfte werden nach Auf-
wand entschädigt. Der Stundensatz entspricht der Besoldungsklasse 1, Stufe 14.

Art. 14 Feuerwehr/Zivilschutz
Die Entschädigung und der Sold für die nebenamtlichen Funktionäre der 
Feuerwehr und des Zivilschutzes werden vom Gemeinderat festgelegt.

III. Spesen

Art. 15 Spesenpauschale
1 Den Mitgliedern des Gemeinderats und der Schulpflege wird für Auslagen 
im Zusammenhang mit der Erfüllung behördlicher Aufgaben eine jährliche 
Spesenpauschale ausgerichtet.

2 Mit der Spesenpauschale werden insbesondere regelmässig anfallende 
Auslagen abgegolten, namentlich Reisekosten, Aufwendungen für Kommu-
nikationsmittel, Verbrauchsmaterialien sowie Auslagen für ausserordentliche 
Verpflegung oder Unterkunft.

3 Die Spesenpauschale beträgt:
a. CHF 4’800.00 pro Jahr pro Mitglied des Gemeinderats;
b. CHF 4’000.00 pro Jahr pro Mitglied der Schulpflege.

Art. 16 Effektive Auslagen
1 Sofern keine Spesenpauschale gemäss Art. 15 ausgerichtet wird, werden 
Barauslagen, die im Zusammenhang mit der amtlichen Tätigkeit entstehen 
(z. B. Verpflegung, Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel), gegen Beleg vergütet.

2 Für die Nutzung privater Fahrzeuge gilt der Ansatz des Kantons für die 
gefahrenen Autokilometer. Dieser Ansatz wird nur angewendet, sofern die 
Nutzung des öffentlichen Verkehrs nicht sinnvoll oder nicht möglich ist.

IV. Schlussbestimmungen

Art. 17 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt nach der Genehmigung durch die Gemeindeversamm-
lung per 1. Juli 2026 (Beschluss Nr. x der Gemeindeversammlung vom 
12. Juni 2026) in Kraft.

Art. 18 Aufhebung früherer Erlasse
Mit dem Inkrafttreten dieser Verordnung werden die Verordnung über Ent-
schädigung von Behörden und Kommissionen der Politischen Gemeinde 
Volketswil vom 26. März 2010, der Beschluss der Schulgemeindeversamm-
lung vom 1. Dezember 2006 sowie alle früheren oder die im Widerspruch 
zu dieser Verordnung stehenden Erlasse aufgehoben.
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5. Auswirkungen

Die neue Verordnung über die Entschädigungen für Behörden und Kommis-
sionen ergibt für Gemeinderat und Schulpflege gesamte Mehrkosten von 
CHF 15’750.00 pro Jahr. 

Zum vollständigen Vergleich werden die Ressortsentschädigungen für den 
Gemeinderat sowie für die Schulpflege nach neuer und alter Regelung auf-
gezeigt.

Ressort %
Grund- 

entschädigung 10 %
in CHF

Ressortzulage
in CHF

Total 
Entschädigung neu

in CHF

Aktuelle 
Entschädigung

in CHF

Differenz
in CHF

Präsidiales 45 17’000.00 59’500.00 76’500.00 60’500.00 16’500.00

Bildung 40 17’000.00 51’000.00 68’000.00 s. Schulpflege 68’000.00

Finanzen 25 entfällt1 25’500.00 25’500.00 18’500.00 7’000.00

Hochbau 30 17’000.00 34’000.00 51’000.00 38’500.00 12’500.00

Liegenschaften 30 17’000.00 34’000.00 51’000.00 38’500.00 12’500.00

Sicherheit 25 17’000.00 25’500.00 42’500.00 38’500.00 4’000.00

Soziales 25 17’000.00 25’500.00 42’500.00 44’000.00 –1’500.00

Tiefbau 30 17’000.00 34’000.00 51’000.00 44’000.00 7’000.00

Zwischentotal 250 126’000.00

./. Minderkosten2 30’250.00

Total 
Mehrkosten/Jahr 95’750.00

Gemeinderat:

Ressort %
Grund- 

entschädigung 10 %
in CHF

Ressortzulage
in CHF

Total 
Entschädigung neu

in CHF

Aktuelle 
Entschädigung

in CHF

Differenz
in CHF

Schulpräsidium 40 s. Gemeinderat s. Gemeinderat s. Gemeinderat 51’000.00 –51’000.00

Vizepräsidium 10 17’000.00 4’000.00 21’000.00 27’500.00 –6’500.00

SP Finanzen 10 17’000.00 – 17’000.00 27’500.00 –10’500.00

6 Schulpfleger/
-innen je 10 17’000.00 – 17’000.00 19’000.00 –2’000.00 

(–12’000.00)

Total 
Minderkosten/Jahr 80’000.00

Schulpflege:

Total Mehrkosten Gemeinderat pro Jahr CHF 95’750.00

Total Minderkosten Schulpflege pro Jahr CHF 80’000.00

Total Mehrkosten beider Behörden pro Jahr CHF 15’750.00

Gemeinderat und Schulpflege:

1 Bei der Übernahme zweier Ressorts wird die Grundentschädigung von 
CHF 17’000.00 nur einmal ausbezahlt. Derzeit wird das Ressort Finanzen 
als Doppelressort geführt.

2 Das Ressort Alter und Gesundheit wird mit der Inkraftsetzung der Ein-
heitsgemeinde ins Ressort Soziales integriert. Die bisherige Entschädigung 
von CHF 30’250.00 fällt ersatzlos dahin.

Bei ausgewiesenem Bedarf kann der Gemeinderat mit der neuen Verordnung 
flexibel eine Ressortmehrbelastung finanziell berücksichtigen, indem bei 
einem anderen Ressort prozentual zurückgefahren wird. Massgebend sind 
die max. 250 Prozent (inkl. Schulpräsidium) für den gesamten Gemeinderat, 
welche nicht überschritten werden dürfen.

In der Schulpflege werden allfällige Zusatzbelastungen der Mitglieder via 
Projektentschädigungen (Leitung oder Mitglied unterschiedlich) abgegolten.
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6. Schlussbemerkungen

Mit der neuen Verordnung über die Entschädigung der Behörden und Kom-
missionen wird die neue Organisation der Einheitsgemeinde abgebildet. Die 
Entschädigungen konnten den neuen Gegebenheiten angepasst werden und 
die Einzelheiten geklärt und entsprechend festgehalten werden. 

Mit der neuen Verordnung über die Entschädigung der Behörden und Kom-
missionen erhält die Gemeinde Volketswil ein umfassendes, zeitgemässes 
und den neusten Erkenntnissen angepasstes Regelwerk. Gemeinderat, 
Schulpflege, Sozialbehörde, Liegenschaftenkommission sowie Rechnungs- 
und Geschäftsprüfungskommission sind bezüglich Entschädigungen darin 
abschliessend geregelt. Ebenso werden die Entschädigungen für eingesetz-
te beratende Kommissionen, Arbeits- oder Projektgruppen geregelt. 

Vertreter des Gemeinderats und der Schulpflege haben der RPK sowie Ver-
tretern der politischen Ortsparteien am 16. April 2026 die neue Verordnung 
mündlich erläutert und Fragen beantwortet. 

Da die Einheitsgemeinde Volketswil per 1. Juli 2026 in Kraft tritt, soll auch 
die neue Verordnung nach unbenutztem Ablauf der Rekursfrist rückwirkend 
auf den 1. Juli 2026 in Kraft gesetzt werden. 

ANTRAG

Der Gemeinderat und die Schulpflege beantragen der Gemeindeversammlung, den nachstehenden Beschluss zu fassen:

1. Die neue Verordnung über die Entschädigung der Behörden und Kommissionen wird genehmigt.

2.  Die Inkraftsetzung der neuen Verordnung erfolgt nach unbenutztem Ablauf der Rekursfrist rückwirkend 
auf den 1. Juli 2026.
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Schulgemeindeversammlung

Einladung zur  
Schulgemeindeversammlung 
Freitag, 12. Juni 2026, 
19.30 Uhr

Die Schulpflege lädt die Stimmberechtigten der 
Gemeinde Volketswil zur Schulgemeindever-
sammlung von Freitag, 12. Juni 2026, 19.30 Uhr, 
im Anschluss an die Gemeindeversammlung der 
Politischen Gemeinde, in das Kultur- und Sport-
zentrum Gries ein.

Traktanden:

GEMEINSAME VERSAMMLUNG 
POLITISCHE GEMEINDE UND SCHULGEMEINDE

1. Genehmigung der totalrevidierten Personal-
verordnung (PVO) der Gemeinde Volketswil

2. Genehmigung der totalrevidierten Verordnung 
über die Entschädigung der Behörden 
und Kommissionen der Gemeinde Volketswil

SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG

3. Genehmigung Jahresrechnung 2025 
der Schulgemeinde

4. Genehmigung Bauabrechnung zur Erweiterung 
und Sanierung der Schulanlage Hellwies 
in Volketswil 

Die Akten zur Schulgemeindeversammlung 
 liegen von Montag, 11. Mai 2026, bis Freitag, 
12. Juni 2026, in der Schulverwaltung, Zentral-
strasse 21, auf und sind auf der Website 
www.schule-volketswil.ch aufgeschaltet. Bezüg-
lich Stimmberechtigung verweisen wir auf die 
gesetzlichen Bestimmungen. Das Stimmregister 
kann in der Gemeindeverwaltung während die-
ser Zeit eingesehen werden.

Allfällige Anfragen nach § 17 des Gemeindege-
setzes sind spätestens zehn Arbeitstage vor der 
Versammlung der Schulpflege schriftlich und 
vom Fragesteller unterzeichnet einzureichen.

Schulpflege Volketswil

Schule Volketswil

[innovation] [passion] [integration]



BELEUCHTENDER BERICHT

3. Genehmigung Jahresrechnung 2025 der Schulgemeinde

Referenten:  Raffaela Fehr, Schulpräsidentin 
Matthias Lüthi, Finanzvorsteher

BERICHT

1. Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung der Schule Volketswil schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 4’061’367.70 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 
CHF 707’800.00. 

Die signifikante positive Differenz gegenüber dem Budget von CHF  3’353’567.70 
lässt sich mit den höheren Erträgen von CHF 2’233’885.86 begründen. Die 
wesentlichen Differenzen sind: Um CHF 1’084’005.25 höhere Steuererträge und 

um CHF 1’175’148.14 höhere Finanzausgleichszahlungen. Ferner wurde bei den 
Aufwänden (insbesondere Sach- und Betriebsaufwand) deutlich weniger ausge-
geben als budgetiert. 

Grundlage für das Budget ist der seit Jahren etablierte Finanzplanungspro-
zess, den die Schule Volketswil gemeinsam mit der Politischen Gemeinde 
Volketswil jeweils im Frühjahr durchläuft.

Die Erfolgsrechnung 2025 zeigt sich wie folgt:

 Rechnung 2025 
in CHF

Budget 2025 
in CHF 

Abweichung 
in CHF 

Abweichung
in Prozent

Total Aufwand  55’114’318.16  56’234’000.00  –1’119’681.84 –1,99

Total Ertrag  59’175’685.86  56’941’800.00  2’233’885.86 3,92

Ergebnis  4’061’367.70  707’800.00  3’353’567.70 

Das positive Jahresergebnis 2025 ist also auf drei sich ergänzende Faktoren 
zurückzuführen:
 
• Die relative Steuerkraft pro Einwohner fiel höher aus als budgetiert. 
• Der Transferertrag fiel höher aus als budgetiert.
•  Die Ausgabendisziplin war vorhanden und hat wesentlich zum Erfolg 

2025 beigetragen.

Die signifikante Budgetabweichung und das damit verbundene positivere 
Jahresergebnis entlasten die weitere Planung, denn für die Weiterführung 
des Projekts «Schulraum 2020» und die folgenden Bauprojekte im Rahmen 
des Wachstums der Gemeinde sind in den kommenden vier Jahren durch-
schnittliche Ertragsüberschüsse von jährlich mindestens 2,5 Mio. Franken 
notwendig. Zudem wird 2027 ein Darlehen in Höhe von CHF 4’000’000.00 
fällig.

Aufwand Rechnung 2025 
in CHF

Budget 2025 
in CHF 

Abweichung 
in CHF 

Abweichung
in Prozent

Rechnung 2024
in CHF

Personalaufwand  15’851’246.31  15’581’600.00  269’646.31 1,73  14’284’113.23 

Sach- und übriger Betriebsaufwand  6’151’846.63  7’064’900.00  –913’053.37 –12,92  6’019’054.70 

Abschreibungen Verwaltungsvermögen  2’854’813.05  3’069’900.00  –215’086.95 –7,01  2’216’178.18 

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  30’577.13  1’000.00  29’577.13 2957,71

Transferaufwand  29’946’380.79  30’329’800.00  –383’419.21 –1,26  28’368’901.56 

Total betrieblicher Aufwand  54’834’863.91  56’047’200.00  –1’212’336.09 –2,16  50’888’247.67 

Finanzaufwand  279’406.80  145’100.00  134’306.80 92,56  144’409.45 

Interne Verrechnungen  47.45  41’700.00  –41’652.55 –99,89  47.45 

Total Aufwand  55’114’318.16  56’234’000.00  –1’119’681.84 –1,99  51’032’704.57 

Die Aufwendungen zeigen folgende Abweichungen von der Jahresrechnung zum Budget:
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BERICHT

1. Erfolgsrechnung

Die Jahresrechnung der Schule Volketswil schliesst mit einem Ertragsüber-
schuss von CHF 4’061’367.70 ab. Budgetiert war ein Ertragsüberschuss von 
CHF 707’800.00. 

Die signifikante positive Differenz gegenüber dem Budget von CHF  3’353’567.70 
lässt sich mit den höheren Erträgen von CHF 2’233’885.86 begründen. Die 
wesentlichen Differenzen sind: Um CHF 1’084’005.25 höhere Steuererträge und 

um CHF 1’175’148.14 höhere Finanzausgleichszahlungen. Ferner wurde bei den 
Aufwänden (insbesondere Sach- und Betriebsaufwand) deutlich weniger ausge-
geben als budgetiert. 

Grundlage für das Budget ist der seit Jahren etablierte Finanzplanungspro-
zess, den die Schule Volketswil gemeinsam mit der Politischen Gemeinde 
Volketswil jeweils im Frühjahr durchläuft.

Die Erfolgsrechnung 2025 zeigt sich wie folgt:

 Rechnung 2025 
in CHF

Budget 2025 
in CHF 

Abweichung 
in CHF 

Abweichung
in Prozent

Total Aufwand  55’114’318.16  56’234’000.00  –1’119’681.84 –1,99

Total Ertrag  59’175’685.86  56’941’800.00  2’233’885.86 3,92

Ergebnis  4’061’367.70  707’800.00  3’353’567.70 

Das positive Jahresergebnis 2025 ist also auf drei sich ergänzende Faktoren 
zurückzuführen:
 
• Die relative Steuerkraft pro Einwohner fiel höher aus als budgetiert. 
• Der Transferertrag fiel höher aus als budgetiert.
•  Die Ausgabendisziplin war vorhanden und hat wesentlich zum Erfolg 

2025 beigetragen.

Die signifikante Budgetabweichung und das damit verbundene positivere 
Jahresergebnis entlasten die weitere Planung, denn für die Weiterführung 
des Projekts «Schulraum 2020» und die folgenden Bauprojekte im Rahmen 
des Wachstums der Gemeinde sind in den kommenden vier Jahren durch-
schnittliche Ertragsüberschüsse von jährlich mindestens 2,5 Mio. Franken 
notwendig. Zudem wird 2027 ein Darlehen in Höhe von CHF 4’000’000.00 
fällig.

Aufwand Rechnung 2025 
in CHF

Budget 2025 
in CHF 

Abweichung 
in CHF 

Abweichung
in Prozent

Rechnung 2024
in CHF

Personalaufwand  15’851’246.31  15’581’600.00  269’646.31 1,73  14’284’113.23 

Sach- und übriger Betriebsaufwand  6’151’846.63  7’064’900.00  –913’053.37 –12,92  6’019’054.70 

Abschreibungen Verwaltungsvermögen  2’854’813.05  3’069’900.00  –215’086.95 –7,01  2’216’178.18 

Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen  30’577.13  1’000.00  29’577.13 2957,71

Transferaufwand  29’946’380.79  30’329’800.00  –383’419.21 –1,26  28’368’901.56 

Total betrieblicher Aufwand  54’834’863.91  56’047’200.00  –1’212’336.09 –2,16  50’888’247.67 

Finanzaufwand  279’406.80  145’100.00  134’306.80 92,56  144’409.45 

Interne Verrechnungen  47.45  41’700.00  –41’652.55 –99,89  47.45 

Total Aufwand  55’114’318.16  56’234’000.00  –1’119’681.84 –1,99  51’032’704.57 

Die Aufwendungen zeigen folgende Abweichungen von der Jahresrechnung zum Budget:
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Auf der Aufwandseite sind folgende Budgetabweichungen festzustellen.

Die Budgetgenauigkeit im Bereich Personalaufwand konnte gegenüber den 
Vorjahren deutlich verbessert werden, sodass keine grösseren strukturellen 
Abweichungen mehr zu verzeichnen sind. Einzelne Differenzen ergeben sich 
aus folgenden Gründen:

• Vakanzen konnten schneller als geplant besetzt werden.
•  In gewissen Bereichen fielen aufgrund von Absenzen höhere 

 Personalkosten an.
•  Die Anzahl Schülerinnen und Schüler im Langzeitgymnasium 

ist höher als budgetiert.
• Die kommunalen Vikariate wurden zu tief budgetiert.

Der Sach- und übrige Betriebsaufwand liegt insgesamt unter dem Budget. Die 
Minderausgaben sind insbesondere auf folgende Faktoren zurückzuführen:

• Tiefere Taxikosten als erwartet.
•  Geringere Aufwände im Bereich IT sowie in der Daten- und 

 Informationssicherheit.

Die konsequente Ausgabendisziplin hat wesentlich dazu beigetragen, dass 
der Sach- und Betriebsaufwand deutlich unter dem Budget gehalten werden 
konnte. Dieser Bereich leistet damit einen entscheidenden Beitrag zum 
positiven Ergebnis auf der Aufwandseite.

Die Erträge setzen sich wie folgt zusammen:

Ertrag 
Rechnung 2025 

in CHF
Budget 2025 

in CHF 
Abweichung 

in CHF 
Abweichung

in Prozent
Rechnung 2024

in CHF

Fiskalertrag  39’925’105.25  38’841’100.00  1’084’005.25 2,79  40’082’780.85 

Entgelte  1’888’412.05  1’903’500.00  –15’087.95 –0,79  2’198’325.99 

Transferertrag  17’154’248.14  15’979’100.00  1’175’148.14 7,35  13’603’531.71 

Total betrieblicher Ertrag  58’967’765.44  56’723’700.00  2’244’065.44 3,96  55’884’638.55 

Finanzertrag  207’872.97  176’400.00  31’472.97 17,84  145’916.80 

Interne Verrechnung  47.45  41’700.00  –41’652.55 –99,89  47.45 

Total Ertrag  59’175’685.86  56’941’800.00  2’233’885.86 3,92  56’030’602.80 

Wie oben beschrieben wurde der Steuerertrag pro Einwohner für das Jahr 
2025 in Volketswil vorsichtig und insgesamt zu tief budgetiert. Der Fiskal-
ertrag (allgemeine Gemeindesteuern) fiel deshalb um 2,79 % bzw. 
CHF 1’084’005.25 höher aus als im Budget vorgesehen.

Ferner ist der Transferertrag mit CHF 1’175'148.14 um 7,35 % höher als im 
Budget 2025 geplant. Der kantonale Finanzausgleich (Transferertrag) ist 
von der Schulgemeinde nicht beeinflussbar. Er hängt von der durchschnitt-
lichen Ertragskraft der Steuerzahlenden in der Gemeinde Volketswil im Ver-
hältnis zum kantonalen Mittel ab.

Nach Funktionen gegliedert zeigt sich die Erfolgsrechnung wie folgt: 

Rechnung 2025 in CHF Budget 2025 in CHF Rechnung 2024 in CHF

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

Behörden und Verwaltung  9’703.05  10’100.00  9’703.05 

Kindergarten  4’276’698.96  4’363’500.00  4’046’984.30 

Primarschule  15’310’605.04  70’722.00  15’742’500.00  81’200.00  15’100’936.10  71’529.65 

Sekundarschule  8’208’969.16  39’483.00  7’985’500.00  32’400.00  7’605’396.22  34’720.10 

Musikschule  1’716’417.87  797’262.35  1’682’500.00  819’100.00  1’667’679.88  798’148.15 

Schulliegenschaften  7’512’265.84  95’471.33  7’874’600.00  89’000.00  6’940’070.90  400’464.96 

Tagesbetreuung  1’247’245.27  824’950.76  1’215’700.00  854’400.00  1’163’982.00  873’430.04 

Volksschule, Übriges  11’469’513.12  763’531.75  11’675’600.00  732’300.00  10’441’232.06  679’228.70 

Sonderschulung  4’484’436.30  978’415.00  4’979’900.00  1’260’100.00  3’313’869.80  295’107.00 

Fortbildungsschule  267’839.49  278’762.75  286’200.00  258’000.00  246’494.18  265’096.15 

Gesundheit  126’103.45  135’500.00  118’658.45  203.50 

Soziale Sicherheit  70’953.25  10’900.00  58’452.70 

Finanzen und Steuern  413’567.36  55’327’086.92  271’500.00  52’815’300.00  319’244.93  52’612’674.55 

Total  55’114’318.16  59’175’685.86  56’234’000.00  56’941’800.00  51’032’704.57  56’030’602.80 
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2. Investitionsrechnung

Im Jahr 2025 betrugen die Investitionsausgaben im Verwaltungsvermögen CHF 7’191’119.18 und im Finanzvermögen 
CHF 0.00.

 
Rechnung 2025 

in CHF
Budget 2025 

in CHF 

Anschaffungen iPads  225’793.20  250’000.00 

Hellwies, Erweiterung  152’740.00     

Zentral, Werterhaltung  110’000.00     

Lindenbüel, Werterhaltung  2’588’452.35  1’880’000.00 

Gutenswil, Werterhaltung  190’026.31  150’000.00 

Feldhof, Werterhaltung  2’917’812.69  2’400’000.00 

Lindenbüel, interaktive Wandtafeln  150’955.20  150’000.00 

Gutenswil, Kauf Schulcontainer     350’000.00 

Lindenbüel, Brandschutz San. Hist.  59’563.15  60’000.00 

Lindenbüel, Werterhalt Spez. Trakt.      50’000.00 

Bauprojekt Heilpädagogische Schule  111’458.68  300’000.00 

Hellwies, Erweiterung Trakt D      300’000.00 

Klima- und Engergiemassnahmen  309’378.25  400’000.00 

Kindergarten Dorf, Sanierung/Instandsetzung  22’765.45     

Anschaffung Mobiliar div.  149’821.10  150’000.00 

Lindenbüel, Mobiliar  72’887.50  50’000.00 

Lindenbüel, Beitrag GVZ –17’100.00     

Lindenbüel, Förderbeitrag Pelletheizung  –5’218.00     

Erstausstattung Heilpädagogische Schule  151’783.30     

Total  7’191’119.18  6’490’000.00 

Die unten stehende Tabelle weist die Investitionen im Rechnungsjahr 2025 aus: 

Die Investitionsplanung für das Jahr 2025 ging von CHF 6’490’000.00 aus, 
tatsächlich investiert wurden CHF 7’191’119.18.

Der wesentliche Anteil der Investitionskosten entfällt auf die planmässige 
Sanierung der Schulhäuser Lindenbüel und Feldhof. Die Mehrkosten dieses 
Sanierungsvorhabens sind insbesondere auf zeitliche Verschiebungen in der 
Umsetzung zurückzuführen. Dadurch fielen die Investitionen im Rechnungs-
jahr 2025 höher aus als budgetiert.

Energieoptimierung
Im Bereich der Energieoptimierung wurden folgende Massnahmen realisiert:
• Umsetzung der Nachtauskühlung im Schulhaus Lindenbüel
• Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Schulhaus Gutenswil

Weitere Abweichungen
Die weiteren Abweichungen begründen sich wie folgt:
•  Gutenswil (Containerkauf): 

Die Anschaffung wurde nicht realisiert, da aktuell im Norden 
 ausreichend Schulraum zur Verfügung steht.

•  Hellwies, Erweiterung Trakt D (Planungsarbeiten Ausbau): 
Die Planungsarbeiten wurden ins Jahr 2026 verschoben.

•  Heilpädagogische Schule (HPS): 
Der Bau des HPS-Schulhauses verzögert sich, wodurch dort geringere 
Ausgaben als budgetiert angefallen sind.

Informatik
Die Investitionen im Bereich Informatik (insb. Anschaffung iPads) erfolgten 
gemäss dem von der Schulpflege genehmigten Konzept und wurden ent-
sprechend den HRM2-Richtlinien teilweise als Investitionen verbucht.

Der Cashflow bewegt sich im Rechnungsjahr 2025 – so wie schon in den 
Vorjahren – stabil auf einem ausreichenden Niveau, um die erforderlichen 
Sanierungen der Schulanlagen auch weiterhin finanzieren zu können. Die 
nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung des Cashflows der vergangenen 
fünf Jahre in Relation zu den Investitionen.
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Ende 2024 betrug das Verwaltungsvermögen CHF 50’283’787.60. Zuzüglich der Nettoinvestitionen in Höhe von 
CHF 7’191’119.18 und abzüglich der Abschreibungen in Höhe von CHF 2’854’813.05 beträgt das Verwaltungsvermögen 
per 31.12.2025 nunmehr CHF 54’620’093.73.

in CHF

Verwaltungsvermögen per 31.12. 2024  50’283’787.60 

Investitionen  7’191’119.18 

Abschreibungen  –2’854’813.05 

Verwaltungsvermögen per 31.12. 2025  54’620’093.73 

3. Bilanz

Ende 2024 betrug das Eigenkapital der Schulgemeinde CHF 62’691’927.48.
Zuzüglich des Ertragsüberschusses aus der Erfolgsrechnung 2025 von CHF 4’061’367.70 und der Einlage in Spezial-
finanzierungen von CHF 30’577.13 beträgt das Eigenkapital per Ende 2025 neu CHF 66’783’872.31.

in CHF

Eigenkapital per 31.12. 2024  62’691’927.48 

Einlage in Spezialfinanzierungen (Heilpädagogische Schule)  30’577.13 

Ertragsüberschuss 2025  4’061’367.70 

Eigenkapital per 31.12. 2025  66’783’872.31 

ANTRAG

Die Schulpflege beantragt der Schulgemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen: 

Die Jahresrechnung 2025 der Schulgemeinde Volketswil wird genehmigt.

Schulpflege Volketswil
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Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

2 Schule 55’114’317 59’175’688 56’234’000 56’941’800

Nettoergebnis 4’061’371 707’800

100 Schule Feldhof 6’635’242 63’110 6’875’600 61’600

Nettoergebnis 6’572’132 6’814’000

105 Kindergarten Feldhof 458’940 477’600

110 Primarstufe Feldhof 5’127’438 7’252 5’362’700 8’400

117 Quims Feldhof 49’807 55’000 51’900 53’200

125 Schulliegenschaften Feldhof 554’624 858 534’500

135 Schulleitung Feldhof 359’067 346’800

140 Volksschule, Sonstiges Feldhof 85’366 102’100

150 Schule Gutenswil 1’518’130 238’281 1’634’600 247’200

Nettoergebnis 1’279’849 1’387’400

155 Kindergarten Gutenswil 334’115 369’400

160 Primarstufe Gutenswil 620’889 637’700

175 Schulliegenschaften Gutenswil 210’108 42’313 287’800 38’200

180 Tagesbetreuung Gutenswil 273’869 195’968 260’200 209’000

185 Schulleitung Gutenswil 66’468 67’000

190 Volksschule, Sonstiges Gutenswil 12’681 12’500

200 Schule Hellwies 6’723’590 221’461 6’760’900 192’700

Nettoergebnis 6’502’129 6’568’200

205 Kindergarten Hellwies 859’236 894’600

210 Primarschule Hellwies 2’597’055 3’400 2’664’800 3’700

215 Sekundarstufe Hellwies 1’382’080 4’602 1’351’700 4’100

225 Schulliegenschaften Hellwies 1’168’046 90 1’154’000

230 Tagesbetreuung Hellwies 323’016 213’369 303’700 184’900

235 Schulleitung Hellwies 337’449 319’700

240 Volksschule, Sonstiges Hellwies 56’708 72’400

250 Schule In der Höh 6’758’467 211’850 6’667’800 233’400

Nettoergebnis 6’546’617 6’434’400

255 Kindergarten In der Höh 340’281 342’000

260 Primarstufe In der Höh 2’768’106 1’870 2’696’500 2’200

265 Sekundarstufe In der Höh 1’834’465 3’400 1’776’700 5’500

267 Quims In der Höh 43’962 51’400 51’100 51’400

275 Schulliegenschaften In der Höh 1’100’197 1’112’200

280 Tagesbetreuung In der Höh 259’293 155’180 290’000 174’300

285 Schulleitung In der Höh 339’603 328’900

295 Volksschule, Sonstiges In der Höh 72’560 70’400

300 Schule Lindenbüel 5’696’843 283’385 5’832’900 346’000

Nettoergebnis 5’413’458 5’486’900

310 Primarstufe Lindenbüel

315 Sekundarstufe Lindenbüel 3’862’770 8’688 3’873’800 9’800

325 Schulliegenschaften Lindenbüel 1’235’089 31’144 1’383’000 50’000

330 Tagesbetreuung Lindenbüel 344’426 243’553 310’800 286’200

335 Schulleitung Lindenbüel 230’900 234’300

340 Volksschule, Sonstiges Lindenbüel 23’658 31’000

Erfolgsrechung in CHF

Fortsetzung nächste Seite
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Fortsetzung nächste Seite

Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

350 Schule Zentral 4’053’015 7’860 3’955’300 7’500

Nettoergebnis 4’045’155 3’947’800

360 Primarstufe Zentral 2’806’528 6’800 2’883’000 7’500

375 Schulliegenschaften Zentral 866’992 1’060 814’300

385 Schulleitung Zentral 325’482 203’200

390 Volksschule, Sonstiges Zentral 54’013 54’800

400 Kindergarten 2’181’308 18’469 2’283’000 28’000

Nettoergebnis 2’162’839 2’255’000

405 Kindergarten Kindergarten 1’655’927 1’737’400

407 Quims Kindergarten 22’472 18’469 28’000 28’000

425 Schulliegenschaften Kindergarten 386’340 395’000

435 Schulleitung Kindergarten 107’124 108’100

440 Volksschule, Sonstiges Kindergarten 9’445 14’500

450 Musikschule 1’716’418 797’262 1’682’500 819’100

Nettoergebnis 919’156 863’400

470 Musikschule Musikschule 1’716’418 797’262 1’682’500 819’100

500 Volksschule allgemein 5’152’103 578’584 5’538’400 603’800

Nettoergebnis 4’573’519 4’934’600

510 Primarstufe Volksschule allgemein 8’499 35’600 8’000

515 Sekundarstufe Volksschule allgemein 639’743 22’793 332’500 13’000

525 Schulliegenschaften Volksschule allgemein 1’518’857 20’007 1’739’400 800

528 Schulliegenschaften Rückv. CO2-Abgaben 10’000

530 Tagesbetreuung Volksschule allgemein 46’641 16’881 51’000

537 Informatik Volksschule allgemein 997’820 12’382 1’072’600

540 Volksschule, Sonstiges allgemein 1’869’590 506’521 2’296’400 572’000

542 Leistungen an Pensionierte 70’953 10’900

550 Schulverwaltung 4’104’173 3’864’600

Nettoergebnis 4’104’173 3’864’600

574 Legislative 9’703 10’100

575 Schulliegenschaften Schulverwaltung 472’013 454’400

586 Schulpflege 353’494 380’200

587 Schulverwaltung 3’268’963 3’019’900

600 Sonderschulung 9’767’519 1’149’576 10’445’200 1’339’200

Nettoergebnis 8’617’943 9’106’000

605 Kindergarten Sonderschulung ISR 628’199 542’500

610 Primarstufe Sonderschulung ISR 1’338’127 1’411’100

615 Sekundarstufe Sonderschulung ISR 489’912 650’800

625 Heilpädagogische Schule (HPS) 489’200 489’200 910’100 910’100

637 Schulverwaltung Sonderschulung 841’177 168’136 792’400 75’800

640 Volksschule, Sonstiges Sonderschulung 1’985’668 3’025 2’068’500 3’300

645 Sonderschulung 3’995’236 489’215 4’069’800 350’000

650 Fortbildungsschule 267’839 278’763 286’200 258’000

Nettoergebnis 10’924 28’200

655 Fortbildungsschule 267’839 278’763 286’200 258’000

Fortsetzung
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Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Aufwand Ertrag Aufwand Ertrag

700 Gesundheit 126’103 135’500

Nettoergebnis 126’103 135’500

705 Schulgesundheitsdienst 126’103 135’500

900 Finanzen und Steuern 413’567 55’327’087 271’500 52’805’300

Nettoergebnis 54’913’520 52’533’800

905 Allgemeine Gemeindesteuern 129’340 39’925’105 117’400 38’841’100

915 Finanz- und Lastenausgleich 15’207’705 13’794’800

920 Zinsen 284’180 194’277 153’900 169’400

925 Grundstück Finanzvermögen 47 200

Fortsetzung

Nummer Bezeichnung
Rechnung 2025 Budget 2025

Ausgaben Einnahmen Ausgaben Einnahmen

Schule 7’213’437.18 22’318.00 6’490’000

Nettoergebnis 7’191’119.18 6’490’000

2 Bildung 7’061’653.88 22’318.00 6’490’000

Nettoergebnis 7’039’335.88 6’490’000

2120 Primarstufe 3 bis 8 225’793.20 250’000

2170 Schulliegenschaften 6’835’860.68 22’318.00 6’240’000

2201 Kommunale Sonderschulen 151’783.30

Investitionsrechnung in CHF
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BELEUCHTENDER BERICHT

4. Genehmigung der Bauabrechnung über die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Hellwies, Volketswil  

Referentin:  Sabine Wegmann, Schulpflegemitglied

BERICHT

1. Ausgangslage

Nach der Erweiterung der Schulanlage In der Höh bildete die Erweiterung 
und Sanierung der Schulanlage Hellwies den zweiten Meilenstein auf dem 
Weg zur Gesamterneuerung aller Schulanlagen in Volketswil im Rahmen des 
Schulraumprojektes. In diesem Langzeitprojekt werden alle Schulanlagen 
(ausser Gutenswil) saniert und bei Bedarf erweitert.

Am 20. Juni 2014 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 
für die Schulanlage Hellwies einen Wettbewerbs- und Vorprojektkredit von 
CHF 780’000.00 für die Planung der Erweiterung und Sanierung der Schul-
anlage Hellwies. Es wurde ein Studienwettbewerb im zweistufigen Verfahren 
gemäss den Vorgaben des öffentlichen Beschaffungswesens (Submissions-
verordnung des Kantons Zürich) durchgeführt. Es galt, die Anforderungen 
nach mehr Schulraum möglichst kostengünstig zu erfüllen und gleichzeitig 
die notwendigen Sanierungen vorzunehmen. Im Rahmen des Studienauftra-
ges wurden acht Planungsteams für die Ausarbeitung eines Projektvor-
schlags präqualifiziert. 

Am 17. April 2015 folgte die Schulpflege der Empfehlung des Beurteilungs-
gremiums und beauftragte das Planungsteam Weberbrunner Architekten AG 
mit WaltGalmarini, Bauingenieure AG und Kuhn Landschaftsarchitekten 
GmbH mit der Weiterbearbeitung des Projektes. 

Am 25. September 2016 genehmigte der Souverän an der Urne den Objekt-
kredit von CHF 14’720’000.00 auf der Basis einer Kostenschätzung mit 
Kostendach. In der Projektvorlage wurde für die Erweiterung der Schulanla-
ge ein detailliertes Raumprogramm definiert. Die Planungsfreigabe sah eine 
etappierte Kreditfreigabe durch die Schulpflege vor. Für die Detailplanung 
wurde das Raumprogramm im Wesentlichen mit zwei Universalräumen als 
Klassenzimmer sowie zwei Räumen für Werkstattunterricht, einem Lernate-
lier sowie flexiblen Gruppenraumflächen definiert. Zusätzlich galt es, eine 
neue Einfachturnhalle nach Vorgaben BASPO zu erstellen. Nach der Erwei-
terung bietet die Schulanlage Hellwies Platz für 18 Klassen (15 Klassen vor 
der Sanierung). Der zusätzlich notwendige Schulraum wird durch Auf-
stockungen der Schultrakte A und C realisiert. Der Trakt B war nicht 
 Bestandteil des Projektes. Nach der Projektvertiefung genehmigte die 
Schulpflege am 16. Mai 2017 die Kosten von CHF 950’000.00 für die 
Phasen «Ausschreibung und Ausführungsplanung» im Rahmen des geneh-
migten Gesamtkredits von 15,5 Mio. Franken. In Anbetracht der komplexen 
Bauaufgabe wurde allseitig zwingend eine Kostenüberprüfung und Auswei-
sung eines Reservebetrags angestrebt. Am 6. April 2018 genehmigte die 
Schulpflege den erarbeiteten Kostenvoranschlag mit einem Baurestkredit 
von CHF 13’770’000.00 mit dargelegten Projektoptionspositionen und 
 erteilte die Baufreigabe. 

1.1. Sanierung und Erweiterung Schulhaus Hellwies
Die Schulanlage Hellwies stammte aus dem Jahr 1967/68 und wurde 1997 
erstmals erweitert. Die Trakte A und C (Turnhalle) hatten teilweise einen 
hohen Instandhaltungsbedarf. Das Konzept der Aufstockungen ermöglicht 
den maximalen Erhalt des heutigen Aussen- und Grünraumes. Mit dem 
 innovativen Gestaltungsvorschlag und der Neudefinition der heutigen Zu-
fahrtsstrasse zu einem verkehrsfreien Lernboulevard und einer Begegnungs-
zone wurde die Nahtstelle von Schule und Quartier neu gestaltet.

Der mit einem Geschoss aufgestockte Trakt A wird im Erdgeschoss und im 
ersten Obergeschoss mit Universalräumen für den Klassen- und den Hand-
arbeitsunterricht sowie mit Gruppen- und Therapieräumen genutzt. Im neu-
en Obergeschoss ist ein freier, flexibel nutzbarer Lern- und Unterrichtsbe-
reich geschaffen worden. Im Erdgeschoss befindet sich der gesamte 
Lehrpersonenbereich. Der bestehende Mittelkorridor wurde von der mittle-
ren Treppe befreit, um als grosszügige Erschliessungs-, Aufenthalts- und 
Lernzone genutzt zu werden. Im Untergeschoss befinden sich die Werk-
räume und die Lagerräume für die Schule. Die ursprünglichen Zivilschutz-
räume wurden in aufwendigen und kostenintensiven Arbeitsschritten zurück-
gebaut. Anpassungen und Erneuerungen in den Bestandsräumlichkeiten, 
insbesondere in den Unterrichtsräumen, waren nicht vorgesehen.

Der Trakt C wurde mit einer neuen Einfachturnhalle und den nötigen Garde-
roben und Sanitärräumen aufgestockt. Eine separate neue Fluchttreppe 
ermöglicht eine erhöhte Personenzahlbelegung des Turnhallenbereiches. Die 
bestehende Turnhalle ist für zusätzliche Nutzungen (Betreuung, Gymnastik-
raum) offen. Eine zusätzliche Küche für die ausserschulische Betreuung 
wurde mit einer Nachtragskreditgenehmigung realisiert.

Mit einer neuen Vordachkonstruktion mit Sitzgelegenheit, einer neuen 
 Parkierung und einer Instandsetzung der Spielplätze wurde die Umgebung 
aufgewertet. 

Trakt C
Trakt A

Trakt B

Parkplatz

Bild: Schulanlage Hellwies, Quelle: Google Maps
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1.2. Realisierungsprozess
Der Spatenstich für die Sanierung und Erweiterung des Schulhauses Hell-
wies fand im April 2018 statt. Bereits im Frühjahr 2018 begannen die Ab-
brucharbeiten. Am 9. Mai 2019 fand das Aufrichtefest statt, und im Som-
mer 2020 konnte der Schulbetrieb planmässig aufgenommen werden. 
Leider konnte coronabedingt im Anschluss kein «Tag der offenen Tür» für 
die Bevölkerung stattfinden.

Mit dem Baustart erfolgten zunächst umfangreiche erforderliche Schad-
stoffsanierungen. Während der nachfolgenden Rückbauarbeiten in den bei-
den Trakten erfolgten die ersten Pfahlbohrungen für die Fundamentver-
stärkungen. Es mussten umfangreiche und zeitintensive Nachbohrungen 
vorgenommen werden, da der Untergrund nicht den Erwartungen entsprach. 
Mit Verzögerung konnten anschliessend die erforderlichen Verstärkungs-
massnahmen für die Aufstockung eingebaut werden. Im Anschluss führten 
kalte Wintertage zu witterungsbedingten Unterbrüchen bei den Vorberei-
tungsarbeiten und den statischen Verstärkungsmassnahmen bei der Boden-
tragkonstruktion für die Aufstockung. Die Stahl- und Holzbauten konnten 
daher erst verzögert gestellt werden. Die tieferen Eingriffe in die Bausub-
stanz und die nasskalten Temperaturen führten in den Bestandsbauten zu 
zusätzlichen Massnahmen, gleichzeitig entstanden verschiedene Schäden 
am Bestand. Mitte März wurden die Holzelemente für das neue zweite Ober-
geschoss auf dem Trakt A montiert. Parallel dazu liefen die Vorbereitungs-
arbeiten für die Montage der Holzelemente für das neue Obergeschoss auf 
dem Trakt C. 

Nach Abschluss der Rohkonstruktionen sowie der Fenster- und Fassaden-
verkleidungen erfolgte der Start mit den Installationsarbeiten und gleich-
zeitig der Beginn der Innenausbauten. Die Arbeiten in Trakt A und Trakt C 
wurden – soweit möglich – parallel realisiert. Die Schlussarbeiten wurden 
dann durch coronabedingte Erschwernisse und verzögerte Bauabläufe ge-
prägt. Trotzdem konnten die Bauarbeiten an den beiden Gebäudetrakten 
rechtzeitig vor den Sommerferien 2020 fertiggestellt werden. 

Die Neugestaltung des Aussenbereiches erfolgte situationsbedingt gestaf-
felt. Im März 2020 wurde die prägende Überdachungskonstruktion beim 
Zugang zur Schule gerichtet. Bis zum Umzug der Schule Anfang Sommer-
ferien waren alle Belags- und Platzbereiche erstellt und abgeschlossen, 
sodass ein störungsfreier Umzug gewährleistet werden konnte. Zu Beginn 
der Sommerferien konnte die Rückkehr der Schule Hellwies aus dem Schul-
haus In der Höh vollzogen werden.

1.3.  Verzögerung Bauabrechnung 
Verhandlungen und nachfolgender Konkurs des Baumeisters, 
Abschluss mit Vergleichsvereinbarung

Die Verzögerungen und Mehraufwendungen infolge der Erschwernisse sowie 
der verursachten Schäden führten zu Konflikten mit dem Baumeister und 
schleppenden Arbeitsprozessen. 

Die Vertreter der Schulgemeinde intervenierten, schlichteten und suchten 
gemeinsam Lösungen, um den Bau fristgerecht fertigzustellen. Die Zusam-
menarbeit mit der Baumeisterfirma wurde zusehends schwieriger und spitz-
te sich zu. Die umfangreichen Garantiemängel wurden, trotz mehrfacher 
Abmahnungen, durch die Baumeisterfirma nicht behoben. Eine Fremdfirma 
musste diese auf Kosten der Schulgemeinde beheben.

Im Anschluss an die anspruchsvolle Zusammenarbeit hatte die Schulpflege 
mehr als zwei Jahre erfolglos mit der Baumeisterfirma eine Einigung zur 
Schlussrechnung und zur Regelung der verursachten Schäden gesucht. Es 
galt, die hohen Nachforderungen, die bereits massiven Kostenüberschrei-
tungen bei den Baumeisterarbeiten sowie die Kosten der durch Drittfirmen 
erledigten Schadensbehebungen zu klären. 

Am 23. März 2023 wurde die Schulpflege über den Konkurs des Baumeis-
ters in Kenntnis gesetzt. Die Schulpflege hat nach Verhandlungen und um-
fangreichen juristischen Abklärungen einer Vergleichsvereinbarung mit dem 
Konkursamt Wallisellen über CHF 150’000.00 zugestimmt. 

Der Abschluss der Vergleichsvereinbarung wurde aufgrund folgender Analy-
sen und Abwägungen getroffen: Die gegenseitigen Forderungen und Abgel-
tungen der Parteien lagen weit voneinander entfernt. Bereits im Vorfeld des 
Konkurses wurde bezüglich der Kosten- und Forderungsdifferenzen seitens 
des Baumeisters ein Rechtsanwalt eingeschaltet. Daraus erfolgten sehr in-
tensive Verhandlungen über die Anwälte ohne Annäherung. Die projektbe-
teiligten Gemeindevertreter führten zur Entscheidungsfindung zum weiteren 
Vorgehen eine umfangreiche Risikobeurteilung durch. Die Schulpflege er-
kannte keinen finanziellen Nutzen in einer juristischen Auseinandersetzung, 
zumal die zu erwartenden Prozesskosten als hoch einzustufen waren. Zudem 
enden die meisten Verfahren in einem Vergleich, welcher für keine der Sei-
ten befriedigend ist. Die langwierigen, sehr aufwendigen Verhandlungen 
beanspruchten von den projektbeteiligten Mitgliedern der Baukommission 
viel Zeit und Durchsetzungsvermögen. Dank dieser Beharrlichkeit konnte 
zumindest eine Einigung ohne einen teuren Prozess mit ungewissem Aus-
gang erreicht werden.

2. Kreditübersicht Kreditgenehmigungen

Am 20. Juni 2014 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Schulgemeindeversammlung den Wett-
bewerbs-/Vorprojektkredit, und am 25. September 2016 stimmte der Souverän dem Objektkredit zu.

 in CHF 

1. Wettbewerbs- und Vorprojektkredit  780’000.00 

2. Objektkredit  14’720’000.00 

Total genehmigte Kredite 15’500’000.00
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Die Verzögerungen und Mehraufwendungen infolge der Erschwernisse sowie 
der verursachten Schäden führten zu Konflikten mit dem Baumeister und 
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Die Vertreter der Schulgemeinde intervenierten, schlichteten und suchten 
gemeinsam Lösungen, um den Bau fristgerecht fertigzustellen. Die Zusam-
menarbeit mit der Baumeisterfirma wurde zusehends schwieriger und spitz-
te sich zu. Die umfangreichen Garantiemängel wurden, trotz mehrfacher 
Abmahnungen, durch die Baumeisterfirma nicht behoben. Eine Fremdfirma 
musste diese auf Kosten der Schulgemeinde beheben.

Im Anschluss an die anspruchsvolle Zusammenarbeit hatte die Schulpflege 
mehr als zwei Jahre erfolglos mit der Baumeisterfirma eine Einigung zur 
Schlussrechnung und zur Regelung der verursachten Schäden gesucht. Es 
galt, die hohen Nachforderungen, die bereits massiven Kostenüberschrei-
tungen bei den Baumeisterarbeiten sowie die Kosten der durch Drittfirmen 
erledigten Schadensbehebungen zu klären. 

Am 23. März 2023 wurde die Schulpflege über den Konkurs des Baumeis-
ters in Kenntnis gesetzt. Die Schulpflege hat nach Verhandlungen und um-
fangreichen juristischen Abklärungen einer Vergleichsvereinbarung mit dem 
Konkursamt Wallisellen über CHF 150’000.00 zugestimmt. 

Der Abschluss der Vergleichsvereinbarung wurde aufgrund folgender Analy-
sen und Abwägungen getroffen: Die gegenseitigen Forderungen und Abgel-
tungen der Parteien lagen weit voneinander entfernt. Bereits im Vorfeld des 
Konkurses wurde bezüglich der Kosten- und Forderungsdifferenzen seitens 
des Baumeisters ein Rechtsanwalt eingeschaltet. Daraus erfolgten sehr in-
tensive Verhandlungen über die Anwälte ohne Annäherung. Die projektbe-
teiligten Gemeindevertreter führten zur Entscheidungsfindung zum weiteren 
Vorgehen eine umfangreiche Risikobeurteilung durch. Die Schulpflege er-
kannte keinen finanziellen Nutzen in einer juristischen Auseinandersetzung, 
zumal die zu erwartenden Prozesskosten als hoch einzustufen waren. Zudem 
enden die meisten Verfahren in einem Vergleich, welcher für keine der Sei-
ten befriedigend ist. Die langwierigen, sehr aufwendigen Verhandlungen 
beanspruchten von den projektbeteiligten Mitgliedern der Baukommission 
viel Zeit und Durchsetzungsvermögen. Dank dieser Beharrlichkeit konnte 
zumindest eine Einigung ohne einen teuren Prozess mit ungewissem Aus-
gang erreicht werden.

2. Kreditübersicht Kreditgenehmigungen

Am 20. Juni 2014 genehmigten die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger an der Schulgemeindeversammlung den Wett-
bewerbs-/Vorprojektkredit, und am 25. September 2016 stimmte der Souverän dem Objektkredit zu.

 in CHF 

1. Wettbewerbs- und Vorprojektkredit  780’000.00 

2. Objektkredit  14’720’000.00 

Total genehmigte Kredite 15’500’000.00
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Zusatzkredite in CHF 

1.  Projektanpassungen Parkierung, inertes Material, Pfählung 
Schulpflege-Beschluss vom 15.11.2019 226’677.20 

2.  Strukturelle räumliche Anpassungen, Anpassungen Büro Schulleitung 
Schulpflege-Beschluss vom 15.11.2019 69’000.00

3.  Küche Tagesstruktur 
Schulpflege-Beschluss vom 15.11.2019 190’000.00

4.  Ersatz-Deckenverkleidungen/Leuchten Bestand 
Schulpflege-Beschluss vom 17.3.2020 300’000.00

5.  Vergleichsvereinbarung Konkurs Piatti AG 
Schulpflege-Beschluss vom 13.5.2025 170’000.00

Total genehmigte Zusatzkredite 955’677.20

2.1. Zusatzkredite
Durch die Schulpflege wurden im Prozessverlauf folgende Zusatzkredite genehmigt:

Datum Bezeichnung Erklärung Betrag in CHF

17.11.2019 Gebundene 
Kosten

Die Aufstockung des Traktes A war nur mit zusätzlichen 
 Fundamentverstärkungen und zusätzlichen Mikropfählen 
möglich. Ein geologisches Gutachten wurde im Vorfeld  als 
Grundlage der Fundationsdimensionierung erstellt. Bei der 
Ausführung zeigte sich, dass die vorgesehenen Pfähle zu 
 wenig Tragkraft aufwiesen. In der Folge mussten zusätzliche 
Verstärkungsarbeiten ausgeführt werden. 
Zusätzliche behördliche Auflagen führten zu einer Projekt-
anpassung im Bereich der Parkierung. Dies führte zu 
 Mehrkosten. Zusätzlich wurde bei den Aushubarbeiten inertes 
Material festgestellt, das separat entsorgt werden musste.

226’677.20

17.11.2019 Strukturelle 
und räumliche 
 Anpassungen

Das Raum- und Möblierungskonzept der Schule Volketswil 
basiert auf einer maximalen Nutzungsflexibilität. 
Die  Ausstattungselemente wurden im Trakt B reduziert, 
zusätzlich Raumanpassungen im Trakt A vorgenommen. 
Damit wurde sichergestellt, dass die Räume flexibel nutzbar 
sind.

69’000.00

17.11.2019 Küche 
Tagesstruktur

Die Schulpflege beschloss am 5. April 2019, das schul-
ergänzende Angebot per Sommer 2020 bedarfsgerecht 
 auszubauen. Im Baukredit war ein Raum für die Küche der 
Tagesstrukturen im Rohbau eingerechnet. Der Ausbau  konnte 
nicht wie geplant über die Reserven im Baukredit stattfinden.

190’000.00

17.05.2020 Gebundene 
Kosten

Im Zuge der Umbauarbeiten zeigten sich weitere Mängel 
an folgenden bestehenden Bauteilen: Spielgeräte, Storenan-
lagen, Deckenplatten (infolge Feuchtigkeit) mit Ersatz der 
 Beleuchtung. Zusätzlich wurden die Telefonanlage und 
Schliessung erneuert.

300’000.00

13.05.2025 Konkurs Für die Verhandlungen mit dem Konkursamt und zum 
 Vergleich wurde ein Kostendach festgelegt.

170’000.00

Total 955’677.20

2.2. Beschreibung Zusatzkredite
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2.3. Übersicht Total genehmigte Kredite

 in CHF 

Objektkredite  15’500’000.00 

Zusatzkredite  955’677.20 

Total genehmigte Kredite 16’455’677.20

 in CHF 

Total genehmigte Kredite  16’455’677.20 

Teuerung  120’500.00 

Total genehmigte Kredite 16’576’177.20

2.4. Teuerung
Der Baukostenindex entwickelte sich während der Ausführungsplanung ge-
mäss Indexermittlungen leicht nach oben. Für die Berechnung der daraus 
resultierenden Teuerung wurde der Indexwert nach zwei Dritteln der Bauzeit 
als Stichtag für die Teuerungsberechnung definiert. Die Indexkennwerte 
 berücksichtigen die Mehrwertsteuersätze. Die Index-Werte stellen den sum-
marischen Wert des Teuerungsverlaufs ohne Berücksichtigung der einzelnen 
Arbeitsgattungen dar. Die einzelnen Arbeitsbereiche zeigen einen unter-
schiedlichen Verlauf auf. 

Für die Teuerungsberechnung werden die Zusatzkredite aufgrund der Ge-
nehmigungsdaten (aktuelle Kostenermittlung) nicht berücksichtigt.

Kostenschätzung Stand 1.4.2015 / zwei Drittel Bauzeit 1.10.2019  
– Schweizerischer Baukostenindex 1.04.2015 – 101,0 Pkt.
– Schweizerischer Baukostenindex 1.10.2019 – 102,2 Pkt.
Teuerungsanteil (Objektkredit) CHF 120’500.00

2.5. Teuerungsbereinigte genehmigte Kredite

Trakt A mit Aufstockung, gedeckter Pausenplatz.
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BKP Bezeichnung Kostenabrechnung 
Betrag in CHF 

BKP 0 Vorstudien 423’272.80

BKP 1 Vorbereitungsarbeiten 1’014’829.55

BKP 2 Gebäude 13’762’122.00

BKP 3 Betriebseinrichtungen 74’192.55

BKP 4 Umgebungsarbeiten 1’025’218.90

BKP 5 Baunebenkosten 418’912.55

BKP 9 Ausstattung 141’198.65

Total Anlagekosten 16’859’747.00

Total Küche Tagesstrukturen 237’681.50

Total Objektkosten 17’097’428.50

BKP Kreditantrag
Betrag in CHF

Abrechnung 
Betrag in CHF 

Objektkredit 
Erweiterung/Sanierung 
Schulanlage Hellwies

15’500’000.00 17’097’428.50

Zusatzkredite 955’677.20

Teuerung 120’500.00

Total Objektkredit 16’576’177.20 17’097’428.50

Mehrkosten Objektkredit 521’251.30

Mehrkosten in % 3,14

3. Baukostenabrechnung nach BKP Abrechnung Weberbrunner Architekten AG vom 5. März 2026

3.1. Kreditübersicht
Objektkredit (teuerungsbereinigt) inkl. Zusatzkredite

3.2. Kreditüberschreitung 
Der Objektkredit zeigt eine Kostenüberschreitung von CHF 521’251.30 auf. 
Der Abrechnungsbetrag weist gegenüber den genehmigten Krediten eine 
Kostenüberschreitung von 3,14 % auf. 

3.3. Offene Forderung
Aufgrund eines Buchungsfehlers ist eine Rückforderung von CHF 23’000.00 
zum jetzigen Zeitpunkt hängig. Die Rückforderung des Betrages ist gestellt, 
aber noch nicht eingegangen. In der Kreditabrechnung wurde der Betrag 
berücksichtigt. 
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4. Erläuterungen zur Bauabrechnung

Innerhalb der einzelnen Baukostengruppen und Arbeitsgattungen zeigen 
sich aufgrund überlagernder Auftragserteilungen grössere Kostenverschie-
bungen.
 

4.1. Kostenveränderungen Mehr-/Minderaufwand
Die Einhaltung der Kosten wurde durch eine strikte und laufend aktualisier-
te Finanzkontrolle bewerkstelligt. Auf Kostenveränderungen wurde im Rah-
men von Projektoptimierungen zeitnah reagiert. Im Rahmen des Bauprojekts 
und der Realisierungsphase ergaben sich im Wesentlichen folgende Verän-
derungen:

BKP 
Abweichungen zu 
Kostenvoranschlag 
Objektkredit

Betrag in CHF Begründungen 

108 Schadstoffsanierung 60’000.00 Mehrausmass der Schadstoffstellen. 

102 + 211 Kanalisationssanierung 40’000.00 Die tatsächlichen Auflagen der Gemeinde waren deutlich höher als veranschlagt. 
Die Kanalisation musste aufwendig  frei gebohrt werden, da sie vom Pfahlbohrer mit 
 Bojake  gefüllt worden war (unter alter Turnhalle).

211 Baumeisterarbeiten 300’000.00 Mehraufwendungen im Bereich Fundamente. 

Statische Zusatzmassnahmen infolge unsachgemässer  Ausführung, Fremdleistungen 
Dritter zur Behebung der Mängel (Nachbehandlung der Betonoberflächen).

Mehrausmasse oder fehlende Positionen.

Angeordnete Winterbaumassnahmen wurden nicht  eingehalten. 

Notwendige Betonsanierung der Stützen und Bänder,  welche vor den Arbeiten nicht 
 ersichtlich waren.   

Dichtungsbänder wurden nicht eingelegt.

Fremdleistungen Dritter wegen hoher Komplexität der  Verankerung in bestehende 
 Bauteile (Fa. Sika, Einkleben der GEWI-Stäbe).

211.1 Gerüste 15’000.00 Längeres Vorhalten wegen der Verzögerungen durch das Bohren zusätzlicher 
 Bohrpfähle. Aufgrund einer falschen Annahme des Bohrunternehmers waren etliche 
nach trägliche Pfähle notwendig, was den Ablauf verzögerte.

Hoher Anteil an Regie, da die Gerüste öfters umgestellt und angepasst werden  mussten 
als angenommen.

213 Stahlbau 120’000.00 Zusätzliche Verstärkungen im Bereich der bestehenden Turnhalle infolge der 
 zusätzlichen Brandschutzauflagen. Die bestehende Decke der alten Turnhalle durfte 
nicht  belastet werden.

214 Montagebau in Holz 150’000.00 Zusätzliche Wand Trakt C und zusätzlicher Dachausstieg.  

Stahlteile Pausendach aufwendiger als geplant. 

Provisorisches Verschliessen der schrägen Fenster, Lernlandschaft aufgrund verspäteter 
Lieferung der Fenster. Terminverschiebung durch Verzögerung Bohrpfähle.  

Vergabemisserfolg durch gestiegene Materialpreise. 

Unvorhergesehener Ersatz Fassadenbekleidung im Bestand.  

Es wurden bei der Ausführung mehr Fenster eingebaut als ursprünglich angenommen. 

Behördenforderung an RWA in Mehrzweckraum.  

Unvorhergesehene Sanierung und Ergänzungen (Absturzsicherung) der Fenster in 
 Bestand Trakt A. Zusätzliche Unterkonstruktion und Isolation Fenster. Folieren der 
Fenster als Schutz während Bauzeit.   

Glasersatz Vordach Trakt A. Erhöhte Anforderungen an Beschläge Aussentüren 
(KNX-Steuerung).

215 Leichtkonstruktionen 140’000.00 Die Materialpreise waren höher als erwartet.   

Vergabemisserfolg durch gestiegene Materialpreise. Unvorhergesehener Ersatz-
fassadenbekleidung-Bestand. 

221 Fenster in Aluminium 150’000.00 Es wurden bei der Ausführung mehr Fenster eingebaut, als ursprünglich geplant waren.   

Behördenanforderung an RWA in Mehrzweckraum.  

Unvorhergesehene Sanierung und Ergänzungen (Absturzsicherung) der Fenster 
in  Bestand Trakt A.

Zusätzliche Unterkonstruktion und Isolation Fenster. Folieren der Fenster als Schutz 
während Bauzeit.  

Glasersatz Vordach Trakt A. 

Erhöhte Anforderungen an Beschläge Aussentüren (KNX-Steuerung).
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BKP 
Abweichungen zu 
Kostenvoranschlag 
Objektkredit

Betrag in CHF Begründungen 

224 Bedachungsarbeiten 80’000.00 Zusätzliche Anforderungen an Blitzschutz. Regiearbeiten für provisorische 
 Abdichtungen während Bauzeit. Zusätzliche Schutzbleche Brandschutz.

225 Spezielle Dichtungen 60’000.00 Im Bereich Brandschutz zeigte sich bei der Ausführung, dass deutlich mehr Brand-
schutzabschottungen nötig waren.

230 Elektroinstallationen 25’000.00 Im Trakt A wurden bei den Abbrucharbeiten (Betonschnitte) für die neuen Treppen-
häuser die bestehenden Elektrokabel durchtrennt. Die Kosten konnten durch 
den  Verursacher (Baumeister) wegen seines Konkurses nicht zurückgeholt werden. 

Zusätzlicher Anschluss Töpferofen Trakt B. 

Baumeisterabbruch beschädigte Audioanlage.

240 Heizung/Lüftung 45’000.00 Neue Unterverteilung. 

Beschädigte Leitungen durch Abbrucharbeiten.  

Instandstellung Schaltschrank der bestehenden Heizung.  

Reparatur von durch Bohrungen beschädigten Leitungen. Ersatz Heizung Bestand 
(Trakt A und B).

250 Sanitärinstallationen 45’000.00 Gesamtersatz Garnituren: Die bestehenden Garnituren waren in einem sehr schlechten 
Zustand und teilweise bestand Verletzungsgefahr.  

Ersatz Apparate: Lavabos mit grossen Abplatzungen und durch den Bau zerstörte 
 Lavabos mussten ersetzt werden (die bestehenden Räume mussten während der 
 Bauphase zugänglich sein (Verstärkungen/Wände)), mangelnde Sorgfalt der Bauarbeiten. 

Provisorischer Anschluss Familiengärten (gleiche Zuleitung). 

Winterschutzmassnahmen. Baustelleninstallation wegen sehr tiefer Temperaturen 
(Frostschutzband). Reparatur Regenwasserleitung (bei Abbruch Baumeister beschädigt).

271 Gipserarbeiten 30’000.00 Vorwandinstallationen bei Leistungsinstallationen, Reparaturarbeiten in bestehenden 
Klassenräumen (Schäden Abbruch und Bohrarbeiten).

Zusätzlich geforderte Brandschutzverkleidungen.

292 Honorar Bauingenieur 120’000.00 Mehrleistung für Verstärkungsmassnahmen wegen eines Ausführungsfehlers 
des Baumeisters. 

Mehrleistung für zusätzliche Pfählungen. 

Mehrleistung der Ausführungsstatik. Mehrleistung der Kontrollen des Baumeisters 
 wegen mangelhafter Ausführung. 

Die Nachforderungen des Bauingenieurs lagen deutlich höher und konnten durch 
 Nachverhandlungen um 30 % gesenkt werden.  

296 Brandschutzplanung 60’000.00 Die definitiven Auflagen der GVZ waren im Bereich des Traktes C deutlich höher als 
 geplant. Die alte Turnhalle hatte die geforderten Anforderungen nicht erfüllt. 
Mithilfe aufwendiger Berechnungen konnte eine Lösung mit der GVZ erarbeitet werden, 
damit die neue Turnhalle aufgestockt und die Personenbelegung der alten 
Turnhalle erhöht werden konnte.

Total 1’440’000.00

In der Kostenschätzung wurde für «Unvorhergesehenes» ein Betrag von 
CHF 750’000.00 budgetiert.

Aufgrund der baulichen Gegebenheiten und Schadensfällen war es im Rah-
men der Sanierungs- und Instandstellungsarbeiten grösstenteils nicht mög-
lich, auf die Umsetzungen und Schadensbehebungen zu verzichten. Folgen-
de Hauptursachen führten zur Kostenüberschreitung des Kostendachs:

• Der Konkurs der Baumeisterfirma verhinderte eine Schadensregulierung.
•  Die Verzögerungen durch die nachträglichen Pfählungsarbeiten führten 

zu weiteren zusätzlichen Schäden und Mehrkosten. 

Die Baukommission hat sich wiederholt mit der Kostenentwicklung ausein-
andergesetzt und nur schulbetrieblich wichtige Umbauten umgesetzt. Ge-
stalterische Aspekte standen dabei nicht im Vordergrund.

4.2. Subventionen – kantonaler Sportfonds
Für das Bauprojekt «Erweiterung und Sanierung Schulanlage Hellwies» wur-
de mit Schreiben vom 1. Dezember 2019 vom kantonalen Sportfonds ein 
einmaliger Beitrag gesprochen. Der Beitrag wird nach der Genehmigung der 
Bauabrechnung ausbezahlt. 

•  CHF 326’000.00 
ZKS (Zürcher Kantonalverband für Sport) – max. zugesicherter Betrag

Dieser Subventionsbeitrag ist in der Kreditabrechnung nicht berücksichtigt.
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ANTRAG AN DIE SCHULGEMEINDEVERSAMMLUNG

Die Schulpflege hat die vorliegende Bauabrechnung am 10. März 2026 geprüft und verabschiedet. 
Die Schulpflege beantragt der Schulgemeindeversammlung: 

•  Die Bauabrechnung über die Erweiterung und Sanierung der Schulanlage Hellwies mit Gesamtkosten von 
CHF 17’097’428.50 und einer teuerungsbereinigten Kreditüberschreitung von CHF 521’251.30 wird genehmigt. 

• Für die Kreditüberschreitung wird ein Zusatzkredit von CHF 521’251.30 genehmigt. 

Schulpflege Volketswil
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